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383der,BeilagenzudenstenographischertProtokollendesNationalrates (V.G.P.). 

Bericht I 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

'über die Regierungsvorlage (328 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über die Überleitung 
zum österreichischen Sozialversicherungs­
recht . (Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz 

- SVÜG.). 

Allgemeine Bemerkungen. 
iSe,it länger ,al's .eindnhalib }ahl'en wurden die 

Pi'o'bIemed,er 'überleitun,g der derzeit Igeltenden 
süzialvers,icherungsrechtlichen Vorschriften in ,ein 
neues, Idurch d'i.e Befreiung öst,erreichs notwendig 
gewoi-denes Sozialvers.ich,erung6recht in "den zu­
ständigen Org,anis,atio-nen der Arbeit{Dienst)­
nehmer, der Untelrnehmer und .inden f,achkreisen 
tbel'aten. In .derausf.ül1rlichen Begl'ündung der 
R,e!;1iemmgs,vo.rlage sind Ji,e Urs,achen daligestellt, 
w,arum diese Oberleitung nur, 6chr~ttweise. vor 
sich gehen k,ann. Da,,!FehLen Igeor.dnet~r wirt­
sch,a:ftIicher Verhältni,"se, der tMangd einer sta!bi,li­
sierren Wäihr\lng, de·r Mangel au~reichender ver­
stich'erungst.ech·nischer Unterlagen ma·chen es un­
mÖgllich," sofort an die Neugestaltung !der ge-
6amten österreichischen Sozi,alversicherung zu 
schr.eiten. Der durch die 'Befl'eiung österrei,cho 

. bedin!gte We·gf,aH bisherig.er V.etrSlidlerungsträg.er 
m.acht ,e6 zu .einem Gebot dringender Notwendi,g­
keit, den in d:er Zwischenzeit tätig gewürdenen 
öst,er,reichisch·eri Trägern ·der Süzllialversicherurug 
die gesetzhche GrundJ,ag,e für ihre -Tätigkeit zu 
schaff,en. DJ\<; SVÜG. beschränJ~t sich daher ledig­
lich damiuf,eine nelue Organ,ilS,ation der SOzÜ,al­
versicherung .nach öS\len,eichischen Grundsätzen 
durchzuführ,en. 

Die Probleme, ,die sich darnach ,als vordringLich 
ergaben, erstrecken 'sich ,auf 

1. die Neuorga~isaJtion der österreich;ischen 
So~~a'lve-r6,icherung,' . 

2. die. Wti'ede'rherstdlung .deI" .se1'bstiv;erw~ltung, 
3. die Fesdegung der für die überganglSzcit 

geltenden finanziellen Grundla'gen der UnfaH~ 
und Rentenv.ersicherun'g und J 

4. d,ie Neugestaltung des Verw,ahungs- und 
6chi,eds,gerichtLichen Ver.f,ahrens. 

Es lalgen insg-es,imt' v.ier Referent,enentwül'fe 
z:um SVOG. ~or, üher di,e jedoch kein 'Einver­
~ehmen herge·s.tellt wel'den ·konnte. Auf· Grund 
von zwi.schen den drei demokmt,i6ch,en P,arteien 
g.eführten V,erhandlungen wUll"de der ,f.ünft·e Re­
fe'l'~ntenentwLlrf nach Genehmigurug durch den 
Ministerrat Ijl.k; tRegierungsvor],age .am 19. Mä!rz 
1947 im IP,arlament ,eingelbmcht. Die VürIage 
wurde 'Sogleich ,dem A\lsschuß für soz~Ie \Telr­
wa.l:tt.ing zur Iß.ehandJu11Jg zugewiesen, der einen 
Unt.er,auss·chuß zur iBeratungder Vodage ein-' 
Setzte. Der Untemusschuß ihat in 13 Sitzungen, 
nach 54stündiger Dauer '.der V,erhandlung.en und 
,au'f Grund durchg,ef'ührter :Parte:ienbesprechungen 
d:.e Vorlage einer eingeihend~n Behamdlung bnter­
zügen. 

In der Fmg.e d,ell" neuen Org,ani6"ation 
der österreichi6che·n Süzi.alver­
si ehe ru n gstanden ·sich zwei AuHassungen 
g,e-genüber. Während d'ie einif den Standpunkt 
vell"tr,at, daß wiedier d-ie· nach dem ,f,rüneren öster­
reichisch,en SozialsversicherUUlgsrecht bewährten' 
Oig.aruisatiünsformen, verm~hrt um ,den Träger 
der Invalidenversicherung, ins Lebet11 gerufen wer- . 
den 6ollen; La:g der ,anHeren AuH'al'isung der Ge­
,danke zug,runde,. ~chon jetzt mit Rücksicht auf 
die vOI1a)lssichtlichkünftige umf.assende Gest,al­
tufiig ,der österreichffi·chen Sozi-a'lve,rsich·erung eine 
möglich1st weitgehel}de verwaltungsmäß·ige Kon­
zentl1atlion, inslhesondell",e ,in der Unf,aIl- und Ren­
t,enver.s'icherung, durch Errichtung eme6 e,inzigen 
zen.tr,alen SoZJialv~rs·ichefU'rugst["ägers mit den er,· 
forderlichen Ans'oaloen d.n ·den 'Län.dern durchzu­
führen. überq!~ese zwei g,e.gensätzJichen J\uf­
fassungen konme kein Einv-erriehmen hengesteUt 
werden. Unt,er Hinweis 'auf die Verschiedtenartig­
keit ,der materiellen Rech~g,rundt,a-g:en, de·r 
Risken,.der Be1träge und Leistungen wurde der 
Gedanke an .eine so weitgehende Konzentration 
a:ls '~erfrüht atn.g~se;hen. Um durch fortführung 
dieses Meinungsstre.it,e:s nicht ,die ,dl'ingend no.t­
wendi'g g.ewür:dene Schaffung ,einer .au'Sr.e,ichenden 
R~chtsgrundl,a:ge.flÜr ,die Tä6gkifit'der ö!Stelrrei.chi~ 
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6chen Sozi,alver,sicherun!g6träger in .der üherg.a'11g.s­
ze~t noch weiter zu v.erzögern, wurde im Wege 
von Paneienveel"handlungen die Errichtung von 
siebell! Renten versicherungsträger:n heschlossen, 
von de~n drei Ansoaken T["äg,er der ,all~emeinen 
Unfall-, der Invalidoo- unld' !der AI11;gestt!1lten­
vers.icherung, eine Anstalt Trägerin der land­
wirtscb"aftlichen, D nf,aLl- und \ lruv.aLidenv!e.miche-
1"urtg und ocei Vel'sicherung~tr~g'er Sonderver-

osich,er:ungsanstalt.en ,für die Unf,aH- :und Invali­
d:enversicherung der :BedJi·ens,oeten .derldem öffent­
lichen V·er:kelhr dien.enden" EisenJbahnen, für die 
Bergl~beitelr1Vers'iche!fUng und ·für das Notani,at 
sin.cl. Während in der Lanrd- und Fors'twirtschaft­
lichen ,sozi!alv.ersicherungsap,st.aIt. Unfall- und 
In v.a-lidenve·rfficherung gemeins·am ibetr·eIu t wer&n, 
w~rd ·die Allgemeine Un'f,aU- und', Jnv,alidenver­
;simerung,gesondert durch j.e einen Vers,ich,erungs­
träger dJrchgdührc. Alle diese sieben Renten­
versicherungsträger sin:d zentrale Versicherungs­
ansoalten, die ihren WiirkungsbereiCh auf d~s 
g,anze Gebietd:er RepuhHk Östeneich erlltrecken. 
Neben diesen ZJentnalen Y,ersicheru ng&tdge'f.ll 
wur:den in ,den Bundesländern keine sdbständigen 
Yeisüche'rung~träg,er Ibe~behalten. Die, bilshel'~gen 
Landesveroticher.UU1g~a,tlistlallten, di,e ·insbeson.dere in 
Gmz und Salzburgülber Auftmg der Militär-

, und Landesregierungen die Unf,allv.ersticherung, 
:in Gra:z, Linz 'und S,alzburg ülbei'dies .auch die 
Rentenversicherurug ;fiir <Arbeiter und Angestdhe 
hetr~eben und damit auch dien Naehwei's erhmcht 
Ihahen, ,daß die gemeinsame Betreuung -dJieser Ver­
sicherungszwei;ge· tJrotz VeI'i'>ehiedenhcit .der 
materie/llen Rechtsgrundloagen, der Risken, Bei­
träge urud Leistungen durchaus möglich is:t, wer­
den 'aufgelöst. rFür' den IBer.eich .der ,a;l/lgemeinen 
Unf,aJI- und JnvaLidenvers,fcherUllig oowüeder 
land- un,d forstwirtschaftli,chen Unf,aLI- und In­
vlali1d!enversiehe'rung· wer:den. in den Ländern 
'Lande'Sstdlen errichtet, denen oim Rahmen der 
vOlrtgesehenen Zentra~ation eine Igewisse Se'~b­
ständilgkeit linsoweit zukommt, als diese Landes­
steHen mit einem Selhstv,erwla1tungsiköl'per, und 
zwar dem Lanldes,stel1eniausschuß, laUlSlg.estattet 
werden. Die ·am Si,tz jeder 'Landes'stieHe mit deren· 
ortlichem Winkungshereich zu 'elrr~chtenden Ren­
tenausschüss.e sind ,autonome Orglane ,der Ve:r­
sicherungslansoalt. 'Bine gewi~s,e Ung.Lejchartitgke1t 
.im ol1ganUs'~todschen Autbau der ,allgemerunen 
Un:f,aU- und Inv,ali:denversicherungeinerseits und 
der 1and- und 'forstw.i:l1tschaiftq,ichen Unfa!ll- urud 
InVi<lJIidenlVensoicherunlg .a.nder,ers.cits !.iegt insofern 
vor, ,als Ifür di'e ooiden e'rstge'ruannten getrennte 
'Landesstellen . nur m,Wie'll,' Gmz, Linz und 
Salzlbul'g v011g,~.ehen wercten, währ,end für <fIie 
l,and- und forst'wir.tsch;a;ft11ch·e Unfal1- und lIliVa­
l;iden,ver~icherullig ,dWe Möglichke:itder 'Errich­
tung goe,meimI&ame'r LandessteHen .für h~idie 
Yet1sicherungs:zweigle lam Sit.z einer jeden Land­
wilirtschaftskr,an:kenk,ass,e, ·d. h. ,also in jedem 
Burudesland, besteht. pberdi,es 'können die iLan-

o 

desstel1e~ der Land- UIlld Forstwirtscb.a,ftlichen 
Sozi,ai vers:icherung~anstilit mit ,den, in Betracht. 
kommenden Landw~l'tscha.ftskrankenlkassen zu 
einer IBürogemeins.chQft v,etr'ein~gtwerden. Ledig­
l~ch für Wilen iilsrt im Sektor der allgemeinen Un­
.faH- und Invlal1idenvers1icherung ein Zus.ammen­
schluß ;der jeweiligen Hauptsrelle mi,t der Landes­
steIle vorge·sehen. Es wir,d e~neFr.age der prak­
tischen Erfahrung UU1d der Zwecil.mäßigkeit sein, 
diese weitgehende organisatorische Zerplitteni:n,g 
bei den iLande6steU,en der ,allg,emainen Uil1f,all­
und 1ruvalideruv,ersicherung noch 'wäihre~d der 
Zeit der überleitung lJU beseitigen. 

Der Ausschuß ist der Auffas,surrg', daß die für 
die üherLeit;ungsZJeit vOI1ges.e'hene Org,anis,ations- . 
form:im Zuge .der Neulgestalturtg,ulnd Neusch,af­
fung ·des: ,ostielrreichtischen SozJialvers:icherunlgs­
nechtes .eine, Umgelstaltung etf,ahren wil"d. Wäh­
rend in der Ongani61ationsto,rm ,die Ikünftige Ent­
wicklung noch ,durchaus. offen: ist, stimmt.en alle . 
Parteien ,in .der Wie der her s tell u n g Id ,e r 
Sei h S t ver w Ia h u n g auf !breitester Gr,und­
l,age v'öl1igülberein. [)~e Au~chaltun,g ,OOr Sel!bst­
verw,alt'ung dur·ch zwölf Jlahre .hat .oozu ,geführt, 
daß die Versiehe'rt,en 'f,alst jeden ,~oruMkt mit den 
Verfficher:ungst.rägern verloren ''halben, was in d~ , 
Folgezeit unlbedinlgt zu einer Vertl"lau'en:skri~e 
führ:en müßte. Es is,t ein: zwilligendes Gebot 
demokraruscher Selbstverwaltung, möglichst weite 
Kreise der Yensichel't.en und ihrer Unternehm~r 
zur Y,erw,altung !der SoziaLinstitute helmnzu­
ziehen. Das ,hat sich !in der Yerg,angenheitder 
österreich:ischen SOZ1i,allversicherun:g bewähnt und 
w.iJrd ,auch Ii:n 'zurounft die Grund!.age für eine 
gedeih1iche und gesunde Entrwick,lung der Sozial­
versicherungsträ:g.er sein. lDi,e näiherenAusfüh­
rungen bleiben .dem besonderen T ei,l üherlassen. 

[)~.e f~nanzielien iFr.agen inder 
Ren t ·e n: v e Ir ~ ,i eh e: r u l1J Ig ikönnen dur:ch das 
SVÜG. nlicht als ,gelöst bezeichnet werden. pie 
gleichen Gi1ün,de, . diie die Schaffung einesOlber­
lcitunglSgesetzes notwendi,g mach,en,. lass!!n es 
lauch nieht .zu, 2:umindestens für eme gew~se Zeit, 
der Rentenversit;herung definitive flinanezielle 
Grund1agen zu gelben. Die iR;ente'llv.e~siche11Ung 
wird genötigt sein, in der überg.angszeit nach 
,d:em reinen Uml,agevel'fahren vQ.rzll'gehen. Der 
wesentliche ij3esoandoefi ihrer nnarrzid·len Unter-
1agernIJi!.det das (Beitr':!igsau'fhrlingen. Di,e smat­
l~che Bert["a,gspflicht ist ,grum:lsätzl:ichanerkannt, 
5'~e wil'd jedoch nu'r. in Form von Vorschußlei­
stungen l'ooLis:iert. niese VOl1schußlcistungen slind 
glej,chZJeit~g eine W,inkung d'!'r vom 5oa,at über­
nommenen Haftpflicht; die dUl1ch die iEinnahmen 
niicht gedeckten, Teile .der iAulsgahen der Renten­
ver~ichel1i.mgsträger zu IÜlbernehmen. iEs ist .dem 
Au&Schuß völlig kLar, .d:aßdiese finanzi,el1en 
GrundLagen ~in ordnung6igemäßes Budgetieren 
und Wirtscha!ftrn den Renten:v.ersicherungsträ­
g'ern nur s·chwer mögl,ich machen. Für die Invlati­
denv,el'is,ich"enmg lag ein Y orschI,ag lauf Erhöhung 
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des Inv,alidenvensÜmerungslbe:itmges unter gleich- der Lail'd- und F'Ürstwirtschaf~lichen Sozial ver­
ze.~tiger Senkung des Aribeit61osenrvensicherungs- sicherungsanstalt, übernommen. Dieser obl:iegt 
lbeit!r,ages.für Arbeiter vor. Auch di,ese,r VorscMag in Zukunft die UnfallverSiicherung der- Land-. 
konnte, sollte n,icht eine u,p.gebührliche VerzÖge- un,d lforstarbeit,er und der un der iLand- und 
,rung in 'der Fe'r1tig~teIlun;g des: Gesetz'f5 ,die iFolge 'FonltwartschaJt hes,chäftliJgten iA,n,g,estel1ten"dUe 
s'ein, nacht verarbei,net we'riden, da ',die Durch- Unf,al1ver-9icherung, der 'sel'bständi'gen Dnt,ernen": 
redm:ung dieses Vorschlages ;für ,dii,e Arheitslosen- m~r in der Land- uiJ.;dJ ForstwirtschOlift einschließ­
verSiichetrung in lder kurz.ep. Zei,t nicht fer6gget;tdlt lieh' der Fam1lien,angehör~g,en ,und die Inval~.Jen­
werden1konnt·e. T,rotzdem ,diese sowie ·der Be- v,ersicher,qng der die61er VerSlicherung rn iöster­
stand finanz~ und währungsnechrrischer Schwier,fg- reichi untediegenden !Benonen, dIi,e 'bei den Lan:d­
keitenanerkann:t wer/den' mußten, hat der wi~t6chaftskr,ankeruka~sen ·lk.ran.tk,enve119icherts,ind. 
AU6Schuß einstimmig die Vodage e,inier IErrt- Es ist nicht unbegründet, danluf zu verwe]sen,. 
sch'liJeßung beschlossen, die ,cLiesemlBeni,cht be!tge- ~daß ·die Herausnahme doer InNlaLidenver51icherung 
'legt wiu-d j um die~e lebenswichtige Fr,ag,e der für Land- und iFOTStlaribeiter ,aus der allg,emeinen' 
östel1reichischen Rentenveflsicherung nüch wäh- JnVlal~denver6licherung Anlaß zu [Bedenken finan­
l1end der überIeitungsz,eit :in ,e'inem' Ibefriedi.gen- zieHer'und leistungsmäßiog,er ·Art geben ~ann. 
den Sinne lösen zu können. Die Entwicklung wifld ze1gen, ob diese Maßruah-

Hiru;:ichdacl,J. dier Verfoahrenslbesnimmungen wird nahme gerechtfel'i~gt ,i~t. • 
auf die AU's~rungen im hesonderen. Teil ver- Im Wirkung'sbe,rei~der ,übrigen Unf,atl- und 
Wi~esen. Rentenversich,e'rungsuäg,er list g,egenÜlber der 

IDer Aus,schuß cllst ~,ich dessen bewußt, daß dias Regiel1ung,svor1age 'keine we5ent1iche Änderung 
SV;OG. nur einen AusgJ:l!nlgspunikt da,n;tellt. Seine eingetreten. [)ie ,Ahlg.emeine Unf':l!llvemcherung'S­
rasche Vera:bschiedung ist notlw.endig geworden, :anstalt ~t Trägel1in der'Unf,alIver,s,icherung für 
um ,den öst,erreichisch,en Versicherun:gsträgern die aUe ,dieser Ver,sicqerung unterJ.i~genden Arbeiteir 
rechdliche Grundlage für ,ihre Täoigke:it zu gehen. und Angestellten, soweit sich- nicht ,die Versiche­
Es ,ist nunmehr di:e MöglicHkeit geschaffen, daß rungS'z;ustän:digike:it der Lan,d- undForstwirtscha.ft-

,151<:h die Versicherung,Sträger der V or:bere:itung lichen Sozi:!!1 ver51icherul1ig&aTIlstalt, iGer Ven;:iche­
und Brfas'SungalIer notwendigen 'Ver~icherun,glS- rungs:!!!lst,aLt der lÖ$terreichis.chen Eisenbahnen 
technisc;hen Unterlagen zuwenden, um. ,alles lln,d der V,ers,ich,erungsanstialt ,des ölSterooi:chit;~en 
Mat,el'i>al für ,dJie .P1a:nung und' k<ün,ft~ge Ausgest':l!l- Notat1ila~ ergiht. 'Bei der Versicherung~l:1nst,a:lt 
tung der .östie~re~ch,i.!;chen Sozaalv,el1sicherung zu deri.;sterreichi~chen Eisenhahnen, deren W'~r-

·lbes,chaffen.Es, konnten derzeit nicht !a!Ile V or- kunglS1beireich' gegelrlu:berder &egierungsvorlagle 
ISchlägebett-üchichtägt werden. Aus ,der prakri- . keine Änderungerfah.ren m,at, ,ist Ied~,g1ich Man-­
schen Erfa'hrun:g mit ,dem SVÜG .. werden die ·z.usteUen, .daß sie auch 'rurd:ie Unfall- und Lnva~ 
n.otwendigen Lehren zu ziehen sein, .die hei der li.den'Versicherung der BediCl{lsteten ,derPrivat~ 

"künftcigen österr.eichischen Soz~alverskheru1lJg zu eisenbahnen eaU6chließlichder StJrIaßenbahn,en zu­
. beherzigen sind. . ~täOOig ilSt, sowe,it nacht dLe EJ1genunf,alIversiche-~ 

Besonderer Teil. 
Zu A'bschu;itt 1. 

. Versicherungsträger (Verbände). 

Zu § 2. 

rungnach ,§ 2, ,Ahs. (3), ,Platz greift. Diese Kla:r~ 
lStel1ung list deswegen erforderlich, da nach den 
,derzeitig'en Be.s~immung,e:n ,di,e ci~enhahnre,cht­
lichen VOit'schriften für St'raßen'bahnen nicht 
gelten. 

,Den breitesten Raum bell denB6r1aJtungen dC6 Z~ § 3. 
Unt:er,aUJ.<schusses IIliahm:en die lBestimmungen IÜlber Hier mußte eine UmSlte1lung erfolgen. Nach-. 
&e ~ußere und cinnere Ongamsarion der Versiche- dem nunm~r auch der land- un'd Forstwirt­
rungst,r1iJger (~er.lbände)\ in Anlspruch. In. d,e'l' smaJft1ichen: Sozi,alversichenfng6,anS'talt dile Durch- . 
äußeren OJ:'~niß,at'ion der Unf,all- und, Renten- führung mehrerer Versicherungen ohliegt, mußte. 
versicherung hleilbt es bei der ,in der :&eg[erungs- auch bei- tihr VOtiS011ge-lgetroffen werden, daß die 
vorla:ge vorgesehenen Zahl von sieben Tz:ägern laufende Gelba;rung und ,die finanzielle Entwick~, 
der Unfall- un,d lRentenvel1siche'l'ung. Ahg,esehen lung jedes Vers'ich,erung,szwel~ges getrennt ver­
von einer Umstellung in ,der Reihenfolge der .au.f - folgt wir;d. 
,~ezahlten Ver&icherungsträger ist VO!r allem bell 
der DurchfWhrung .der Untall- und Ln;validen- Zu § 4. 
ve119icheru:ng in der Land- und iFotstwirosmaft Was zu der Errichtung der Landes steILen zu 
eine wesentLiche Al1derun,g g~.enüber .der Reg,ie- sagen ist, wurde im Allgemeinen TlCiol grun,dsätz­
rung6vor1a:ge ,eJingetreten. Nach mr w,ar die. In- loich ibehaI1de1t. Sie erf,alhren \ .erne Brweiterung 
vlalidenve~sicherlung der Land- und IFors:tafibeiter ilires Aufgabenkreisei>, ,die dem Wunsche nach 
,der Inv,a1i:denversiche:run~an~tlalt überu-;agen. e~ner VermehI'lung i:hrer Befugnisse Rechnung 
Nunmehr wird di,eser Soz:i,aJ.v.ersU.che,rungszwe'~g trä,gt.§ 4, Abs. 1(2), Iit. :b, Wlill'd ,durch di,e Au~­
von dem neu zu ,errichtenden 'tra\ger der Land- . nlahme einer iBestimmu11ig ergänlZt, wonach dlle 
und forstwirtschaifdi,chen SoiuaJ'Vemicher-ung; von Lan,dessteHen an der festst,eIlung ~llkr.übnigen 
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Le,ist,ungen in der Renten- und Unfallversiche­
rung mitzuwirken und ,dve Ltlli;tung:s.arrt1räge d:em 

'zur iEnt.scheidung. zustäm:lUgen Verwlaltungskör­
per vorzuleg.en hah,en. Da hei den lLan!itessteUen 
Rentenausschüsse err'ichtlet sind, Ibedeutet dies, 
.daß ülberdie weitaus meist:.en Ig'estel'1oen Leistungs­
anoräge in den Bundesländern ,hei denLan·d~s­
st,ellen entschi~dtm wind. Die ührig,en Änderun­
g,endes Abs. {2) enthalten vorwi.eg,en:d iKl,arstel­
lu Iljgen. 

Zu ,§ 5.' I' 

Albs. (S) sieht die. ZUIS,ammen.alibeit der 
Kmnken- und RentenveI"siche.rungsträger ,auf 'dem 
Gebiete d:er erwdte·rroon tHeiitfülr"orge, ,also Ibeii der 
Gewährung von Pflege [In Hei1(Kur).an'5t,alten, 
ErholunglS- und-Genesungsheim:en vor. Es ent­
spricht di;es einem Grun,ds,atz, de'!' ·ein chatrakteri- \ 
soisdies Kennzeichen der österrleichisch,en Sozi,a,l­
versicherung w,ar. Diese Zuslammen:1!l'beit wird 

. auch in Hinbl:ick iauf die Best'immung.en des § 7 
elter ,AusschußvorLaJge notwe'ndi~g. ~ 

Zu,§ 6. 

Die Bestimmungen überd!ie Träger de·r. § 6, AbIS. (l), wurde über&ichtIicher ge,faßt. 
Krartkcenve~s,ichenmg wunden in der' Ausschuß- Er entlhält rrunmehr die tax,anive Aufzählung 
vorlag:ezumTeil g,anz neu ,gesbaltet und ü'be.r- aller zur AuHö.sung gelang.enden Versicherungs­
sichtlicher langeor1dtnet. Wälhrend bei ,&1) Un- t·räger,. zwtischenwe:jlig :g'eschaffenien5ni:ichtun­
fial1; und Rentenversiche.rungsträ.gern das Gesetz gen, Betr'id,,'l- u~d Innungskmnkenika:ssen. 

"zur Neuerrtichtung österl'eichische:r Versi,c. herunOl<- Z § 7 ' 
b- U .' 

trltger schreit:.en mußte, war dies bei den Träg,ern tDie~e Vorschr~f~elll wUr'den geg,enüb.er der Re-
d.er Knankenver,sicherun:gnicht er.fÜ'rderltich, weH gierung9Vodage wesentLich ,gdindent. Die Ge­
der ,örtliche und sla:chliche 'WirkunglSkreis der dw- 6etzesstdle. enthäLt ,dti.e für die Träger der 
zelt tänigen Kmnlkenvemicherunigstdger .sich im Kra:nkenversich:erung wichti:ge Feststellung, ,da.ß 
. wesencllichen mit den ,a UIS d:er verg.angenen Zeit sie w,ieder ausschlließliieh T r~ger ,aBw Aufg,alben 
,übernommenen. be~t,ehenden KnanlkenverSii:che-
rungSlträgern,cleckt. Deswegen steHt § S, Aibs. (1); der tKr.ankellJV,ensicherung wel'den. !Die, his'heri-

ge1n Sestimmu~gen !Sahen' e,ine Zweliteilung 4,er 
fest, Wlelche Träger der 'KnanikeIlJVell"lSicherung be- Au:fg.aiÖen ,dier :Kl11ankenverSliche,rung zwisch,en dien 
~telhen bleiheJt, ,und führt hel_den AUg,emeinen Trägem .der Knanken.ver.s,icherung und ,de'li Trä­
Ort~kr3'J1IkenJj~astSen und d·en LanldikrankenkalSsen geI'n der " Inv,a'1idenvetiSliche

'
rung ,vor. Die deb 

d'ie Umbenen:nung ,in Gehietskr.ankenkalSsen und 
~ Trägem der Inv,a1~denv,ersich,erung' oIbliegenden 

LandWlirtsch,atftsknankenkas<'ien durch. lDi.e einZlig.e Auf:g.~ben ,der IKranlkenversicherung wurden ,~11S 
derze~t lil11 O!St,erreich n,ochl beIStehende In- G eh f f aIb b ch . Ge . , ,emeins a ts.au' g, en. ezei, net. tDlese ,melll-
nung~kranikenjkalStSedier iFleischer ,und Pf,en:lJe ... ' s&a.ftsaufgahen w,erden 'a.usd'rückl.ich aufgehoben 
flcischer wird aufgelöst undl deren Versicherte und darntit .ein .für diie So:z;i,alvel'Stich,erun:g lin­
werden von der Gelbiet'sknaruken1kaJSse- ühe'l"uom-, . natüdich'er Zust,and bes,eit'igt: nie IErl11ichtung, 
men. Der Weiterbestand .der Be tri e b s k r a n- der Erwerb und Ide.r Betri.ebvon Heil(Kur)an­
k ,e ri k ,a s s ,e n ist an' ,die VOl1aUlSs,etzung ge- I h d 

I sta te'n, Ef1 o-lurugt>- und Genesung15heimel!l un -' 
knüph,.daßsUe ibereitsam 1,2. März 1938 in 1lhn1i,chen Eil1iI'ichtungen ~st .sowohl,Aufg,abe der 
Öst,erl'eiieh bestanden halben. iEs .mußte dah.er T' d K k I ch cl ' R " 'r:ig,er ,er nan' e'n- a·s ,;l;U . ·er en:tenver-
hei ,der BetI1iebsiknainikenkasse de·r Ausa'i,a Tafb.a'~- 5'ich·emng. Das ,gleiche :g,atfürmeDurchführung 
wel1ke A. G. derien ,For1tJbe'Stan.d Un Gesetz aus-. ' 'dec .vorbeugeruden Gesundheitslfür;sorge und die 
drüCkl,ich vorglesehen werden, da di,ese Hetriebs- 1 lk d Ge d Betel: ilgung ·an der ß,evö i erullig'~., u:n sun,-
kran:k,enk:asse ,am ,ang'e:gebenen St:ichtlag nur als heli'repolitilk. Damit hat. das .kufg.a'bengeooet der 
Kni:nkenfÜtr&org,eeinrichtung ,de!> Dj.enlStg'e'bers 'h ,Kl1aniken- lund Rentenver1S'ic erun:gsträger . :e;j.ne 
best:al11den hatte. [>i·e 'Ausschußvor1a·g'e slieht uber-, h kLare 'Ahgrenzung wh re:n. 
dies die MögLichkeit der Auf1ösung von ßetriebs-
kr.ankenka$'sen ,a;uJ .der·en Antt'ialg nach Anhörung Zu § 9. 

~ der in ,Fl"alge 'kommenden In:teressenten ,aus wich- Hinsichtlich der Verhandsorganisationen hat 
ti.gen Gründen v.or.' sich der Ausschuß mit den Vorschlägen der 

Neu ,in dler Ausschußvodag,e sind dj.e A'bI ... (4) Regierungsvo-rla.ge, was die äußere Organis,ation 
uJ;1'd (S)" d:es§S. AJbs. (4) verankert als AuJga:be anLlngt, :ei.nverstanden ·el1klärt. Der· Aufgaben­
d~r T.rä.ge'r .deriKnankenvenSlimerufl.g .d:ie Ge- kreis des Hauptveroandes derSozialversiche-' 
w;ährunig .der lK,nl'nlkenplflege, . insbesondere der rUifi:gsträger erfuhr WIlJISOfel"ll eine 'gewitstSe Erweite­
ärztli'chen Be'ha,nidlung .der Versicherten. und ithre.r rung, .als ithm die· ISchaffung aineiT :geme~n:s,amen -
FtaJmili,enange'höl1i~en. na:s· Igesetzl~che Recht .der Binr:i'chtung für diie Retmrieriunig von Rezepten 
Klia!n:kenve.r.sicherunlgstrl~ger, ,in Er.füUung dieser sowie die Besorgung ,der Stattis'b~k der Sozilalve·r-

siche~unO'filach :denW eiiSli~g,eh des Bunde6mlillli-.kufg,alhen. Kranlke'rrhäUl5er, Apothek,en und son- ". / 
st:lg,e Einrich'~un,gen ,der Krankenpfle'ge nachsteriums Für' lSozii:a'le VedVialtunlg ütbertmgen 
Maßg'<l!be .der hi,eHir geltenden geset.zlichen V 0Ir- wUJ:1d.en. 
schtifoen zu enrichten, zu' erwel1ben und zu be- Zu § 12. 
treiben, ~st .ausdrückllieh hel'Vorgehohen und Um der Bergar'beiterversicherungsanstalt die 
,damit .für· ,diie Zukunft jederdii,esbezügl:ich mlÖg- . Errichtung eines' .Erholungs- und Gene.sungshei­
l·ich,e Zwei,fd beseiitlilgt. mes ,für die bei ihr Versicherten zu ermöglichen, 

, ; 
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I 
wurde im Ausschuß beschlossen, daß ,die Allge-
meine UnfaHversicherungsanstalt. aus den ihr 
übertragenen Vermögenschaften und Vermögens-

5 

vorlage sah nur den Vorsta.nd und den - Ober­
wachungsausschuß als Verwa'ltungskprper vor, 
aJbges~hen von den Landesstdlen- u11ld Renten­
aus·schüssen. Der Ausschuß v·eriritt d:e AuMas­
sung;' daß schon jetzt bei den Versicherungs­
trägern alle Verwaltungskörper' zu errichten 
sind, die ln dler Verga11'g,en:heit ,der österreichi­
sch~n SoziaJoversicherung den hreitesten'E:.on;akt 
mit den Versicherten möglich machten. Der Vor­
stand ist im wesendich.en ein Geschäftsführun:gs­
organ und natur;gemäß auf ·eine geringe An:zahl 
von lMit,gli.edern heschränkt. Die Au:sschaltung 
der Sdbstv.erwaltung durch zwölf Ja/hre macht 
es jedoch :zu einem zwingenden Gebot, möglichst 
breite Kreise der Versicherten an den Einrichtun­
gen ihr,er Sozialversicherung u11id an 'deren Ver­
waltung maßgeblich zu Ibeteiligen. Es wenden 
dahler hei allen Versicherungsträgern wieder die 
Haupoversammlung,en err.ichtet, denen die wich-

, rechten einenan.gemessenen Vermögensteil der 
B(!rgarbeiterver.sicherungsanstalt· zu übe.rllassen 
hat. Dies·e im Interesse' der Bergarbeiter ge­
troffene Maßna'hme soll es der Bergarbeiterver­
sich.erungsanstalt ermöglichen, ,aus ,dem Vermö­
gen der Allgemeinen UnJaHversicherungsanstalt 
eine Liegenschaft zu .erwer;ben, die die Durch­
führung des beabs'ichtigten Zweckes möglich 
macht. über einmütigen Wunsch der Vertreter 
aller drei politischen P,arteien soUen der Berg­
arbeirelwersicherung51anstalt auf Rechnung des 
ihr zu überlassenden Vermögens t eiJ.es die Liegen­
schalten LE. Z. 1, 107 und 43 der KaJt.-Gem. 
Ni'ed.erschröckd und Gru:zjStadt..,Fölliing ü:ber­
Iassen 'werden. DricSle Li'eg·enschra~ten, zu .denen 
außer landiw.irtlSchah1ichen Grun.dstücken auch 
cim 'grrößeJ1es Lanodhaul'l und W~rt6cha:f>t6'ge­
häude Ig,ehöten., t>i,ndna,ch !ihrer Lalge urud 
Größe ifür dJie ;Ein~ichtung emesErho-· 
lungs'heimes für Bergarbeiter besonders geeigl1'et. 
Als grU'ndhüch,erl~,.ch,e,r mgentlÜmelr dr~eser Liegellt­
schaften ist noch. die ,in 'Österreich nicht mehr 
bestehende Knappschafts..,B.erufsge!).ossenschaft in 
Berlin ... Charlotten:burg eing,etragen. Diese Berufs­
genossenscharft 'war Trägerin der U nfallversich'e­
ruug aller in Berg,bauhetri.eben Beschäftigten. Da 
nach dem SVOG. nicht ·die Bergarbe;t,erversiche-· 
rungsan'stalt, ~ndern die AUgemeinoe UnfaU.ver­
sich.erungslanstah die Unfallv.ersicherung auch. 
der in Bergbaubetrielb.en Beschäftigten durchfüh­
ren wird, gehen auch die Vermögenschaften un.d 
Vermög,ensrechte der ehemaligep Knappsch'a1fts-

tigste~ Entscheidungen .oblieg'$n. . . 
Auch die Zus,ammensetzung der V'CrwaItungs­

körper erfuhr geg.enüber der Regierungsvor1;lge 
eine ,entscheidende An1deru:ng. Ursprunglich . IWar 

. vorgesoelhen, daß die. Vorstände der Versiche-

. Berulfsgenossenschaft, darunter d:·e obenbezeich-
; ll1.etten, Liegenschalftien "Sr. Johanrn-St. Josefsl-iHof 

bei Mafia Trost" auf die A'llg.emeine Unfalhner­
sicherunpansdlt jiber. Damit !würde ,di,e .Berg­
arbeiterversicherungsamstalt, die 'rräg,erin der 
kna!p'pschaftIichen Ren tenversi cheru:ng wird,die 
von ihr schon früher w:ihrg,enommene ,gün:stige 
Gelegenheit verlieren, .diese Liegenscha.ften zu 
einem ;Enholungs'heim ·der Bergarrheitier auslzuge­
stalten. Im Hinlb!.ick 'auJ ,di,e unter be:sonders 
schwie~i,gen Verhältniis.sen zu verr~chtJe~/den Ar:beli­
ten der B-ergarbeiter und ·die gerade in der heuti- . 
gen Zeit große. vollbwirtschaftliche ~edeutung 
der Berg'bau:a;rbe.~t, w-eit-edn An.hetria.cht des Um­
stand:es,~daß die Bergarbeiter bis j·etzt noch über 
keiin eigenes Eriholungslliei'm verfügen, hat· der 
Ausschuß für die Ergänilungdes § 12, Ahs. (1),' 
eine gesetzlich,e Grundlage. für die Errichtung 
eines solchen Heimes geschaffen. 

Zu A h s c1rn i t t II-IV. 
Inner~ Organisation der Versicherungsträger 

(VerMnde). 

,Zu § 14 ff. 
Eine wesentlicqe Anderung erfahren die Be­

stimmungen üb.er die innere Organisation der 
Versicherunigsträg.er (Veribä·11Ide). Die Regierunigs-

rungsträger zu zwei Dritteln aus Vertretern der 
Arheit(Dienst)ne'hmer und 'zu einem Drittel aus 
Vertretern' der Arbeitl(Dienst)ge~erzusamrrien­
gesetzt sind. ~eim üI;>prwachungsausschuß, des~sen 
Mitgliedel'zahl jeweils mit einem Drittt!l der 
Zalh'! Id.er Vorsta'ndsmitgliedervorgesehen war, 
I.agdas Vemä:ltnis umgek,ehrt: ein Dritte1der 
Mitglied~r bestand aus Vertretern' der Arbeit­
(Dcietnst)nehmer 'Und z.w.ei IDriJttel ,aUiS Vertretern 
d;er Al'Ibeio(Di,enst)geber. <Diese Zusammensetzung _ 
der Verwaltungskörper . lehnte 'sich an die Be­
stimmungen des GSVG. ·an und entsprach. nicht 
den dinhemg von den gesetzlrichen Int<eressenver­
tret'UJngen der Arbeit(Dienst)nehmer :und dem 
tlsterreichischen G~wer'kscha'ft'sbund 'ß,emachten \ 
Vlorschlägen, ,den' eptschdden'den Einfluß der 
Vers'ichert'Cn zu v.ergrößern. Die n·euen Bestim­
mungen sehen 'eine einheitliche Zusammen­
setzung der VerwaltungSlkörper bei 'allen Ver­
sicherungsträgern nicht vor. UnlfaU-, Renten­
und Kranlken~rsicherungsträger wei'Sen in. ilhren 
Verwaltungskörpern eine v.erschi;edene Zusam­
mensetzung auf.B·eiden Ge'w-:erililichen Kranken-. 
kass.en wird wieder der Zustand vor dem Jaihre 
1934h<ergesteHt. Die 'Verwaltungskörp,er be­
stehen' zu vier FlÜnfte1n aus Vertretern der 
Anbeit1(Dj,enst)n,ehme'r und zu ,einem Fünftel aus 
Vertr·etern der Arlbeit{Dienst)geber. Be,i der An­
g·estelltenversicherungsansta'lt, der Allgemeine~ 
InvalidenversicherungsanstaJlt, der Berga'!1beiter­
versicherungsanstaltl, der Versicheru~gsanstalt der 
österreichischen :Eisenbahnen ist da's Verhältnis 
Zlwei Drittel zu einem Drittd; 1:lei der AHge­
meinen UnfaHversicherungsanstalL 1 :, 1 un.d bei 
dett" Lrand- und ,f,orstfWlirtschaftLichen SOZli!aTver­
siche~ungsanstalt d~eiRünfte'1 zu 2Jwei FlÜnlftel. 
Diese Regelung S':eht ·eine Verstärlkung des Ein­
flus.s,es der Versicherten sowohl bei den Renten-
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versicherungsträgern als auch bei den Landwirt­
schaftskra~enlkassen vor. 

. Die ~urch. den Ausschuß abgeänderte Vorlage 
sIeht dIezIffernmäßige Zusammensetzung ,der 
Hauptversammlung, 'des Vorstandes und des 
überwachungsalisschusses vor. Bei der Hauptver­
sammlung beträgt die Zahl der Versicherungs­
vertreter je nach dem Versichertenst~nd 30 hi's 
180 Delegierte. Dadurch ,ist es tatsächlich einem 
größeren Kreis von Vertretern ,der Versicherten' 
möglich, sich an der 'Führung der Sozialversiche­
rungstr~ger entscheidend zu Ibeteiligen. Auch die 

. Anzahl ,der Versicherungsvertreter im Viorstand 
und imIObei:"Wachungsaus:schuß' >ist nunmehr 
ziffernmäßig genrau angege;b.en. Entspreehend 
ihren Fun1ktionen als Ges.chäftstiihrungs-, be­
ziehungSIWeise Olberwachungsorgan ist' die Mit­
glie'de·raI1iz·ahl dieser Se'l'bstverwahungskör;per eine 
verhältnismäßig kleine, um \bei der :Eflfüllung der 
ibnen z'ugewiesenen Aufgaben keine Sch·wer­
fälligkeit auftreten zu lassen, die' bei zathlen­
mäßig allzu gmß' 'zusammengesetzten Organen 
zlWa,n:g~mäßig die Folge ,wäre. . 

Die neue Vorlage uml'eißt genau den Auf­
glabenkr~i.s ,der einzelnen Sdbstverwaltungsikör­
per. Der mder Regierungsvorlage als Ersatz der 
.Hauptv,ersammlung ·vorgesehene aus dem Vor­
stand und dem überwachungs.ausschuß .bestehen­
de erweiterte Vorstand ist wegg,efalleIl. Di~ 
~auptversa~mlung 'Ist das entschei:den~.e Organ' 
Jedes Verslcherung~träg'ers, der ,die ißeschluß~ 
fassung Ü1ber die wichtigsten Maßnalhme~ d·ie 
GeneJhmigung des V oranschla.ges und de.s Rech­
nungsabschlusses., die ßntlastungdes Vorstandes 
.die Beschlußfassung iiberdie Satzung USiW: 

ohliegt. 

Die Belfugnissedes überwachungsausschus:§es 
hahen ene Erweiiterung erfahren. In hes,timmten 
Angelegenheiten hat der Vorstland der V:ersiche­
rU'ngsträger im ,Einverstäh'dnis mit dem üher­
wachungs-ausschuß vorzug.elhen, bei mangelndem 
Einverständnis 'devolviert das Entscheidu~"srecht 
i~ ,der strittigen Frage an di,e Aufsichtsib:hörde. 
EIn von der Aufsichts'behörde genehmigter Be­
schluß des Vorstandes ist zu vol11ziehen auch 
wenn der üherwachungsaus'schuß dem B;sch'luß 

. nicht zugestimmt hat. . 

Verwaltungsikörper der'V erb ä n d e -sind ,der 
Vorstand und der Oberwachungsausschuß. Der 
Ausschuß hiat sich hei 'der Vfrbandsregelung zu 
einer weitgehenden Konzent·ration entschlossen. 
Neben d:em Vertband' .der Mcistet1krankenkassen 
wird lediglich .der H~uptveliband der 50ziiher­
sicherungsträger errichtet, ,dem alle Sozialver­
sicher~ngsträger, die Meisterlkl1anlkenkassen über 
ihren Vellband, angelhören. Be.stimmte Gruppen 
Von Versicherungsträgern weriden im Rahmen 
des Hauptverlband~ in s.ektionenzus,am1'I\eng~7 
faßt. Solche Sektionen sind zu errichten für :di.e 
Tr~,ger der Unfallversicherung, di~ Träger der 

\ , 

R,emtenversichemug, für die Gebiets- und Be-· 
triehs:krlanlkenkassen und für die Lanclwirtschaifts­
kranlkenkass·en·. Diese Sektionen .. ha;,ben eigene 
Verwaltungskörper in 'der FO!1m der Sektions­
ausschüsse, denen die Gesch~ftsführun" in Ange~ 
legenheiten, die ausschließlich die V~rsicherung 
betreffen, für die der in Frage kommende Sek­
tionsausschuß errichtet ist, obliegt, nen Seiktions~ 
ausschüssen ohliegt ,somit die "'Betreuung der 
ihnen zU'geIW.iesenen Versicherungen, für die in 
der Vergangenheit sdbständige Verlhandsorga,ni­
sationen errichtet wor·den 'wären. Bei" W'ahrung 
der Sellbständigkeit dieser SektiolliSausschi\sse für 
den Bereich der i·hnen zugewiesenen Versicherun­
gen ob'liegt die DurchfUhrung der Beschlü'sse und 
die iErledigung der lbüromäßigen Arbeiten dem 
Hlauptver!band. ' Di.e 'Se1kti,onsausschüs:se des 
Hauptverbandes vertreten ihn ,im RaJhmen ihrer 
Geschäftsführungshefugnis nach auß'en und haben 
insoweit die Stellung eines g.ese~zlichen Ver­
tT'eters. Durch den Wegfall der übrigen Ver­
bände kann angenomme.n werden, daß die AUf­
gaben für Verbalndszwecke sich nur im notwen­
digen Ra'hmen 'halten ·wer·den, 

rAuch sonst hat 'der Ausschuß bei der 'Bestel­
Lung der Vers~cherungsv~rtret'e'r, Ibei der BiMung 
,und Tätjg!k~~t oder Verwaltungsklörper Amderun­
gen ·ander Regierungsvorla;g,e vOl1g,enommen. Um' 
auch ,aus ,der IEm'ilgraoion zuru~gekehrten Ar­
beitl(Dienst)neihmern und Untemehmern .cI:i,e 

. Tätlrghit ;als V ers'icherun~rvert~eter mögHch zu 
m:achen, wurde die IFrist ~nn,eT:halb der der Ar­
be.it(Dienst)ruehmer oder der Unternehmer tin 
Ostem~ich tätig gewes>en. sein muß, um Versiche­
r·ungsvertret,er .sein zu 'können, von zwei J.ahren 
auf sechs iMonat,e herabg,eSletzt.· Um bei einem 
vorülbel1gehenden AUlSsmeiden dines VerSliche­
rurnglSVertreoens ,a!l.s V,erskher:upg\Spfllichti:g,er oder 
,als Ar!be.j'tI(I?Ii.enJSt)~eber nicht den Ve["lus:t des 
M,anda'ues eiintf'eten zu liaslSen, wurde vorg,esehen, 
daß die Z ugehöri,gkeit .des Versich.erun.g:svertret'ers 
als V.ensiche'r'Ungspfl.j,chcig~r oder Arlbelit(Di,enSlt)­
geher z,um hetf'e·ffe:nden VerslicherUl11gsrdger im 
ZeitpUntktder Entsendung gegehen s'ein muß. . 

Die 'Amtsdau'er der Verwahungskörper wurde 
mit· f.i~nf }a:hren f,estg,esetzt und deckt sich &1-
durch 'ffi.(t der Amt~dauer des Mand~t,es ~nder 
Arpruoerkamm,er. 

Um im gegenwärtigen Zeitpunkt k,eine über­
flüss,igen· Kosten für .dJie Durchführung von 
Wahlen ,aufzuwenden, wel1den die Ver~icherung<s­
vertreter in .die Verwiltoungskörper ·der Ver­
sicheruhgSikörper nach einem·· bestimmten Ver­
,fahl"en entsendet. lHi,eheii si'nrd die öfferrtlrich-:recht­
li,chen lnuetre·5senvert.retungen ·der Ar'beiitl(Dien!it)­
I1iehmer und der Arlbeüt(Di,enlSt}geber sowie der 
österreichilScheGewerikschiftsbund maßgeblich 

. berei:~ilgt. Vorst·and und überw,achung~ausschuß 
werden I1iicht, wie dias ,in den 'Sozi,alveroicherungs­
vors,cht1ift,en vor dem Jahr,e 1934 vOl1gesehen w,a;r, 
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in der Haup~v,ers,ammlurug gewählt, sondeJ:1n die 
V,erSiicherurug.sv,erwet,er ,im V orlS1la:oo ,und ini 
überwachurugsausschuß werden gl:eich.fa:lls ent­
sen'det, wobei deren iMlitlgl'ilCder gLeichzei'tlig de'r 
Hauptv,eni,ammliUngangehöl'en. Ihre Zahl ~st ,äuf 
d~e' ZahL ,der Verslicherungsve.rtnet,er in der 
Gruppe der ~a.uptvers,a:mmlullig anz,ul1echnen, der 
sie im VOl1Stand', hezielhungs;welse im über­
wachungs,ausschuß 'anlg'ehören. 

2u IAlbschn!itt V. 

Aufsich tsbestimmungen. 

Zu § 41 ff. 

Die Au'fslich:tsbes,dmm.ungen der iR,eg,i-wungs­
vor1age w,aren :im wesentlliehen ,an daG GSVG. 
angelehm. Die Aufsichtshefulgnäs.se ,der IB.elhörden 
erstreckten sich nach § 42, Ahs. (1), dalhin, daß 
siediie Geharurug de'r Versichetl"Uingsträger dahin 
zuüberwaruen hahen, daß Gesetz~ ,und Sa1tzung 
~o beacht,et werden, wi,e ,es d~r Zweck der Ver­
sicherung 'edol'de:rt. Damit WI<l!r ,den Au.fsichts­
behänden Idie Mögtichkeit geg,eoon, idie Versikhe­
rurug:sträger CV:erbän:de) ,auch ii>n ,rei.nen Zweck­
mäßiglkeitsfl1agen zu überwachen. :Der AUlSschuß 
hat die Aufsicht'.~befU'gl1!i,s der Aufsidn<5ihehörden 
gemäß § 42, Abs. (l) etwas ei'ngeschränkt. Die 
AufsichtSlbehörden üherwach.en die Versicherungs­
träger dahin, daß Gesetz und Satzung b'e,achtet 
werden. Die Aufsicht kann sich auch auf Fragen 
der Zweckmäßigkeit erstrecken. DiieBe'hörd:en sol­
len sich ab~rin ,diesem Falle auf wichtige Fragen 
beschrwen un1d in das Eigenleben und in die 
Selhstverallitwortung, ider Ver:sicherunigSiträger 
(Verbände) rnicht _unnötig e~ngreifen. Damit sind 
diiJe Grund.sätze der Autonomu,e ,und .der Eig~n­
v,emnwortlri,ch!h:it wUe sie ,der ·demokr,~6lSchen 
Olig,anis,ation .der' 'ölSterreichischen Soii,alvers~che­
mngsträger ,ent'sprechen, klar heflausgestellt. Auch 
son,st. s,in:d in dem Alhschnitt über die AufISlicht 
aUeiB'e5uimmung,en, Idlie sach m~t Idem irregulären 
Verla,uf der Verwahung eines Versicherungs­
tdgers f'befa!ssen,.auf das Notwenldig~te ,abge.steUt. 
Kommt es wegen NichteinJhahung gesetzlJicher 
oder 'Slatzung,smäß1&er Hestimmungen ungeachtet 
·zlWeimaliger schriftli<;:her Vemv:arn:un'g zur Auf-· 
l'ölSunlg der Verw,altungskörper: durch die Auf-
6,iChns,ö.ehÖirde und zur 'V'orÜlbeligehenden 'BestelL. 
1 ung eines vorläufigen V'er~te1'<S, so hat dierer, 
nicht wl1e ,es ,in dler ,&eg:ie.rungsvorI.age lüeß "so­
bald die Umstämde es gestatt'en", sondern binnen 
ach:tW ochen vom Zeitpunkt seiner B,esteHung 
an :für d!i'e Neubestellung der Verw1a1tufilgskör­
per zu ool"gen. Nach § 43, Abs. 1(3),der iR~e­
rungsvorIage war es der Au.hichts1behörde frei-

'g,estel1i:, sol'3ill:~e d1~e ,Verwahumgslkörper nScht 
oocht~ülüg ;besteHt iSind, ,ander-weitig für .d~e Er-

. ifüllungihrer lB.efugnisse und Obliiegen'heiten zu 
lSorgen. Auch, hier Ikonillte der Aus's,chuß d~eser 
etw,as unJbestiimmten ,F,assungruicht zug,t~nimen. 
Die ',Ge:setzessteUe spnicht j,etzt ildaJr ,aus, ,daß, 

7 
, 

solange dJie Verwaluung&körper nicht J:1echIJSg'Ültig 
,bestellt sind, ,dj'e g~amtle GeschäftSlf'ührung und 
Vertretung dies Versicherungsträgers (Verbandes) 
l~lliem von de,r IAu,flSichrtsbehönte zu !besteHenden 
vprläuflgoen V,erWlaLter zuülberur'aJgen i.st. 

ZutAhschnlitt VI. 

Bedienstete. 

Zu' § 46 ff. 

111' ,der österreichischen Sozial,verslicherung ilSt 
Pes inned'NlVb der letzt·eu. zWlal1i2!i.g }ahre bereits 
daJs vierte Mal, daß es ~nfoLge ihrer Umgesuahung 
zur Auflösung hest'e,hende,rUnid Errichtung neu,er 
V'erS'i,cherrung:stl'äger und damit zu ,ein'er Neu: 
r.egelung de,r Rechosverhältnisse ,der iBed'iensote>t'e!J1 
kommt. Die lotzten heli'den überleitung,en edolg­
ten untier AUlSischluß jedJe-r iM:itwlirlkung ,del' Ge­
werkschaftenund der 'Bedli:erlsreten ,auf Grund 
he'hörd1iche;r Aulf,tr~g,e ün:d Maßn,ahmen .. De~ 
Ausschuß Wlar der !Auff,a;ssung, daß Ibe~ der neuer~ 
;lich ootwerndiig tg,ewol'denen UmgesnaLtung dias 
fMiOSpli3icher:echt :,der Gewer,kschaften und der' 
Betniehsräte .der hete~li~gten Ve'rs:ich,erutligsträg,er 
in einem besonderen Maße sichergestellt werden 
muß, um dJie ßonst ,regelmäßig mit ,einer Umstel­
lung verbundenen !Härten !aufelin Mindestmaß 
:cu beschränken. Di,e Wie'derherstell:ung der 
Sdbstvelrw,a'ltung räumt ,den Se1bstverwaI.t'un:gs­
körpern der Institute wi,eder d~e ,mnien zukom­
men:denBe.fu:grui.soo ,auf d~,enst- urud besoldung.s­
rechtlichem Gebiet,e ~m Rahmen der ges:etzlich,en. 
Bestlimmung,enein. Den- Aus~chuß konnte daher" 
je11!e Bestiimmungen in .d:ies:em .Albschn,itt weg­
f'aHen Lassen, die die Möglichlk,cit st'a,atLicher Ein­
griffe in die Regelung ,dieristrechtlicher Verhält­
n.i~se vor.sahien. iDie ,in der R.eglierungsvod.agle ent­
haltene Bestimmung über di,e IAuflö(5ung von 
DienlS'tv,erhäl'tnJiss,en, ohne daß den iausgeschiec 

:denen Bedie'l1;s.teten Anl'iprüche gegen den öst'f-r­
rdichi:schen So:z.iJaIversichel'un:glStr~ger zustehen·, 
WlUrde in dj'eser ,allgeme,iil'en ~asl5ung nicht b:ei­
belhalten, .sondern wesentLich ,g.emil,d:ert iUnd ein­
geschränkt auf Bedienstete'" ni,chtös,terreichischer 
Suaatslbül'gerschrafrt, die !bei Verslicherungsträ,g;ern 
h~chäfu1gt w,a:r,e'l1, der,en Tätigkeit iin !Österreich 
erst nlach, dem 13. Mär:z 1938 eirus,etzt,e und d!i'e I 

21ur Auflösung bes.t,immt sind. Sollte es im Zuge 
der Um,stellung zu:r ,AufLösung von Dienstver­
hältnissen kommen, ,~o Ikanm, der Fall' nlicht cin­
tr,eten, daß ein BeldilCn:stertiflr unlt,er Ve'l>lust 'seirner 
Ansprüch'eaul'l' ,dem !D.iens,tverhä1tn.is ,ausgeschie-' 
den wir.d. !Deswegen ,konnte' d~r Ausschuß, der 
BelSitimmung des § 47, A!bs. i(5), wonach 'Bedien-· 
stlete ,alle IAnspr.üch'e, ,aus dem n;enis'tverhältntis 
verlieren, 'wenn ~ie' elil1!e ilhnen von einem öster­
r,eichisch~n VensücherUingsträg,er arn: Ibisher~gen. 
oDj'ensto.rt ad,er ,i:n d.essen Um:g,ehun.gang,ebot,ene 
DienstIstellung ,ablehnen,di1e 'nicht im Mißver­
''hältnlis zuilhrenFäh:i~ketiten steht, nicht zus,tim­
men. Solche 'Bedlienstlete werden, wenn ein An-

.' 
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spr:uch lauf R:u'he- und Velreongungstg'enüsLSe be­
steht, 'Il,ach 'den für :si,e gdtenden Vorschriften ~n 
den Ruhesranld V'flr~etzt oder da.s Dien,stverhäh­
ruis w~rd n,achdern Angestdlteng,eset'z ,aufgelöst. 
Wenn ein zur Au'flösung bestimmter V;ersiche­
'rU'n~tr~ge'r von einem an:deI1en ühernommen 
w!irr-d, so werden .die, Vedüg,ung,en wegen Auf-

, rösung ,des lDierustverhätltniSlSes .im rEinvennehmen 
mit Iden Betriebsräten der beteiLigten V'erslche­
rungs:träg,er und mit der in (ß.etnacht kommenden 
GeweI1kscha,ft getroffen. ' 

Auch ,di,e ßesr,immullig,en über den in ,delr Re­
g!ieruIlJgs:vor:1age ,vol1g,es,ehe~n P,erl>ona1aulSschuß 
beim Hauptv,erlband ,der Soz~alver~icheI1un:g;s­
träger wurden wesentliich albgeändel1"'t. Seine nun­
me'hi1i:ge ,zUlS,ammeDJSetz'U'llig hüngt ,für eine un­
alb!hän~gt.iog,e, obidk.,tiv,e', weder ,dü;e Irrt,er,essen des 
BedJiensteten noch der Ibet:eiilfugten Vehs:ich~'rungs­
nräger verletzende iEntsche!i,dlung. Den Vars,itz 
führt ein vom P'fäsud,enten ,des Ober&ten Gerichts­
hoFes 'zu e~tsendle~der R.ichter. Nach de,r Re­
glierungworl':lg,e setzte Sich ,dJies,er Personal,aus­
schuß ':lUS je .eUn,em Viert.retJetr Ides lbet,eiJ.i:gten Ver­
siche:runglSträgers 'und der Sozi:aliv,ersicheru!1g~be­
,dieDJs'tetten unt:er ,Alus:sd1luß ,de,r GewerkschaFt 
zus,ammen. Nach de:r: IF,aSlSung :der Vor,Laig,e durch, 
den AusISchuß wird der \BersonaIaus~cllUßg,ebiLdlet 
aus je einem Vertreter d:es' ö,terreichischen A'f­
beit,enka:mmert:a'ges, ,des 1H,a.u ptverbandes 'der 50-
'zii,a1vereiicherun:gsträg,er,des betei:ligten Ve:rsich:e,­
rungs:tr~g,ers und der 'Gew.erkiSchaft. 

Auch die Fun1ktion' dieses P,ers,onalausschu:s'ses 
, w.ur;de erweitert, indem er nicht nUr ;~ür die 
v, LÖsu!lg. des VertragsveI1hältnisses von Fach!krälf­

ten zuständig ,ist, sondern er trifft auch die end­
gül tlige Entscheidung, 'Wenn' bei der Auflösung 
des Dienstveihältnisse.s von Bediensteten eine$ 
aufgel:östen Versicherungsträgers oder einer auf-

'gdtas,senen Dli,enststelle keiin E:inlVernehmen zwi­
chen dem abwickelnden und aufzulö.sen'den Ver­
s~cherungsträ,ger einerseits, der Geweriks~haft und 
den Betrieb:sräten der bet,ei1igten V {}rsicherungs­
träger anderseits hergestellt wird., 

Die ß.estimmung der Regierungsvorlage,' wo­
nach ,die Auflösung der Dienstverhältnisse von 
Flachikrä'ften vo'r, Verlautbarung 'des 'SVüG. nur 
dann aufrecht ble~bt, wenn der Personal ausschuß 
nachträglich zustimmt, wurde als unzweckmäßig 
we&g~lassen.· '. 

Der Pers,onalausschuß list e:in Organ, das lec!<i.g'­
lich während der Dauer 'der überführung der 
Bediensteten seine Funktion auszuüben hat. Er 
stellt dah~r ~ine9wegs eine Dauer,einrichtung, 
dar. Ist einmal die überführung der Bediensteten 
nach en'dgültiger 'Errichtung und Organisation 
der neuen. Versicherungsträger ahgeschlüs.sen, so 
wird das durch den Bestand des Personalaus­
schus:ses eingelSchrän,kt.e Entscheidun'gsrecht des 
Vorstandes eines jeden VersiCherungsträgers,. di" 
nObwendigen dienstrechtlich.en Maßnahmen zu 
treffen, in vollem Umfang,e wieder hergestellt. 

Der Aus:schuß Ihat daher im § 47, A~. (2), 
Schl:U&,;Hz, vorgosehen,diaß die Funkt~on d,es 
Personalausschusses in dem vom Bun:desmini:ste­
rium ,für soziale V ~rwaltung über Antrag des 
Hauptverbandes der Sozial versicherungsträger zu 
bestimmenden Zeitpun1kt erlischt. 

Der Ausschuß kann' mit Befriedigung fest .. 
steHen ,daß eine d,er 'wichtligsten Forderung,eu,. 
die an' das SVüG. gestellt wurde, nämlich der 
Wiederhet:stellung der lSe1bstverwaltung, das 
heißt cl'ie versicherten,Arbeiter und Angestellten, 

'aber auch die Unr,ernehmer an der verant!Wortry 
lichen Geschäftsführung der Versich,erung.sträger" 
damit an der Mitarbeit inder Sazia'Jv.ersicherung 
zu bet,eihgen,in, einem ~o1chen Maße~echnung 
getragen wunde, daß eine gedeilhliche· Aulfbau­
at'beit der 50zialversicherungsträgerau.f dem in 
Österreich bewährten ,demakrati:schen Büden 
zum Segen der Versichert~n nunm:ehr' g,ewähr­
leis,tet ist. 

Zu § 5I. 

Z u A:b s c h n ti t t VII. 

. Vermögensanlage. 

Die ,BestimrrWDlgen der Regierungsvorlage Liber· 
die ~ermögensanlage wurden im, wesentlichen bei­
behalt,en. Die An!:agemöglichkeit v,erfügbarer Be-. 
stände· :der V,ersicherung'sträger (Verbände) wurde 
durch Eirrbeziehung der. landwi,tscha.ftlichen 
5par- 'Und DarIehens.kassen und deren Verbände 
erweitert. Einem Wunsche der Bundesländer ent­
spr,echen'd wurde '.im § 51, Ahs. :(3), fest.g:estdlt, 
daß Versicherungsträger (Verbände ),derel1 Spren­
~d 6ich üher meihr als ein Bundeslanderstr:eckrj 
di,c verfügbaren Bestände auf die 'einz.eJnen 
Bundesländer entspirechend v,erteilt anzulegen 
haben. Es soll damit ,ein' entsprechender Teil der 
Soz;ialversichenl11lgl~be.iträge in einem Sundesland 
der· Wirtschaft ,die'ses !Lande", :zug,eführt werden. 
Schließlich wurde die Gr,enze; his zu der die 
Versicherungsträg,er, ohne Genehmigung der zu­
ständigen ,Bundesministerien Liege~chaften ~r­
werben !belasten oder veräuß'ern, Gebäude er­
richten' oder erwcitern, die durch Kri,egs,. oder 
sOllistige Er<ei,g,nlilSs,ez:crst:örten .ader ,r.es,chädi'<,;I:en 
Gebäude wieder :auFbauen kö'nnen, von 50.00p S 
auf e:in halbes Pr,oZJcnt .der GeISamteinnahmen des 
Versicherungsträgers im letzten vor,arug'egangenen 
Kalenderjahr ,erhöht. 

Z u iAh s c ~h n ,i t t VnI und IX .. 

Bestimmungen über die 'Versicherungspflicht, 
Versich~rungsberechtigung und Leistungen. \ 

Zu § 52 fI. 
Der Wegfall aller Vorschriften !Über die Jahres­

ver.dienstgrenz,e und das Ja:hreshöchsteinkommen 
als V:Ör.a~s'etZl.mg der V,e~sicherungspflicht oder 
Versicherungsbe,rechti:gung machtedi,e Aufnahme 
cl1gänzender 'J3est,immungen. notwendig. Die durch 
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den We&fall ,dieser Von;duiJten neu versicherung's­
berechtigten Personen sind hinnen einem Monat 
[ljam dem Wirksamkeitsbeginnde~ Kra,nkenver­
siche1"\lng nachdi,esem Ga<>etz, das ist innerhalb 
does Monates Jänner 1948, heini zuständigen 
Kranken versicherungsträger ,anzumelden. 

Die ,Forts,etzu1l(~- .und iErneuel"lli1gsmöglichkeit 
der iSkialver!sicherung, die nach der Regierungs-
vorlage nur auf österreichische Staatsbürger be­
schränh waren, die außerhalb ÖSterreichs he­
schäftigtgewesen sind., WiUrde a;usg~dChnt auf alle 
6sterreichischen :Staatsbürger, die süh aus poli­

• 

a1s EnItlgelt anzus.e~en sind. Dadurch wirld die 
Vorschrift, wonach den Lehr1'ingen im Er'knUlJ­
kU'n~:alle dJurch sechs Wochen die Erzi.ehunßs­
beihilfe we~uerzuz;ahlen ist,"nlicht .1beI'Ühl't. Die 
LehrLinge ,el'ha<lt~nruur !bei IFol'1tdauer der iEr-' 
k'l'1atnkun:g üher ,die sechste Woche hinaus ,doas 
Krankengdd nunmehr bez,ahk 

Z u A tb s c h n i t t X. 

Beziehungen der Sozial versicherungsträger (V c!'t­
bände) zu den Ärzten, Zahnärzten un,d anderen 

Erfüllungsgehilfen. 
tischen oder alUS Gründen der Abstammung wä.h- Zu § 69 ff. 
rendder Zeit der Okkupati,on außerhalb tJster- Dieser Albschnitt, 'det d1ie wichtigen V 0Ir­

reichs aufgehalten haben. Die entsprechenden An- schriften äber die Beziehungen der 'Sozialver­
träge auf Weioorvers'imerung können im ,Falle sichenungsträger zu den Är,zten usw. enthält, hat 
einer späteren Rück~ehr nach österreich als nach zwei Richtungen eine Abänderung erifafuen. 
bi:nnen dtrei Monaten nach Kundmachu,ng des Die künftige Entwicklwng der gemeinsamen Zu­
SVÜG. noch ,innerhalb von dreii M<maten nach, de,r s,ammenarheit zwischen den Erfüllwngsgehilfen 
RJückkehr gestellt werden. ' der Sozialversicherung und den Versicherungs: 
, Die !bei der O.sterre~chiisch,en Nationalbaruk Be- trogern ist ilu~gebaut ,auf dem System der Ver­
smäfti.gten, die Anwarttschaft auf lWihe- und tugslfreiheit. Der Ausschuß erachtet es ,fiür zweck­
Hinterbliebenenv,ersorgung (Pension) nach der mäß.ig, ·daß im RaJhmen dieser Vertragsfreiheit 
Pensionsordnung .der Natlona1bank haben, sind die Rechts'beziehungen heider Teile möglichSit 
'von der Unfall-, ,Invaliden- und Angestellten- einheitlich fürd:liS ganze Gebiet ,der Repu:blik 
versicherungspflicht ausg,enommen. Hinsimtlich Ost,erreich geregelt werden, wdbei se'1bstrVer­
der Kmnkenversimerung wer,den sie unter das stänldlich alUf die untersmiedllüch gelagerten Ver­
Krankenversicherungsgesetzder Bundesang,estell- hälrnisse in den .rein Iämdlichen, in den! iln,du­
ten 1937 ,gestellt und :bei der Krankenvensime- stri~llen und stä,dtismen Gebieten entsprech,erud 
nungsanstalt der B1JudesangesreIIten verlSimert., Bedacht ~u nehmen i'st. ,Es !hat sich in der Ver­
DiesellltiSpriJcht dem Rechtszustallld,wie -er Inalch '@angenhcit ,ais nicht zweckent'sprem~d erwiesen" 
dem österreichismen All@e5tellteuversiroerungs- wenn diese Rech,tlShezieh:ungen lin den eiMeln~ 
gesetz und dem GSVG. gegolten hat. Uindern verschJi,e.den ~ereg.elt w,a,pen. !Deswegen i,t 

Im§ 65 wepden für. die Krankenversicherung nunmehr vorgesehen, daß der Haupwer;ban:d der 
. zwei wichtj,ge Bestimmung,eu aufgenommen. Es Sozialversicherungsträger sowohl Rahmen- ah 

wi'rd zunächst' 'bei den Knan!kenversicherungs" auch Gesamwerträ~ für die Gewährung der 
trägern der U n te r s t ü t IZ U n g g fon.d s wie- äl"7,itlichen, zaihnär.ztlichen und zaihntechnischen 
der geschaffe:IlJ. Dieser hat g,jlch m 'delr ÖSOClr- Behamdlun,g a1bschließ·en kann. Die ~weire Än'de­
reichischen Sozialrv,ersicherung iJ;ITmer bewährt rung gegenüber der Regierungsvorlage tbesteht'· 
und es WUl"id.e von den Versi!cherten ,aI,; eine Wohl- da:rin, daß ,die neuen Bestimmungen a'9-f die in 
tat empfunden, wenn ,die Kass.e die Möglichlkeit der Zwischenz,eit seit der Befreiung österreichs 
. hatt,e, 11n bepücksich,tiiguIlJg6'würd:;gen' Fällen über t'altsämlim ein'getretenen Kri.deru.ngen in 'd~n 
die Pflichdeistungen hinaus Unterstüozungen an Rechrsbeziehungen ~wischen den Versimerungs­
Erk1'1an!k,te und deren Angehörige zu gewähl1en. trä,gern und den Krzten ;Uedacht nehmen. [Ein~ 

,Eine gesonderte 'J3ieiit'r'a;gseinhebung fuir ,diesen glroße Zamil von Versicherungsträgern sind im 
UnterstÜ'tzungsfonds wurde nicht vorge~ehen, Einvernehmen mit den IntereSiSenIVertretungen 
hln~egen können ihm his zu 25 vom Hundert der Ärzteschaft Vlom hisher vorgesehenen Ver­
des GeJbapim,gsülOOrschu\>s'e5 im l,etzten Geschäfts- rechnungssystem abg,egangen und übendies halben, 
j.ahr" höchstJens -jedom 1 vom Hu:ndert der iBei- die schon seilt Iängerer Zeit zwischen den Vetr-

, ttragseiinnahmen, ühepwiesen werden. DamLt WUt- sicherung.strägerm und der Xrzteschiaft gefü'hrten 
de eine hewähnteEiinnlchtung der Ö1;t;erreichi- Verlhandlun,gen insofern zu ,einem 'Ergebnis ge­
schen.Knankenversichemng wlieder ins Leiben g-e- fuhrt, als es 21um Abschluß v,on Verträgen ge-, 
rufen. . kommen ,ist. Deswegen 'Wiurden die Bestim'mun-

Nach Iden de1'1zeitigen Vorschri;ften (§ 494 gen des § 76 volls.tändig neu g~faßt. Die bis­
R VO.) wir:d, KrankengeLd JAhrlingen nicht ge- heri'gen ModHilkationen der vertra,g1smäßigen Be­
wähnt, die OIhne Entgelt Ibeschäftfgt werden. So- stimmu.ngen werden ausdrücklich anerkaI1l1llt, ,da 
weit L~hrlinge nach ,den geltehden Vorschriften für deren Lnhalt ,der St3ind im Zeitptlnktder 
im :Erkrankungsfalle An'spruch auf Weit-erzahlung Kundmachun"g des SVÜG. maßg~nd lSit. Wett­
der Erzi.ehungsbe,ihilfe hatten, glaIt .dies ruieht all> te·r11in 'Sii.eht dliese Ges.etzsteUe vor" daß, l>oweit 
Entgelt. Es wind nunmehr klargestellt, daß diese solche vertnagsmäßige Bestirrnmungen, bcitdlen;1 
ErziehungS'beihilfen sozi,alversicl1erungSirechtlich diese läng~tens his zum AbIauf von drei Mona.ten 

• 

I 

\ 
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nach Bi1<dung des Vorstandes der Versicherungs- des Versicher'ungs,trägers für di,e Feststel1ung 'und 
träger (Verbände) an die Bestimmungen qes' Erhl'ingung der Let,stungen in der Invalidenver- • 
SVOG. anzupaSlSen sind, sofern ,nicht irunerhalb s'icherung zulPären und um dieshezügliche iKom­
der' gleichen Frist ein. neuer' Vertrag zustande petenzstre~tilg'ke!.iten '~uszusclrlj;eßen, wurde dem § 81 
kommt. Sobald ~mal d~e Ibestehenden Verträge, ein 'tAbs. (2) angefügt. ZU'ständig ist 'der Ver­
den Vorschriften des' n.euen Gesetzes angepaßt sicherungstr~ger"an den zuletlzt' Beiträge ent­
oder neue, Verlträgeahgeschiloosen wurden, treten richtet worden sind. Trifft das für mehrere VelT­
spätesten!s drei Monate 'nach ~iMung des V or- s:icherun:gsträger zu, so ist jener zustärudi:g, bei 
stan'des ,des in Betracht kommenden Ve,r'siche- dem die Leisouong zuerst hea'ntrilgt wurde. Die 
runlgsträgers alle lbi:slh,er gdten:d:en g,esetzlrchen Versicherungsträger können auch mit Zustim­
und son'stigen V orschciften üher ,die IBeziehungen mung des Bundesministeriums für sOiZiale Ver.!' 
der SoziaJ.versicherungstl'äger (Ver1bände)· zu den wahung vereinharen, daß der zuständige Ver­
Errullungsgehilfen der Sozia,Iv,ersicherung außer siicherringsträger di<: Sach,e an eilIl,en .anderen ab­
K:ralBt. g1bt. Eine Vel1teilung der Versicherungsleistungen 

, IDa wie gesagt die neuen V'Ors·ch:riften des Ab­
tlchniittes X oovon ausgehen, auf bestehende v,er­
tl"l3.g1ichJe Abmachungen!Be.daCht zu nehmen, wur­
den einzelne Bestimmung,en .des Gesetzes, w,as den, 
Vertra,gsinhalt - anlangt, in diesem Sinne ,a!bge­
änldert. Die zur SdhIichtung 'Von Streit~gkeioon 
zwiSchen den Vert;ra~steilen vorgeseh.enen pari­
tätischen Kommissi'Onen 'si'nd unter dem V or­
sitz eines votp. ,Präsidenten des Obersten Gerichts­
h:oIfeszu bestellenden Richters täüg. Zur Bereini­
gung von Streit~gkeiten 3iUS dem Vel1traigSiVer­
hältnis zwüschen Vensli,ch,erungsträger und 
Beh~ndler wenden nicht Schiedsgerich,te, sondern 
entspl'echend den bereits hestehenden VertJr:ags­
bestimmungen Schiedsst:ellen' errichtet, gegen 
deren Entscheiidung ebensowen~g ein Rechtsmittel 
zlllässig ist, wie gegen eine Entscheidungde17 
paritätischen Kommission. 

. SchI:ießIi~ ist v'O~gesehen, daß vor Neuerrich­
t.ung eigener lEirurichtlUngen der Versicherulll'gs­
träger zur Betreuuu!g .der Vers.ich,erten und ihrer 

, Familienangehörigen der .zust"indigen öffent1ich,en 
Interesse~,ert:retung der Ärzte Gelegenheit zur 
Svellungnaihme zu geben i'st. Bbenso wind der 
zuständig,en VereiniguIljg der zur Kissenpraxis 
berufenen ,Är:z,te vor ßeschlu~fas'sung des Kran-

'keiliversich'erungsorägers 'Über ,die Kranken­
ordnung unq deren Ände'rung Gel~genlheit ZUiT 
Ste11ungnahme gegeben. 

'Der Ausschuß g~bt dem Wunsche Ausdruck, 
daß im Raihmen Ider wiederhetiesrellten Ver-

,tragstreiheit Soziall'V'e'rsicherungs.t.räger Ulnd AJrzte­
sch~ft sich IZU gemeinsamer 'segensreicher ,Arbeit 
im Dienste der.Volksg,esundheit züsammenfinden 
werden;. 

Zu Albs~hnitt XI. 

Aufbringung der Mittel. 

Zu § 78 ff. 
Die grundsätzlichen Ptusführungen über die 

fj.nmzielltm Grundl?<gen in der Soz1alversiche-
,rung wul'den im .allgemein.en Teil gemacht. Zur 
Klarstellung yerschi~dener 'Offener' Frag,en er­
wiesen sich Er,gän:zungen der RegierungsV'orlage 
als notIWendig~ Uni' einl~eutig die ZuständiJgkeit 

findet nicht st .. ~t. ' 
" 

,Nach' den f,nüheren österreichi'schen Sozi,alVer-
sichemmgsvorschr~,ften wa'r die Mitwirlkung der 
Knnkenikassen hei der Durchfiührung der Ren­
tenrversicherung in beträchtlichem Ausmaße vor­
gesehen. DalS bezog sich nicht nur auf die Ein­
ziiehung ,der 'B:erttiige, sondern ,auch auf ,die Füh­
rUnig v'On Evidenzen'. für ,diese Mi,tanbelit erhiehen 
die . Kr,ankenlka:ss.en eine BeibragsleistU'ng für ib,~e 
Verwaltun'gskost:en durch ,den Träger der R~­
tenIVersicherunlg. 'Auch jetzt sind die' Kranlken'­
kassen ,durch .d~e EinJZiehung der Unfall_ und 
R.entenrversi:Chel1UDigsbeiträge, durch· ,die Wahr­
nehmung der Versicherungspflicht an der.lDurch~ 
führung der U nf~ll- und Rent,enrvelrSicherung in 
einem entsprech,endem Maße :beteiligt. [> .. zu 
kommt n:och, daß nach§ 87, Albs. (l),di.e Kran­
kenrv.ersicherun,gsträger an Stelle der früheren 
Versicherungsämter zur M~twirikung !bei ~r An-!, 
meIdung ,der Ansprüche von :Leistungen aus der' 
Unfall- und R.en:teruv.ersiicherung' beruf,en 'sind. 
Al'le damit verburtldenen Arbeiten· mußten ldi.e 
Krankenrver.sicheruI1!gsträger aus ,eigenen Mitteln 
tr,a'gIen Unld, di'e personeHen Au'fwendunlg,en hiefür 
belasteten au:sschließlich die VerwaItungskoslten 
der Krankenkassen. Der A'U'Sschuß sah daher im 
§ 83, A~s. (3), eine Beitragslei'stung dJe'r TdgeiT 
der Unt1all-, Renten- rund ArbeitslosenveriSicher'llng 
für die Ver.waltun~~kosten der Kl'anlkenversiche­
run,gs.tJräger vnr, ,deren Ausmaß Vlom Bundesmini­
sterium ,für soziale Verwaltung'im Eiruvernehmen 
rni<t dem Bundes:ministerium flÜr Finanz,en n,ach 
An1höruong .des ,Haupt'verbandes der Soz:ialrver-
siicherungsträge.r- festgesetzt wiiTd. ,', 

, § 82, lAbs. (4), sieht schließEch die Ermäch­
'tigunlg 'der Kl'anlkenve'rsichemI1!gsträger Zur Ein­
hebung von [Beiträgen, Umlag,en us'w. vor, die 
den Ka"ssen a!uf Gl'llnd an'dierer als sozi;aIversidre­
rungsl'echtlicher Vorschr+'ften IÜbert1"1agen wind. 
Dii,e Einhebung' solcher 'Bei,1)räge iIl:). übertragenen 
Wiu:1kungsikreis und deren Albfuhr erfolgt nach 
Weisung des Bundesministeritums für soziale Ver­
waLtu:ng, das auch die Höhe der hie:für gebühren-
den Vergütuuig festsetzt. ' 

Di,e Festsetzunlg 'des Beitugssaotz.es in der Kran· 
kenversicherung 1St '&1' Satzung des Krankenver­
sicherungstr:}ge-rs Ü'ber1.assen. Der KrankenlVer-

\ 
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sich~l'lUn,gsh.ei!t:rag istda'b-er in Österreich verschie­
den hoch. Da jede AnderU'ng des Beitragssatrzes 
wirtschaJftLiche Rückwir'kung.en sOwohl bei den 

. Arbeit(Dierrst)nehmern, bei ,den Unternehmern 
als auch bei dem V.ersicherun,gsträ~r hat, wurde 
im § 83, Abs. (1), jede E·rhöhung des Kranken­
versicherunlgsbeitra,gssatzes ~-egenü!ber dem der~ 
zeitiigen Stand vond:er Zustimmung des Haupt­
aussch1lS&es des National.rates abhängig gemacht. 

Zu § 931f. 

Z u A b s c h n Ii t t XUI. 
/ Schiedsgerichte. 

Die Wiedereinibührung der schiedsgerichtlichen 
Viorsch,rijrften bei Leistungsstreirigkeiten in der 
Sozi'alvensiche11lling, di<e im wesentlichen den 

. fnü,heren öSiterreichischen V orschri.ften an,gepaßt 
W'Uir:den, !ist durch den Ausschuß sebr begrüßt 
worden. Ein~ge Ergänzungen ,erWl~esen sich' <als 
not:wendig, die vom A'Uss·chuß .durchgefülhll1t wur­
den. Di,e richterliche Un3ibhängigkeit .der Mit­
gliederd-as Sch;iedsgerichues 6011 sich n<icht "nu,r auf 
den '!'1ichterLichen V Qo~sitZ!end'en, sondern rauch auf 
die· Beisitzer. erstrecken, dij·e bei Auslü/bung mres 
Amtes an keine Weisung.en gebunden sind. 

Di.e FriJslt zur ,Eirubringung eines Rechtsmintels, 
d'as da,s 'schiedsrgerich tlich,e Verfahren 3Iuslöst, 
wu.r:de von einem au'f dref ,Monate nach ZUStel­
lung des an/gefochtenen Bescheides des Ve!'1siche­
rungsträig·ers erweitert. 

In einem neu.en Al:>satz ,des § 102 wur.de der 
Kreis der. heim Schiedsgericht Vel'lt'l"etu!Ilgsbe­
recht'igten genau umschrieben. Vertretungslbe­
rechti,gt außer Recht'sanrwälten sind Funktionäre 
und Angestellte d:er Ge.werlkschafi:, Bet-ruebs­
kollegenun:d nahe Angehörige. 

Der Mangel einer genügend:en Anrzaihl,zur Ver­
fü<~un'g stehender Riclher machte die Errüchturug 
eines OlrerschiedsgerichtesaLs letzte Instanz bei 
Leistungsstrelitigkeiten in der Sozialversicherung 
unmöglich. Es wurde daher die ,in der Regie­
rUl1jgsvorlage vorgesehene ülberpnüJung<smöglich­
keit schiCidsgeriCh.tlicher Erkennitniisse durch den 
Verwaltungsger~chtshof beibehalten,. Währ.end 
aber nach der Regierurtgs'vorl3ige eine Ant~ag­
stellung 'beim Verw.altungsgerichtshof nUr ,dem 
BUil1.des<II1Ji'ni<St.ef~um Jü'r so7JiaIe V,erw,alt,ung vorlhe­
halten war, wurde dieses ReCht nunmehr auch 

. dem Hauptvet1banld' ,der I$oz,j.alversicherungsträger 
eingrei.iumt. Di;e Anl1lra.gsfrilSt WUlrdle von eIDern 
].aJhr auf sechs Monate nach Fällung des schiJeds-

" gerichtlichen Erkenntnisses Ihera:bgesetZJt. 

Z u Ab s c h n i t t XIV. 

Begünstigungen für Geschädigte aus politischen 
oder religiösen Gründen oder aus Gründen der 

Abstammung. 

Zu § 112 ff. 
Dile !Be&timmu:ngen dieses Abschnittes nach der 

RegierungsvorLage erstreckten Slich· im wesent-

11 

lichen auf den Personelllkreis, ,der durch das 
Opfer.fünsoI1g'egesetz, St.IG. BI. Nr. 90/194'5, um­
sch!'1ieben ist. Der Ausschuß' vertrat die Auf­
.fassung,d'aß . dile Begii:nstiJgungen inder Sozial­
versicherung allen Pers~nen zugute kommen 
sollen, die in der Zek "om4. Mäm 1933 his 
9. ApriJ 1945 aus. po1itisch~ Gründen~ außer 
wegen nationalsozialistischer <Betätigung, oder 3iUS 

religiJösen Gründen oder aus :GrÜ'nlden der Ab­
stammung in ihren soziaIversicherungsrechtlichen 
,verhälrnissen ein,en Nachteil erliltt!en halben. Es 
lehen demnach mcht nur' Anspruche aus der 
österreichischen Unfarll- und Rentenversicherung 
die au.f GrwIlld von -A?slhüljgerungen abeorikann~ 
wurd~n, sondern .auch die Ansprüche auf so1che 
Renten auf, die nach den österrcichischen oder 
deutschen Vorschriften aus poLitischen, .~eE,giösen 
oder, aus GrünIden der AbstammuIlJ'g geruht 
ha[ben oder aberka:nnt wur.d:en. Solche' Renten 
sinda!b 10. A pml 1945 'riachzuz'ahlen, sowcitt>ie 
nicht Angehörigen des Berechtigten iiberrwresen 
wurrden. Zerten einer aus solchen Gründen erfolg­
ten Schädigung durch Untersuchungslhaft, Ver­
büßung 'eUner iFr.eJih~its5til·afe, Anhaltung odeiAr~ 
h~,tslosiJgkei<t,Aus:bürgerung, 'gehen ,für Pe'rsonen, 
d~ vOM~r versichert w.aren als PfJi.chtlbteitr:lJgs­
ZeIten ffi1t der hi?chstzulässigen BeiItragsgrUIlld­
hg.e, und-ZWl:lJr in jener Rentenversicherung, tdier der' 
Versicherte vor der cingetretenen Schädigunrg -zu­
JetZt ;tnl?i<lhört hat. Für die Anrechnung der 
Zei·ten einer solchen Schäd~gun,g als Pflichtbei­
tragszeiJt in 'der. höchSiten Beitragsgrun<dla'ge naben 
die ,begünstigten Personen keine Beiträge nachrzu­
entrüch1Jen, den erf<Jrderlichen Aufwand trägt der 
Rentenversicherungsträg:er; ,Für jene. Personen, 
die ihre Anspruch~~erechtilgung n.ach'dem Op[,er­
fürsrorgegesetz ruachrweisen könlnlen, Jträgtd'er 
Staat di<e Beiträge. . 

(Schon die Regierun'~vorla'ge saih vOr!, daß 
solche Pensonen, die vor ihrer Schäd:l.glung aus 
politischen, rdligiö&en oder aus Gründen der Ab­
stammung rder Angestellten:~rsichetlling angehört 
haben, dann aiber aus diesren Grüniden nur eine 
in<valideIlNersicherungspfli chu.ge Beschäftigung 
;tuSlÜben Idurften, durch Nachzahlung von Bei­
t·rägen S~igerungsbeträge wiedler in der Ange­
stelltenversicherung erwerib.en: konnten. Der 
Ausschuß erweiterte dies.e Begünstigunig für di'e 
Zeit bis 31. Dezember 1945' un:d bef:reite Ver-' 
sicherte, dlie Pflich1ibeitngszeiten im. Sin·ne des 
.vorangeh~nden :AhlS,atzes :aufwCÜ6en, von der 
Pf1i.cht Zur NachLla:hlung der. Beiträge. Für Per­
sonen, .die unt·er das Opferrursorgegesetz fallen, 
trägt der StJaat die erforder:Iichen Nachz.ahlungtS­
beträge. - Diese Begünstigungen gelten aud-i 
&ann, wenn der VersicherUI1i~rl,all vor: Kund­
machung 'des 8ViÜG-: eirngetreten ilst. 

Eine weitere Begünsui'gung nahm der AUsschuß 
für weibliche Versicherte vor, denen in der Ren­
tenversich,emmg aus Anlaß ilhrer Verheill"atuIllg" 
Beitrags·ers1.iattung -gewährlt wurd:e und derell' Ehe- . 

, ' 
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gatte als Opfer des Kampfes um ein frei'esdemo­
~ratilSches ösrerreich gestonben ist. Diese F~a<uen 
kÖJlJllen, wenn ,der Versicherungsfall noch nidlt 
eingetreten ist, !binnen S'ech:s Monaten nach Kund­
machung ,des SVOG. durch zinsenlose Rück­
zahlu'ng des Ersta,ttuiligsbetra-ges ,die seiner.zeit 
eI1Worbenen An'W'artschaften wieder zu:fUcker­
*rben. 

Um f,ür die hegünstü'gten Personen die Mög­
l.ichk~it eiIller freiwilligen FortsetZung der Kran~ 
kenversicherung zu gewähren, kann ein solcher 

,/ Antr,ag noch >innet1halb von sechs Monaten nach 
der Kun:dmachung d~ SV()IG. 'Oder im Falle einer 
späteren Rückkdhrnach österreichinnenhalb 
VOn sechs 'Mona,tenlllach ,der Rückkehr ges'tellt 
w~~. I , 

Wer diese Begüruscilglllngen m An~pru<h nehmen 
will, muß einmal sei'ne Eigenschaft als Geschä­
digter ,durch eine Besche,jn~gungd~r für' seinen 
Wohnort ,zuständligen Bezirksverw,alrtunlgsbehöI1de 
o'der durch eine Amtsbescheicig.u'I1lg nach dem 
Op'ferfürsorgegesetz nachweisen unld allßerdem 
einen A:nt,rag auf Gewährung einer ,dieser Be­
günstigungen beim zuständigen Versicherungs­
tdiger stellen. 

lDer Ausschuß ,glaubt, durch diesen großzüg~gen ' 
Au~bau dler Begünstigungen in der Sozialver­
sicherung 'den ernsten WiHen dartun zu '!können, 
daß ,die vom Faschismus geschädi,gten Personen 
im Rahmen 'der Leistungsrfähi,gkcit' der öster­
reichlsch~n Volik9Wirtsch:llft in ihren Ansprüchen 
aus der Sozialversicherung ei'Ilie weitgehende Wie­
dergu'tmach'Unlg erhal,ten. 

Z u A b s c h n i t t XVI. 

Schlußbestimmungen. 

Zu § 120. 

Die 'SchlußbestwmunJgen e'nt1haken vo.r allem 
die Wirtksa.mkeitslkla:usel ,dies Gesetzes. Es können 
nimt alle BestimmUlllgen ,des Gesenzes zum 
gleichen Zeitpunkt 'i'Il W.iJJ.1ksa.mlk.eit treten. Da<; 
Gesetz enrtJhält daher fünf 'Zeitpunlkte, zu 'dienen 
die eilllZelnen V:o~chr~ftendesGeS'etzes in, Kraft 
gese.tzt:\vlerden. 

1. RückWtirkenid mit· 10. April 1945 wer;den 
Vlor illern jene Bestimmu1ngen w.i'11ksam, die sich 
auf die zwischen~eiüge Reg,eLunlg erstrecken" ins­
besondere ,der ,Abschnitt V, !betreff.end die Auf­
sächt Ülber ldile V>e:micherungsitr:iger, U:I1Jd schließ­
ll:ch die RegdU'I1lg der soa:atlichen Leistungen ~n 
der· So2Ji,a1v>ersicheru!llg. 

2.Mi't 1. Jänner 1946 t'reten .die 'Bestimm url,gen 
über die tEin:ziehung ,und A;hfuhr der Unfal1ver­
sicherungsbeiträge . durch die Kraniken~assen in 
Wirks amlreit. 

3. Miit 1. JäJlJller 1947 wertden die Bestim­
mung'eI1 über densozialversl,cherungslrechtlichen 
Entgeltscharakter ,der ,den LehrLingen g~büh­
rende_n Erziehungslbeihi1fen wirbam .. 

. "4. Mit L Jänner 1948 treten vor ,allem die 
neuen organisatorischen 'Bestimmungen, w,eiters 
die Vorschriften über die Bez.!JeIhungen der SO'" 
zialversicherun;gstr:vger z.u ihren ErfülJungsge­
hi1fen in Kralft. , 

5. Die ührigen BeSltLmmul1!gen creten mit ·dem 
der Kundmachung dies SVÜG. folgenden Tag in 
Geltung. [)as gilt vor allen Dingen für die Ver­
fahrensb~timmungen vor den Verwahungsbe­
hörden und Schiedsgerichten. 

Mi n,der hei t san t rag; 

E n 1; S chI L ,e ß u n,g e n;. 

Diesem B,er~cht s~nd ein M l' nd e rh ei t s a Ih ~/2 
t ,ra ,g der Abgeordnet,en U h l:i r, Kir i s c h, 
K y se '1 ,a, iM ar c h n ,e rund· Genossen. sowie ·/3 
zwei E n t s c h l!ie ß u n,ge n beigedlruckt .. 

Die er'steEnt:>chl5.,eßun:g !befaßt siich mit de.r Ord­
nung der finanZiidlen Grull1!dl:agen in der Renten­
vensicheruilig. In ,der R,egierung~vor1ageist die Re­
gdu.ng der fin:anziellem. V:erhältnisse tder ~enten- . 
versicherung u'nter dem Gesidltsp~nkt erfolgt, 
~. Rententr:igerndie zur fuhaltung ihrer 
Leistunigsfä:higikcit notwendigen Mittel berci~zu­
steHen. Der Au'fba,u eines bestimmt'C.n . Finanz­
systems .list aus Groniden firuafiz- und wäihI'UiIl'gs­
technischer Art iderzeit nidlt vOl1gle5.e1hen. Wenn· 
,auch ,die ;bestehenden SchwlieriJgk,eÜ:ten ri~cht ver­
kannt werden sollen, 'so ist unter Berücksip,.­
tigung der TatsaChe, daß 'durch das Beit~rags,auf­
brvngen j'n ,der AngesteHten:(Pens:ions)versiche­
rung nur 80 vom Hundert, ~n de,r iInvaLiodemver­
sichef'ung 90 voin Hundelrt des' Rentenau'f- . 
w,andes gedeckt sind', ,daß rweiters i,n den kom-, 
menden ]ahf'en mit einem IlIiJcht unheachtlichen 
ständigen Ansteigen .der RentenfäHe g,erechiliet 
w,erden muß, schon ,für ,di'e Zreitder überleitung 
zumin!destens wr ei'ne teilweise Si:cherung der 
Ren'tlenlcis!tungen zu 'sorg,en. Es iSt fiür die Erhai-, 
tung ,der Leis'tungsfä'higkeit der Rentenvers:i:ch·e-' 
rung'sträger una!brweislich, daß sie in'Qglli'chst ha1d 
ill1 ,die Lage versetz't wel"'den, einen ordinungs­
gemäßen Haushaltsplan au,fzusteHen. 'Es muß 
daher frühestens nach Wegfa.ll der bestehendIen 
finanz-und währungstechni'schen, Schwierig­
keiten, läingstens ,aber innerhalb einer Jahres­
fr1st, dafür 'ge~otgt werden, daß der finJanzieUe 
Hausha:lt ,der Rentenver6licherungsträg,er lin Ord!­
nung kommt. 

Dieser Auffassung haben sich .die Vertreter ü 

aller Parteien .im Aus;schuß angeschlossen, der ,die 
inder Anla,ge bei.g,edruckte iE nt seih 11 e ß u ng 
einstimmig angenommen ha.t. 

Ebenso wurde im Ausschuß die zw(!!ite Bnt­
schl>i~ßung, >dIe auf einen g,emci'IlIsamen Antr,ag 
der A'bgeoroneten Dr. ,P i tt er- m a. n n, Den: g- / 
I er. und E 1\5 ,e:r . zuruckgeht, einsmmrn;igge- ' 
nehmigt. purch dies'e EntschJiießung . solol ,dem 
entgegeng,e.t~eten wel'lden, daß von manchen Ge-
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bietskörperschahen mit Rücksicht ·auf di'e Unzu­
länglicHkeit der Renten g'ewährte Unterstutzungs­

" lei6wngen der "allg'emetnen iF'Ür50rge nach dem 
In!kraftttreuen. dlflS DozMrvensilcherungs-AnpalSSungs-
gesetzes gestrlichen wuroen. . 

/ , 
Bei .aUer Gegel1'sätzlichJkeic, die 'bei den &1'a­

tl:lllJgen 'zei·tweibg zu Tage trat, konnte ,der Un­
terausschuß s,eine A1'beit in weirigehenlder über­
ei:nstimmung f~r:tigS'tellen. Im Hinblick auf d!ie 
gute im Untera'us'S.chtiß geleilstete Arbeit konnte 
,der Ausschuß für soziale V:erwaltung .der Regie­
JrUIl1gsvorlage mit den vom Unterausschuß he-
schloss,~en Ergänzungen und Änderungen ein.­
mütig seine Zustimmung geben. Die Mi.nderiheilts­
anträge steHen ,keine BoointrächtigulIllg dieser 
üIb~reinstimmen!den Auffa~sung d'ar, siebe­
zweck,en die, ErreichulIlg weitergehender Ziele, 
deren ~erechtigung die, EntIWickJung der kom­
mendIen Zeit erwei.sen wiI1d. 

Der Ausschuß yers,<;hließt si.ch nicht .der Tat­
sache, daß das vorliegende GesetZ in den Kreisen 
der Vers,icherten möglicherweise insofern eine 

. , 
Jiricek, . 

Beri,c:hterstatter. 

e 
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Enttäuschung hervorrufen w~rd, als es allif dem 
Gebiete &; .Leistun:gen weder Verbess~gen 
noch Änderungen, ,was' ,begreifl~cherwelise die 
Arbei~(Dienst)nehmer 31m brennendsten interes­
siert, en'thäilt. So verständlich ,dieser Wunsch .i&t, 
hätte die AufnahmesO'lcher Bestimmungen in die 
V orla,ge deren rasche FertigstellUing wesentlich 
verz..ögert. Wenn nubmehr die Rechtsgrundla:gen 
der ösrerreichischen Soz.italv,erS'icherung ein,deutig 
festS'teihen, 'Wirld' es möglich L5etin, in kurzer Zeit 
die auf dem Leistungsgebiet notwendigen. Än,de­
rungen .im Rahmen der W'~rtschaftlichen Mögliich­
keiun durchlzwfiühren. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stel:lt 
sohin,den An t ra ß, der Na'tionalrat wolle be-
schließen: . ' 

1;' ,Delll langeschlossenen Gel') e t zen t 'W U ,r f 
wir,d die vedassungsmäß.itge ZU'stimmung ertetik 

2. ·([)iebeigedruckten.E n t seih 1 ti ~ ß u n gen 
werden. anlgenommen. 

Wien, am 4. Juni 1947. 
( . 

Böhm, 
Obmann. 
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Bundesgesetz vom 194,7 I 

über die Überleitung zum österreichischen 
Sozialversicherungsrecht (Sozialversiclterun'gs­

Überleitungsgesetz - SV-ÜG.). 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

./ ' 
§ 1. '(1) Bis zur Neugestaltung des österreichi-

schen Sozialv-ersich,erungsrechtes bleiben auf dem 
Gebiete der Sozialv-ersicherung die bisherigen 
Vorschriften nach dem Stande vom 9. April 1945 
mit den 'Xnderungenund Ergänzung,en, die sidl 
aus den Eestimmung,en ,dieses B'undesrgesetzes und 
aus sonstigenBestimmimgen ,des rteue,nösterI'ekhi­
smen Rechtes, ferner aus § 1 R-ÜG., St. G. BI. 
Nr. 6/1945, ergeben, als vgrläufiges österreichi­
sches Recht in Geltung. , 

(2) Das Bundesangestellten-Kranken~ersiche­
rungsgesetz 1937, B. G. BI.' Nr. 94, wird mit den 
Änderungen, die sich nach .dem yor1i~genden Bun­
,desgesetz und 'nach sonsti,g,en V ol.1sch,rlften des 
neuen österreichischen Rechtes ergeben, seine,ni 
ganzen Inhalte nach wieder in Kraft gesetzt. So­
weit das. Bundesangestel1ten~Ktankenversiche­
rungsgesetz auf Bestimmungen des Bundes­
gesetzes, betreffend die' gewerbliche' Sozial­
versicherung, Bezug nimmt, sind die an deren 
Stelle g,etr,etenen Vorschriften :inder jeweils gel­
tenden Fassung sinngemäß heranzuziehen. . 

(3) Das Notarversicherungsgesetz 19'38'4 
B. G. BI. .Nr. 2,wird mit Ausnahme 4erBe­
stimmungen über die Kranken- und Arbeits­
losenversicherung, und zwar mit den Änderungen, 
die sich nach Idem ,"orH"gcndenBundesgesetz un.d 
nach sonstigen Vorschriften ,des neu,en österreichi-' 
sch,en Recht~ erg,elben, wieder 'ln Kr,a:ft gesetzt. 
Albs . .(2), zweiter Satz,.giltentsprechen.d. , . 

(4) Die Versicherun,g,der Bediensteten der 
,dem tntem,atiorualen Verkehr ,auf Flüssen, Seen 
und auf dem Meere ,dienenden Schiffahrtsunner­
nehmun~en, die vorwieg,end auf Schiffen, 
Schleppern .ll. dgl. ihren Dienst vers,ehen, 'wird 
durch ein besonderes' Bun:de~ges,etz ger,egelt. 

(5) Die Vopschrift.c,n:· ,di.eses Bundesgesetzes 
getren, 15oweit. nicht aoodnückl1ich 'anderes be­
stimmt ist, nicht iürdie ArbeitsQosenversiche­
rung. 

• I 

\ , 

, '. 

Abschnitt!. 

V ersicherungstr~ger (Verbände). 
§ 2. (1) Als Träger der 'UnfaLl-, .beziehungsweise 

der Alter,g-, Invaliditäts- ,und Hinterhliebenen-
~ersicherung werden errichtet: . 

\ \ ( 

. ''1. die Allgemeine Unf,allv,ersicherungsanjtalt 
mit ,dem Sitz j.n Wien .für die Unfallversicherung 
der im . Gebiete der Repl.lblik Osierreich di,eser 
Versidlerung ,unterliegenden Personen, öOwe~t 
nicht die unter Ziffer 4, 5 und 7 genannten Ver­
sicherungs,ansta1ten versicherungszuständig srtJ.d 
oder die Elgenunf,allversiroerung nach Abs. (3) 
Platz. greift, 

2. die Angestelltenver,gichcrungsanstalt mit dem, 
Sitz in Wien. für die, Angestellten(Pensions)ve,r­
sicherung der im Gebiete der Republik öster .... elch 
dieser' Versicherung unterliegenden Personen, so­
weit nicht ·die ,unter Ziffer 7 genannte Verslche­
rungs,anstalt .versicherungszuständig ist, 

3. die AUgemeine Invalidenversichcruugsanstalt 
mit·dem Sitz in Wien für die ,Invalidenversi~e­
rung der iIV) Gebiete der Republik öSllerreich 
dieser V e~siCherung unterliegenden ,Perwnen, so­
weit nicht die" unller Ziffer 4 und 5 genannten 
Versich,erungsanstalte!n versicherungszuständig , 
~~ . . 

4. die. Land- und' ,ForstwirtsChaftliche Sozi.al­
versicherungsanstalt mit .dem Sitz in Wien f.ür 
die landwirtschaftliche Unlfai1veJ;sicheru!1l~ der ,im 
Gebiete der Repuhlilk Österrei.chdieser Versiche­
rung unterliegenden Pe11Sonen und für 'die In­
validenv,ersicherung der dieser Versicherung im 
Gebiete der. Republik 'bsterr~ich untediegenden, 
qen Landwirtl5cha,ftskrankell'kassen zugehörigen 
Person,en, \ , ' 

5. ,die Verslcherungsanstalt der österreiqu~chen 
Eisenbahnen mit dem Sitz in Wien für die' Un­
fall- und Inv,aliden'ver,gicherung der im Gebiete 
der' Republik österreich' diesen Versicher~ngen 
unterliegenden Bediensteten der ,dem öffentlichen 
Verkehr ,dienenden iEisenl?a!hnen (Straßenhahnen),' , 
ihrer Eigenbetriebe und ihrer Bilfsanst,alten so-, 
wie.der Bedienst,eten ,der Schlaff und Speise­
wagehhetriebe run,q der \Bediensteten der Versi~e-

I \ . 

I 

" 
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rungsanstalt sel,bBt, soweit nicht die Eigenunfall­
versimerung nach Ah ... (3) Platz greift, , -

6. aie 'Berg,arheiterversicherungs.anstalt mit dem 
Sitz in Graz fü,r ,die lmappschafdiche Renten­
versicherung ,der im Gebiete der Republik OSt<:!­
ireich ,dies~r Versicherung unterliegenden Per­
sonen, 

7. die Versicherung&anstaltdes öst-erreichischen 
Notariates mit ,dem Sitz in Wien für die Unf,all­

-. und ,Poosw11ISV1eflsichet'l\.l1lg deil" Notare ood Notla'~ 
riatsk,andidaten. 

(2) Die Be~:!I1'heiterversicherungsansllalt i~t auCh 
Tra:g.er oder knappschaftlichen Krankenversiehe­
runlg. Die, Vei:'sicheiimgs'anstalt der österrei­
chischen Eisenbahnen ist auch Träger der Kran­
kenversicherung der dieser Versichening unter­
liegenden, im Abs. (1) unter Ziffer 5 bezeidmeten 
BedieThSteten, mit Ausnahme a.er bei aer Bet!'ie\>s­
kl'lankenk,a.sse der Wiener Verkehrsbetriebe Ver­
sichert,en; sie ist fernei1" Tra:ger der Kriankenver­
sicherung der ,dieser Versicherung .unterliegenden 
Personen, die nach aem Stande der VorschrIften 
vom 12. März 1938 zur a.amaHgen "Knankenkasse 
d~~ österreichischen Bunde.sbahnen" zuständip 
waren. -

(3) Die Gemeinde Wien bleibt Träger der Eigen­
unfallvers~cherun:g für die auch kl1ankenver~irhe­
i1"UDgspflichtigen, der allgemeinen Unfallvers:.:he­

-rung unterliegenden Bediensteten ihrer Hoheits-
verw3iltung und ihrer Eigen,betriebe. Sie ist weiter 
Träger der Unfallversicherung für die auch kron­
kenversicherungspflichtigen Bediensteten ihrer 
Verkehrs'tmter~ehmungen, Elektrizitäts-, Gas-
und Wasserwerke. " 

§ 3. (1) In a.er Unf,aU- und Invalidenvefl5liche-
I., ru11lgt bei der Land;- und Forstwirtschaftlichen. 

Sozialversicherungsanstalt hat ,die,Anstalt für jede 
dieser Vensimerungen getrennt Remnung Z1U legen 
unJstatistische iNamweisungen lZiU erstellen. Ge~ 
mein same Einnahmen und Aus.g;~bensind auf die 
genannten Versimerungennach Richtlinien ,auf­
zuteilen, die da.s iBundesmiili5terium für soziale 
Verwaltung nach Anhörung -der Versicherungsan­
stalt erläßt. 

(2) : Ahs. (1) gilt entsprechend .für ,die Unfal1-~ 
Invaliden- und - Krankenrversicherung hei der 
Versicherun'glsanstalt der österreichi5men Eisen­
bahnen 'ilnd für die knapp.schaftliche Renten­
und Krankeruversicherung bei der' iBe1'lgarbeiter­
versicherungsanstlalt. 

§ 4. (1) iDie Iim § 2, Abs. (1), unter Ziffer 1, 
3 und _ 4 genannten Anstalt,en bes()trgen ihre Ge­
schäftedUi1"ch je eine Hauptstelle am Sitze der 
Anstalt für das g-ooamte Gebiet' der Repuhloilk 
Ost·erreich ·und durch Landesstellen. Bei .der All­
g,emeinen Unfall'V,ersich.enmgsaU5talt und ,bei 

"der ,A11gemeinen In,'VaEdenvers.icherung,~aIllltalt 
wetr.gen -'LandessteUen, in Wien für die Stladt 

'15 

Wien und die iBunde.sländer Niede1'Ö5terreich 
und !Bur;genland, in ILinz für das BundesIand 
Oberösterreich, in Salzburg für die !Bun,des­
ländetr SalzJburg, Tirol, und, Vor;adbergund in' 
Gliaz für di,e !Bundesländer Steiermark und 
'Kärnten errichtet. Die Hauptstel1e und die Lan­
de.s6telle in Wien können bei jeder diesel' beiden 
Anstalten 'za einer Bürogemeihschaft vereini,gt 
werden, Bei der Land- und Forstwiruchaftüchen 
Soziialvel'lSicherung.s,ansllalt werden Landesstellen 
nach 'Bedad, ,in ,der Regel ,am Sitz einer jeden 
Landwlirtschaftskranlken,htsse etrrichtet; der Spren-, 
gel dieser Lanrdesst-ell~p. w~rd durch die Satzung 
festgesetzt. Die lAndesstellen der Lanid- ~nd 
Fon;twlirUichaftlichen Sozioalv'e11simeliUng&l1stlalt 
~önnen mit den örtEch ,in Betracht kommenden 
Landw1rt.schaftSlk1'lanlkenikass,en zu einer Büro· 
gemeinschaft 'Vereml1gt we1'lden; hiezu bedarf es 
ü!bereinstimmender :BeschtüS5e der be-oreffen,den 
V emicherungst.räger. ' 

(2) Die Landesstellen haben folgende Auf-
gaben zu besorgen: . 

a) Entgegennahme von Leistun~santrägen; 
b) Feststellung der Leistungen des Heilver· 

fahrenlS und Durrhfüh1"llllllg dies HeilV1erfah­
rens; Mitwinkung an der iFe.ststelluillJg aIler 
uhr.i.gen Leistungen und Vorl3ige der Lei­
stungsanträge an den - zur .Entscheidung­
zus.cändigen Verw,altung5kiörper; 

c) Staru:tesführung .und iKontral:le ,der. im 
Sprengel der Landesstelle wohnenden Ren­
tenempflinger; 

d) Vertretung der Anstalt bei den für Ihren 
Sprengel in Betracht kommenden Smieds· 
~chtin W1id iUnt:em der iLainidesregie­
rungen sowie bei anderen Behörden für dje 
in Beoracht kommenden Länder; 

e) überwachung der Krankenkassen hinsicht­
lich - der Einhebung und Abfuhr der ~ei­
träge zur Unfall~ unq Alters(Invaliditäts)­
versicherung und Mitwirkung bei der Ab­
fuhr und Abrechnung der als Zuschläge 
zur Grundsteuer eing·eh()benen Beiträge 
zur landwirtschaftlichen Unfallver~iche­
rung; 

f) vorläufige Veranlagung der Vermögens­
!bestände aus den iBeitmgreingängen; 

g) Verwaltung der im Sprengel der Landes­
-stelle befindlichen anstaltseigenen Kran­
kenhäuser, Heilanstalten, Erholungs- und 

'Genesungsheime und ähnlichen Einrich-
tungen sowie Einweisung in diese; 

h) Mitwirkung -bei der [)urch~ührung 
der Un:fal1verhütungsvorschriften, bei der 
überw-achung derselben -durch Besichtigung 
der Betriebe und !heider Vorsorge für 
,er5te ffil:feleistun.g 'bei. Verletzungen; 

i) Mitwirkung bei der Durchführung der 
Berufsfürsorge im Rahmender, Unfallver­
sicherung; 

c 

f 
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j) Durchführung. der Persorual!angelegenheiten 
der iBediensteten der LandessteH~. 

Die Satzung kann den Lan!desstellen auch noch 
andere Aufgaben zuweisen. 

'(3) Die örtliche Zuständigkeit der Landes­
stellen richtet sich nach dem Beschäftigungsorte, 
bei freiwillig Versicherten nach dem Wohnorte, 
des Versicherten. 

§ 5 •. (1) Als Träger der Krankenversich,emng 
bleiben bestehen: 

1. die Allgemei~en Orts,krankenkiaSl'len; 
2. die Landkmnkenk,assen; 

3. die Betr.iebskmnkenk,a'S6en, soweit sie be­
reits ,anl 12. März 1938 mi:t dem Sitz im Ge~ 
biete der Republilk österreich he6t~mden haben, 
von den .Betriebskmrukenk!assen der BedienBteten 
der ,dem öffentlichen Verkehr die1l!endenEis,en­
bahnen jedoch mir die iBeoriehskronk.enkas5e der 
Wiener Verkehrnbetriebe; üherdi,es die Betriebs­
kroarukel1<kasse der Aust6a Tab:ikwe~ke-AG.; 

4. die Meistett"'kmnkCnik.u;sen mit Ausnahme 
der MeilStetkr!ankenkass,eder ~!Lastenfuhrwerker 
in Wien und ·der lKr.ankenk.asse der iHandels­
Glgenten und Handelsmakler in Wien. 

Die AJligemeinen Ortsikrankenkassen ''Wenden 
in Gebietslkmnkenka.ssen und die iLandikranlken­
k.u;sen in Landwirtschalftskr:a:nkenkassen umhe­
namit. 

(2) Die nach Albs. 1(1) hestehen bleibenden 
Knan'kenkaBsen behalten unbeschadet .der Yor­
schriftender.Abs . .(3) bis (8) sowie der§§ 6 und 
7 .äthrenWj~kungsber~icp. \Das lBundes~inei5te-' 

. rium für soziale Verwaltung ;kann eine Be­
triebs'kranlkenkas5e auf deren Antrag nach An­
hörung der in Betflacht Ikommenden öffentlich­
lrechtlichen lrilberessen'Vertretung der Arheit­
~Dienst)nehmer und Arrbeit(DiellJst}gdber und ,der 
für die Ülbernahme der V er6~cherten ,in Betr,acht 
kommenden Gehietskr.ankenlkasse 10Gelbiets'kran­
kenka.ssen) ~us einem wichtigen Grund als Quf­
gelöst. erklären. Sie hat hi:ebd d;'~ er,fol'derIichen 
Anordnungen· bezüglich det> Rechts-, Vermö­
gens- und M~tgliederüberg!anges zu nreffen. 

(3) Zur Durchführung der Kranke1lJVer­
~icheru1lJg dea- Rentner der Angestellten- (Pen­
&ions-) IUn,d In'Validenversicherung, die· auf 
Grund ihrer, letzten IBeschäfti:gung einer Lan~­
wirtschaftskran:kenk,asse zugehörten, werden die 
Landwirtscha,ftskmnken!lmssen, zur Durchführung 
der Kflanken'Ven>:icherung der iR-entner, die dk 
Rente 'Von der Versicherungsanst!alt der öster­
reichischen EiBellJbahnen beziehen, ·die Versiche-

,cungSQß:stalt der 15.~t,erreichischen !Eisenbahnen be­
l'ufen; die örtliche Zuständ~gikeit richtet sich in· 
der Kranlken'Versicherung der Rentner nach dem 
Wohno11t des Rentnern. 

(4) iDen, Trägern der iKmnkenversicherung ob­
liegt es) für die Gewährung der Krankenpflege, 

inshesondere der ärztlichen IB.,:handlung der Ver'­
sichert'en \lnd ihrer Fiamilieii,an~ehörigen,;. ,aus­
reichend Vorsol'ge zu treffen. 'Zur ErfuHung 
dieser Aufg,abe sind Slie hel'echtigt, Kran!k,en­
häuser, Apotheken und sons-üge :Einrichtungen 
der Kmrukenpflege n,ach MaßgG!be der hidür gel­
tenden g.esetzlichen V orschrUften zu erricht,en, zu 
erwenben und zu hetreiben. 

(5) Bei der Gewährung 'Von 'Bflege in Heil­
~Kur)a~snalte~, ~m.olungs- und GellJesung~?ei­
men haben d~e m Betmcht kommenden Trager 
der Kranken- und Renten'Versicherung ein'Ver­
nehml,ich vorzugehen; sie haben sich hiebei be­
!St,ehender g,emeins!amer [Einrichtungen des Haupt­
vel'bandes der Sozi,alversicherungsttfäger [§ 9, 
Abs. (3), lit. f] :zu 'bedienen. 

(6) <Das Bundesmini'sterium für soziale Ver­
w!altung wird ,ertp.ächtigt, durch V,erol'dnung den 
örtIichen Wirkungsbereich ,der Träger der 
Kflanken'V'Crsicherung fan den verfassungs.rechtlich 
geltenden Gebietsumf,ang der Bundc·sländer Qn-
zupass·en. ~ . 

(7) IFür das Gelbiet des s.eJbständig,en iLandes 
Burgenland werden mit dem Sitz in Eisenstadt 
eine Gebietskrarikenk<a;sse mit dem 6!achlichen 
Wirkungshereich einer AUgemeinen Ortskmn­
ken!kasse und eine Landwirtsch,aft!sikranlkenk~e 
mit dem s:achlichen !Wirkungsbereich einer Land­
krankenkasse errichtet. Den Zeitpunkt der Br­
richtung' ibestimmt daB Bundesm.inisterium. ~ür 
soziale Verw,altung na<;h tAnhörung der hetclhg­
t,en Amter der Landesregierung.en. 

(8) -Di,e B,eamtenkrarrkenfürsorge,anstalt der 
Alpen- und Donau-Rerchsgaue wird als Kranken­
versicherungsanstillt der Bundesang'estellten Tr~­
ger der Kmnken'Versicherung der .Personen, dIe 
dies,er nach dem BundesarugesteIIten-Knanken­
versicherullJgsg'esetz 1937 . und nach später er­
lass~nen Vel'fügungen {§ 54) zugehören. Si,e he­
SOl'gt ihre Geschäfte durch die Hauptgeschäfts­
stelle und durch . ,Landes geschäftsstellen. Das 
Nä;her,e ülberdie ':Errichtung' der Landesgeschäfts­
steHen und I ihre Aufgaben be~timmt ,die S,at­
zunlg. 

§ 6. (1) Aufgeiöst werden: 
1. die nach den IbiS/her in Geltung gestandenen 

Vorschriften für die UnrfaN-, Invaliden-, Ange­
stellten- (Pensions-) und Iknappschahliche iRenten­
v1ersicherüng zuständ~gen Vensticherungsträger, 
di~ ihren Sitz~m Gebiete der Republik öster-
r,eich haben; . 
. 2. die 2'1wischenweiligfür die unter Ziffer 1 ! 

genannten Versicherungen und -für die lYanlken­
versicherung von der Staats{Bundes'}regierung, 
den BesatzunglSbeihörden oder. den Lani:leshehör­
den geschaffenen Einrichtungen;· . . 

3. die iBetrielbskranikenkassen der 'Bediensteten 
der österreichitschen -Eisenbahnen (Straßenbahnen) 
mit . Ausnahme ·der Betrielbskranikenkasse ,der 
Wiener Verk,ehrshetrieb,e; 

\, 
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4. die rBetrieib:skrankenkassen, die nicht,hereits 
am 12. IMä!1z 1938 mit dem Sitz im Gebiete der 
Repulblik österreich Ibestanden halben, mit Aus­
nahme der Betr-iebskranrken'kasseder Austria 
T~bakwet1ke-..AG.; 

5. die InnungtS'kran!kenikl~sse der IFle:ischer und 
Pferdefleischer in Wien. . 

(2) Im Gebiete der R.epublik Österreich er­
nichtete Sektionen, Zweigstellen, Geschäftsstellen 
u. dgL von Versicherungsträger~ (Verlbänden),. 
die ihren Sitz ~ußerhaLb dieses Gebietes haJbe'n,' 
werden Qwfgelassen. Dies gilt auch für die AU6-
führungsbehörden . ·der U nf,allversicherung. 

(3) Die Meister'krarrkenk·asse ·der Lastenfulhr­
werker jn 'Wien wird ~it der Meisterkranken­
klasSe des lHa.ndwerros' für Wien, die K!1anrkenrkasse 
der Handels.agenten und Handelsm:dcler in Wien 
mit der Kranikenkasse der Buchkaufmannschaft 
in Wien vereinigt. 

.§ 7. Die hisherigen Vo~schr~ten über. die Gc­
meinschalftsaufgahen der Krankenversicherung 
werden auf,geiholben. Die 'Gelbietskranikenrkassen, 
die Landwirtschaltskranke.nkassen und die Be­
triebslkranke~assen werden ausschließllich Träger 
aller ,Aufgalben der Krankenversicherung. Heil­
(Kur)anstalten, Er'holupgs- und GenesungSiheime 
und äihrilliche Einrichtungen können sowohl von 
den Trägern der Kr·anrkenrverlSicherung wie auch 
von den Trägern der Rentenversicherung errich­
tet, erworben und betrieben '·werden. Das gleiche 
gilt für die Durchrführungder vO!1be,ugenden. 

,Gesundheitsfürsorge und die Beteiligung an der 
Bev,öl!kerungs- und Gesunclrheitspolitik. § 369 b, 
Ahs. (4), .der Rcichsvc!1SticheruIligOOrdnung und 
die. auf Grund die6er ryorschr~ften er1as'senen 
Durchfülh~un,g~estimm ungen werden aufgehoben. 

'. § 8. (1) Die Me~erkraI).rkenkassen werde~ zu 
einem Verband ,der MeiSterkrankenklassen zusam­
meng,eschlossen. Ihm oblieg,en die ·im. § 5 ra des 
Bundesg,esetz-es, B. G. 'Bl.Nr. 547/1935, in der 
Fassung' der lI\undesgesetze, iB. G. BI. Nr. 466/ 
1936 u,nd 449/1937, bezeichneten Arurfg,aben, . so­
w~itnicht hiefür ~gemäß § .'9 der tlauptverband 
der Sooi-.tlversicherUllgsträger zuständig ist. 

(2) Im, Gelbi.ete ,der RepulbHk österreich errich-, 
tete ,Landesstdien u. dgl. von V:erbänden, die 
ihr,en Sitz außerha~b dieses Gebietes hat,ten, ~r­
den aufgdassen. 

§ 9. (1) Alle SozialversicherungstrlVger, die 
Meisterkrrankenkassen über ihren Verband,' wer­
den zum Hauptll',erhand ,der Soziralversicherungs­
träger zusammerugefaßt. 

(2) Dem Hauptverhand Oiblregtes, die al{lge­
meinen Interesse~ ,der Sozialversicherung wahr­

, zupehmen un,d die Träger der Sozialvei9i.chel'ung 
(den Verband der MeisterkrankenI~assen) in ge­
~. Angelegenheiten zu' Ve.NlIOtJen. 

17 

(3) Ihm obliegt insbesondere 

" a). die Entwicklung der SozialversiCherung in 

-
ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft 
ständig zu überwachen und Anträge zu 
stellen, die zur .Erhaltung der daueJnden 
Leis~ung~ä,higkeit·der Sozialversieherung 
ohne überlastung der Volkswirtschaft .er-
forderlich erscheinen:; , 

b) in wichtigen und grundsätzlichen Fragen 
der Sozialversicherung Gutachten zu er­
statten; 

c) für alle Sozi,alversicherungsträger ~den Ver­
band ,der, Meisterkmn'kenkaS6en) hindende 
Richtlinien zur Regelung ,der. dienst-,:be­
soldußlgs- und pensions rechtlichen Verhält­
nis~e der Sozialversichelfungsh!!diensteten 
aufzußtellen; 

d) 'Einrichtungen zur fachlichen Schulung der 
Soz~alversicheruD'gsbediensteten zu schraffen; 

e) ,eine Fachz·eitschr1ft her.aus:liUgeben; 

f) im EiilVernehmen mit den in Betroacht 
,kommenden Versicherungsträgern. (dem 
Vel1bande 'der Meisterkrankenkassen) . ge­
meinsameiEin:richtußlg~n 'zur zweckmäßigen 
Ausnützung und wirtschaltlichen Betriebs­
Eührung ,der den rangesch:loS6enen Versich·e­
rungsträgern (dem Veroande der Meister;. 
kr.an!kenkassen) gehödg,en Kranl}enhäuser. 
Heilanstalten, Erholungs- und Genesunrgs­
t\:teime und ä!hnJlichen Einrichtungen sowie 
eine gemeinsame Einl'ichtun,g für die Re­
taxierung von Rezepten 'zu schaffet!'; 

g)die Statisti'kder -Sozialversicherung nach 
den Weisungen: des Bundesministeriums 
für soziale Verwa!ltu17g zu besorgen; . 

'~h) den Vers,icherungsträgern Rechtsschutz in 
Streitfällen, die :für die' Sozi,alvemich,erung 
von grundsätzlich~m Interesse sind, zu ge­
wähl"en; . 

1) Erhebungen, Umfragen, Enqueten u. ,dgl. 
in Ailigelegenheiten der SoZlia1versichel'ung, 
ferner TalglUngen (Kongresse). und Fachaus­
stellungen ZII1' verlanstalte:n 'und die Soz1al­
versiche·rung gegenü'ber ähnlichen ausländi-

'sehen Einrichturngen zu vertreten. 

(4) [)er Hauptvel'band .&etzt die. Verpfleg.s­
kosten für die Untei1bringung von Veuicherten 
in ,den G' A,bs. (3),. Prunkt f, be~eichneten Ein­
richtoogen fest, wenn ZlWischendem betriebfüh­
renden und dem einweisenden VersicherunJs­
träger eine Vereinharung üher ·diese Kosten nicht 
zustande kommt. . 

, '(5) Vom iHClJupmrerbande gemäß Abs. (3), 
Punkt c, l3ufgestellte Richtlinien Ibedünfen der 
Zustimmung des Bundesministe6ums für ,ooz1ale 
Verw.altung und 5i1l!d in der "W,jener Zeitung" 
zu V1CrlaUllDMen. 

" 
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§ 10. (1) Die in den §§ 2 '!lUid 5 genannten 
Versicherungsträger ·und ldie in den _~§ 8 un,d 9 
g.enannten Verbände haben iRechtspersönlichke,jt. 
Ihr ordentlicher Gerichtssuand ist Idas sachlich 
zUständige Gericht ihres Sitzes. Sie sind berech-' 
tigt, das Staatswappen der Republik Österreich 
in StempeLn, Drucksorten ,und AUlfschrif,ten zu 
führen. 

(2) Abs. '(1) gilt mich für zwischenweilige Ein­
richtungen der Sozialversichmmg [§, 6, A1b­
satz (1), Zi,ffer 2]. 

(3) Alle Auf!gaben und Befugnisse, ,die nach 
den als vorläufiges österreichisches Recht wdrer­
geltenden hish~en Vor-schr1ften Versichenungs-, 
trä;gern ohliegen, gehen, soweit <nicht in ,diesem 
Bundesgesetz a'u~drücklich ander.es bestimmt ist, 
aulf ,die in d,en §§.2 und 5 g.enannten Versiche­
rungsträger im Rahmen des ,ihnen 'in diesem 
Bundesgesetz zugewiesenen. WirkUitl,g'SIhereiches 
über. ' 

§ 11. (1) Soweit der gesamte inländische ört-. 
liche un,d sachliche Wirkungsbereich ,de.s 'auflge~ 
lösten-VersicherungSlträgers (§ 6) .a·uf cinen ein­
zigen österreichischen Versichenungsträger iÜiber­
tragen 'WQrd, geht ,das im Inlande !befindliche 
Vermögen (die gesamten Rechte und Verl\:>ind­
lichkeitenl aufcLiesen Üiber~ Anderenfl3.lls haben 
die Versicherungsträg.er, auf die der Wirkungs­
bereich des ~ufgelöSlten Träigers aufgeteilt rwir,d, 
o.bereinkommenfÜber die Auf teilung des im In­
la;nd befindlichen Vermögens zu tte.ffen. Die 
Obere<inkommen bedürfen der Genehmig,ung' des 
Bundesminis~eriums für; sozi,ale Verwaltung. 
Dieses entscheidet, wenn ein übereinkommen 
nicht zustande kommt, über ·die Auft,eilung des 
VermägensaufAntrag eines der beteiJigten Ver­
sicherungsträ.ger. ·Es ka<nn auch nach Anhörung 
des,.' Hauptverbandes aer Sozialversicherungs­
trä~er Richtlinien für die Auf teilung edassen. 

(2) Die GeschäJfte ·des ;a<Ufrgelösten Versiche­
rungsträgers wickelt in ·den Fällen ,des A:bs. (1), 
Satz 1, der übernehmende österreichische Ver-

, sicherungsträger a;b, inden Fällen ,des Albs. (1 ), 
Satz 2, lbestimrnen die Ibete~lig<ten' Versicherungs­
träger einvernehmlich den abwickelnden Ver­
sicherungsträ:ger. Kom~nt ein Einvernehmen nicht 
Zlusta;nde, SO bestimmt ·das Bun:desministertl·WTI für 
soziale Verwalnung ,den abwickelnden Versiche­
rungsträger.· 

(3) Abs. «1), Satz' 2 bis 5, und Albs. (2) gelten 
entsprechend <bei i?-u'derungen im örtLichen oder 
sachlichen WirkungsDel'eich,e best·ehenbldbender 
oder neuerl'ichteter Versicherungs;träger. 

§ 12. (1) Auf dem Gebiete ,der R.epuhlik öster­
reich befindli~e Ver'mögemxnaf!tJell u[lJd Vermögeris­
rechte 'von Versichorill1rgsträgern, Idlie bis zum 
9. April 1945 in ,diesem Gebiete eine Sozialver­
sQcherung nach reichsremtlimer Vorschrift durm~ 
gefijhrt haben, deren SitzaJberaußerha~baieses 
Gebietes gelegen ~Wlar, werden auf diejenigen 

österreichischen V,ensicherungsnräger iÜibertragen, 
auf ,die' der örtlimeUindsachliche Wirkulligsberclch , 
der ersteren übengeht ; :hiebei g.ilt· für die. Auf,;. 
teilung unter mehreren Ibeteiligten'Versicherungs­
träJgem§ 11, Ahs. (1), Satz 2 bis 5, I\lIl1Id hin.s.imt­
lich: Ider Verwa1tung diegeiI' Vermögenschaften bii,s 
rur Aufteilunrg § 11, Ahs~ (2), entsprechend. Die 
AHgemei'ne UIl'fallversicherungsanstaIt hat' aus 
den iihr übertragenen, Vermögenschaften und 
Vermögensrediteneinen angemessenen, Ver­
mögen,steiI der -~Bergar1beiterversicherungslnstalt 
zum Zwecke der Einrichtung eines, Erholungs­
un.d Genesungsheimes der ;bei der Berglflbeiter­
versicherungsanstalt Versicherten zu überlassen. 

(2) V'lli"sidrerungsträ.ger, .aJUlf .die ,dler örtilWche 
oder s~chliche Wirkungsbereich von Versiche-, 
rungsträgern mit dem Sitz ·außerhalbdes Ge~ 
bieres der Repulblik österreich ganz oder rum 
Teile übergeht,sind ermächt~gt, Beitragsforde­
rUllgen, die sich auf z.wiscq,en dem' 10. Okwber 
1944 und dem 10. Apl1il, 1945 E,egende Zeiträume 
beziehen; gegen SchuLdner mit dem W oJlllsitz 
(Sitz) im Gebiete der Republik öSterreich geltend 
zu machen und einzubringen. Sie ha;hen <anderer­
seits Leistu'lligen, hinsichtlich ,del'en die Leistungs­
pflicht nach ,den §§ 55 bis 57 ,auf sie übengegangen 
ist, festzusueLlen, soweit ~.ie ,auf zwischen dem 
10. Oktober 1944 und c ,dem 10. A'pr~l 1945 
li,egellide Zeiträumeentf,allen, und ,auf <solChe Zeit­
räume entf,alleride Beträge von ,Leistungen an die 
Berechtigtenzu.erbringen. Sie hahen auch Forde­
rung,en von Arzten, Kronkenlhäusern, Apotheken 
und ~onstigen .Erfüllungsg.ehilfen, ferner FOlCde~ 
rungen auf Rückmhlung ungebühr'liich entftimtleter 
Beiträge un.dForderung,en auf Diensthezüge 11nd 
Ruhe{Versongungs)gelllÜsse von Bediensteten 'aee 
Versicherungsträger Jür Zeiträume zwischen dem· 
10. Oktoher 1944 und dem 10. April 1945 
zu hegletchen, v6rouS>gesetzt,. daß der, For­
derungSlherechtigte seinen Sitz (Wohnsitz) im' In­
lan.de hat una; sofern es si<it nicht, um eine juri­
stJiJsche Person handelt, österreichiS4her StJaats~' 
bürger ist. Derartige Forderungen sind je·doch 
nur .insoweit zu 'begleichen, als sie nach Erfüllung 
der lLeistungsverpflicht1ingen gegenüber' Ver­
sicherten oder Rentenberechtigten in den! üher­
norrimeneTh Vermögenschalften und ,Vermögens-
rechten Deckung finqen. ' 

§ 13. (1) Die nach den §§ 11 'I.111Jd 12 &ich ,voll­
ziehende übernahme von Vermögenschaften und 
Vermögeri·srechten un,d ErfUllung, von Verbind­
lichkeiten enfolgt unbeschadet ,der seinerzeiti.i'en 
zwischel1iStaa dichen AuseinanaersetzlUng., 

(2) Die', GronidLage für die aus ,dien Bescim­
mungen dieses. Bundesgesetzes sjch ergebenden 
bücherlichen Eintnagungen bildet eine vom Bun­
desininisterium für s07!~a!le Verw,aJltung über ,den 
Rechtsü~ergang Qusg,estellte iB.estäti,gung. 

. (3) D~e iBeIS~mungen d~ §§ 11 bis 13sial.d aut 
Vel1bände entsprechet1Jdan~UlWenden. 
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Ab s ch'n i t t 11. 

Arten und Bildung der Verwaltungskörper der 
Versicherungsträger (Verbände). 

§ 14. (1) Als V;orwalt1Ul11,g.9körper ,dier Versidie­
. ·rungsträger werden; soweit in -den Albsätzen .(2) 
, und (3) nidlt anderes bestimmt i~t, bestellt: 

cl,ie Hauptversammlun.g, der Vorstand und .der 
ÜlberwachungsaussChuß, 

ü.bertdres ~ei Iden rum § 2, Atbs. (1), 1u.n1ler Ziffer 
1 -bis 4 ood 6 ,~tn aI11tnten V1er,Sli,cherung5latlSiLal ten 
Ren~enaJUS1Schüsse IllJnd,' SOWlei:t ,bei di,osen AnsraJ:ten 
gemäß § 4, Al.bs. (1), LaJIildiesstell~ el"l"khtJet wer­
den, 30m S~~e r<iWeser iLaIlidesstlelloen, Lan.de~tell~-
ausschüsse. -

(2) Auf die Kra.nken,versicherUrIJ.rgsanstalt der 
Bundesangestellten sind die ;ßestimmungen der 
Arhschnitte 11 und III mit !folgender Maßga:be 
anzuwenden: . 

'I. Als Vel1W1:iltungskörpet der Anstalt werden 
der HaJUptvorstand, der Oberwachungsausschuß 
und für das. Gebiet einer jeden Landesgeschäfts-
steHe ein Landes,vorstand hestellt;' , 

2. die Zahl der Mi1lglieder ~es Hauptvorst3!n­
des !beträgt 35, des Oberwachungsausschu1i&es 10, 
der dJer LaI11,desvor&tände bei einer iLa·nrdes- . 
geschä.ftssrtelle . mit reii\1ielll ·rd'llil'4wdWttIWchen. Mit­
gliederstand bis'.zu 50.000 .zehn, von mehr als 
50:000 Ibis zu 100.000 -fünfzt'ihn, von mehr als 
100.000 zrwanzig; 

3. bei der Beste1lungder Di~nstge:bel'!Vertreter 
in. den Verwaltungskörpern der Anstalt hat das 
Bundesm~nisteJ:i\lffi für soziale Verwalwng das 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Fma.n~, dia:s Amt der 'Lattlrdlesre!gLenumg (der 
Wiener Magistrat) ·das Einvernehmen mit der 
FinanizlM1JdesbdJ.öl'Ide hrer.zusoolJ1en. Kommt ein 
Binv.emehm.en zwischen ,dem Alm't>e ,der Landes­
r-e:g!ierung (dem Wriener M.tmalt) iILllId dietrI Fina:nz­
landeiJOhör·de nicht . zustande, so rberuftauf An­
trag einer' dieser heiden 'Ste1len ,das Bundesmini­
sterium für soziale Ve~altung im Einverneh­
men· mit dem Bunde8ininisterium für F,jnanzen 
die Dienstgebervertreter. ' 

(3) Für die Versicherurugsansralt des österreichi­
schen NotariateS gelten an rStelled~r Bestimmun­
gen der Abschn~tte II und· IU die einschlägigen 
Vorschrift~ des NotarversimerUngsgese~es 1938, 
B. G. BI. Nr. 2 [§ 1, Ahs. r(3)] .. 

, (4) Als Vel1waltungskörper der Vel1bände .(§§ 8 
und 9) . werden der Vorstand und der OIber­
wachungsaus~chuß, .:beim Hauptverband der 
,Soz~alrversichetungsträge~ ü'berdi.es 5ektionsaus­
schlÜsse 'bestelk 'Selktionsausschüsse sä:nd für ,fol­
gende Gruppen von Versicherungsträgern ,!zu ~r­
richten: . 

Q) für die Träger' 'der Kran,kenversicherung 
mit Ausnahni·e der Land:wirtschOllftsrkran­
kenkassen,' der· Meistel1krankenkassen und 

<'> 

19' 

der KranikenversicheAlng$anstalt' der Bun~ 
des angestellten, . 

b) ·ftr die rLandwiytschaft~krankenkassen, 
c) für die Träger der UnfaHv~rsicherung, 

-cl) für ,di~ Träger der Inv,a]j.den-, Angestellten-" 
(Pensions)- undrknappschaftlichen Renten-\ 

o versicherung. .-

§ 15. (1). Rent·enausschüsse werden 'bei ·den im 
§ 2, Abs. (1), unter Ziffer 1, 3 und 4 genannten 
Versicherungsanstalten am Sitze jeder Landes-. 
stelle mit dem örtlichen WiJ:1kungS'bereich der 
Landesstdie errichtet .. Bei der Land- undJForst­
wirtschaftlichen Sorzialversicherungsansta'lt kön­
nen gemeinsame Rentenausschüsse ,fiürdie Spren­
gel mel{uerer Lan.desstellen errichtet vi.erden. Bei 
den im § 2, Albs. (1), unter Ziffer 2· und 6 ge­
nannten Versicherungsanstalten werden Renten- . 
ausschüsse' am Sitze dieser Ansta!lten·fürdas ge­
samte Gebiet der Repu!blikösterreich errichtet. 

(2) Da.e örtli<he Zuständigkeiit lder einzelnen" 
RentellJausschüsse am Sitze der LanctessteUen l'ich­
tet sich nach dem letzten BeschäftiguIligsorte des 
Versicherten, bei J Versicherungsberechtigten nach 
deren letztem, Wohnorte. 

§ 16. (1) Die V erwaltunrg~örper bestehen, so­
weit das Gesetz nicht ,anderes vorschreibt, aus 
Vertretenn der Aribei t(Dienst)nehmer und der 

; Aribeit(Dienst )geber (Versicherungsvertreter). C 

- (2) Versicherungsvertreter könrien nu.r öster­
reichische Staat®ürger sein, die nicht vom Wahl­
recht in. die gesetz,gt;bende KörperschMt ausge­
schlossen sind, am Tage der Benufungdas 24. Le­
bensjahr vollendet, ihren Wohn-, Beschäftigtliligs­
ort oder Bettiebssitz im 'Sprel1ßel des Ve.rsiche­
rungstdilgers (Verbandes) halben <und seit minde- ' 
stens sech·s Monaten in österreich als Al'beit­
(Dienst)nehmer oder Unternehmer tätig sind., 
Unter den rgleichen Voraussetzungen können auch 
Bevollmächtigte von AI1beit(Dienst}gebern sowie 
Vorstandsmitglieder u~d Bedienstete 'öffentlich­
rechtlicher Jnteres~enveri:retUi1gen sowie von 
011ganisationen' det; Aribeit(Dienst}nehmer' {md' 
Apbeit(Die~st)"geber VersicherungSivertr:eter sein: 

. '(3) Die Versicheru11lg:svertreter ffi'ü~sen, soweit 
es ,sich n,icht" um Vorstandsmitglieder und Be­
dienstete öffentlich-rechtlicher lnteressenrvertre­
tungen oder von Organisationen der At'!>eit­
(Dienst)nehmer und Ar:beit(Dienst)geber handelt, _ 
im Zeitpunkt ihrer Entsendung. dem 'bem~f~ 
fen~den Versicherungsträger,beziehungswtise 
der betreffenden Landesste'!le fIs Versicherun.gs­
pflichtige oder Arheio(Dienst)geber von sotchen 
oder als Versicherungsiberechtigte angeihören. 

(4) Die Mitlglieder ·der VenwaltunJgskörper ver­
sehen ihr Amt als Ehrenamt. Ihn:-en k.önnen Ent­
schä.digungen gewährt werden,' deren Höhe der 
Vorstand .festsetzt. -Das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung kann hiefür nach Anhörung 

" 
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des Hauptverlbandes ·der Sozia'1ve~sid1erungs­
träger einiheitliche Grundsätze aufsteillen und für 
verbindlich erklären. 

(5) Personen, über deren Ve.t1Ifl,ögen der' Kon­
kurs oder das AusgleichsVerfahren eroffnet ist, 
sind vom' Amte eines Versicherungsvertreters 
ausgeschlossen. ' , 

(6) Bedienstete der Versicherungsträger (Ver­
bände)'s.owie Personen, die mit diesen Stellen in 

"' regelmäßigen geschäftlichen Be21iehungen stehen, 
können nicht Versicherungsvertreter sein .. , 

§ 17. (1) Soweit nicht die Behörde dazu be­
rufen ist, verpHichtet der Obmann, beziehungs­
weise der vorläufige VetWlalter (§ 43) die Ver­
sicherungsvertreter beim Antritt ihres Amtes auf 
Gehorsam .gegen die Gesetze der RepUlblik öster­
reich, Amtsyerschwiegenheit sowie geWlissenhafte 
undt unparteiische Ausübung ihres Amtes. 

" I \ 

(2) W.erden von einem VersIcherungsvertreter 
Tatsachen " bebrint; 'di~ seine Bestellung aus­
schließe.p, Oder entzieht er sich seinen Pflichten, 
so ist ei seines Amtes zu emheben. Das gleiche 
gilt, unheschadet der Bestimm~g des § 16, Ab­
satz (2), zweiter Satz, wenn ein Versicherulllgs-· 
vertreter seit mehr alß 'sechs Monaoen au,{gehört 
hat, der, Grqppe 4er Arbeit(Dienst)geber oder 
Al"beit(Dienst)nehmer anzugehören, für die er 
bes1!ellt wuroe. Versicherungsvenreter sind ferner 

'auf ihren Antrag nach Anhörung der zur Ent­
sendung berufenen Stelle vom Amte z.u ent-
heben, . wenn ei~ wichtiger Grund vorliegt; Die 
Enthebung der Obm;j:nner und der Vorsitzenden 
des überw.achunJglSoaIUSISchusses und der Landes­
soellenausschÜS&e steht der A'llfsichtsbehör,cte, die 
der MitglOOder ,des' ü:~rw:achun~sallllS1schusses dem 
V~rsitzciJ.den ,dieses AUisschuS1S1eS, 100 sonstigelll 
Ve1"S1ich'el'lUilligsvert1'1eter ,dem Obmarrtn zu. Die 
A'llfsichtlShdhö1'1de kann feIiner Veruu,cherungsver­
treuer ,auf heg.ri1ndetlen ~ der ZUr Entsel!1-
dung herufeinell1 1S~le mres Amte\S ,entheben. 
Vor ,der Bnw'ehung ~st ,Idem v,el'lSlidJierung,sver­
treter GelL~,enheit zur )llißeru'ng ,ZIU I~eb~n. Dem 
vom.,Ohmmn oder ,dem Vorsicz,en,den ,des über~. 
wlamungsa.UJSSChuSlS1es ibnthoben,en stdrtdas Recht 
der Beschwle1'lde zu. SiJewS!t Ibi1IDen ~rwci Woch'en 
nach 2:tu.5tel1:oog Ides iBeschllu.ssets !Über die Enthe­
bung hei ,der AruiflSiichosbdiörde elinlZlubr.ungen. 
Diese ,en~ erudig:ültig. . 

'(3) Die Mitglieder der' Verw.altungskÖrper 
, haften für den Sch'aden, der (lem VersiCherungs­
, träger (Verband) aus der Vemachlässigung ihrer 

Pflichten erwämst. Die Versicherungsträ-ger (Ver­
bände) können ,auf Anspruche aus der Haftung 
nur mit -Geneihmi:g:ung der Aufsichtsibehördever­
zichten. Macht ein Venicherungsträ-ger (Verha'nd) 
trotz mangelnder Genehmügung der ,Aufsichts­
behörde die Haftung nicht geltend, so kann diese 
die Haftoogan Stelle und auf Kosten des Ver­
'sicherungsträgers (Ver.bandes) geltend machen. 

§ 18. Die Amtsda'uer. der Verwaltungslkörper 
währt fi,inf Jahre; ihr. Amt edischt mit dem Zu­
sammentmtt des neuen Verwaltungsköl'pers. 

§ 19:, (1) Die Haüptversammlung,' der Vor­
stand und, :die LandessteHenaussmüsse {Landes- , 
vorstände) 'der Versicherungsträger' werden" wie 
folgt zusammengesetzt: ' 

1. hei der AHg~mei~en U n!fanversicheru~gs­
ansoo.lt je zur Hälfte ausVertl'etern,({er Arbeit­
(Dienst)ne,hmer und ,der Ar'beit(Dienst)geber, 

2. bei ,der. Angestelltenversicherungsansta'l~, 
bei ,der Allgemeinen Invaliden'Versicherungs­
anstalt, lbei der Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahnen und bei der Berg-, 
arheiterversicherung.sanstalt .zuzwei Dritteln aus 
Vertretern der Arbeir(Oienst)nelhmerundzu 
,einem' Drittel 'aus Vertretern der Arbeit(Dienst).:. 
geber, , , 

3. bei der Land- und' Forstwirtschaftlichen 
Sozialv.ersicherungsanstaltzu drei Fün-ft~ln aus 
Vertretern der Ar1bei~(Dienst)n(ihmer und zu 
zwei FünlfteIn aus, Vertretern der Arheit(Dienst)-
geber, " 

4. b(~i den Krankenkassen mit Ausnahme ·der 
Meistet1kranikenikassen und bei der ' Kranken­
versicherungsanstalt der BundesangesteHten zu 
vier Fiinftelnl,aus Vertretern der ArbeillCDien&t)~ , 
ne!hmer und zu einem Füniftelaus Vertretern 
der Arbeit(Dienst)gelher. ' 

(2) Der überwachun:gsaussch~ß der A.nge~' 
meinen Unfaillversicherungsanstalt wird im glei­
ch·en VeJ:'lhältnis, der Üiberwachungsausschuß der 
ührigen im AIb~. (1) genannten Ver:sicherungs~ 
trä.ger im umgekehrten Verhältnis w~, die im 
Albs. (1) bezeichneten Verw-altungsikörper aus' 
Vertretern der, Arheit(Dienst}neihmer und der 
'Arhei~(Die~st)geber ·z~sarrimengesetzt. ' 

, (3) :Die Rentenausschüsse bestehen auS je einem 
Vertreter der Arbeill(Dienst)nehmer und 'dt;!r 
Arbeit(Dienst)g,eber, die weder dem Vorstand 
noch den La'iJ.,dessoollel!1ausschiüssen amgehören 
düif,en, und einem vOun Obmallin obesoimthten 
Bodiensteten ,der' Ansta1t. ,.' , 

(4) Die Verw-altungskörper der Meisterkranken­
kassen und des Verbandes der Meisterkranken­
kassen 'bestehen aus Vertretern der Versichenep. 

§ '20. (1) Die Zahl ,der Versicherungs,vertreter 
in der 'Hauptvers.ammlung beträgt: 
bei Versicherungsträgern' mit 'einem Ver­

sichert.enstand ibis ,zu 20.000 .." • . 30, 
b~i, Versicherungsträgern mit einem Ver­

sichertenstand bis zu 50.000 . . . . . 60, 
bei Versicherungsträgern mit einem. Ver-' 

:sichertenstalj.d bis (Zu 150.000 .. . • .'. 90, 
bei Versicherungsträgern mit einem, Ver'­

sl1chertenstand' Ibis zu 300.000 .,.'. . • 120, 
bei Versicherun-gstr:ägern mi.t' einem 'Ver-

sichertenstand bis zu 500.000 • {50 
• 

(! 

-\ 

'/ 
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.und ~ Ver.sicherungsträgem mit, einem de~ Gruppe der Arbeit(Dienst)nehmer. vom 
VerslChertenstanduber 500.000 .•.• 180. österre~chischen Gewerkschaftsbund; .und zwar 
(2) Die Za!h'lder VersiCherungsvertreter Im von der in Betracht kommenden Gewerkschaft, 

Vor~tand Ibeträgt:' f a.~s '.der' Gruppe ,der Arlbei~(Dienst )geber vom' 

.a) ,bei der' Allgemeinen UJ1fa'llversich\e- Amte der iLandesI1egi,erung (VOt111 WÜJe.ner M:1igi-
I . 5.~rat), ~,enn @chlliber, ,der SPI1erugel des V er~ 

'b)' {)u~gsansta ~ .'. . • . . • • • • . 24, sicherungs'trägers ,auf mehr :a1& ein Bundesland er­
, el' der Anges,teolltenversicherungs-' streckt, vom Bundesministeriu'In ,für/soziale Ver-

'anstalt ......•..... 18,' wa'ltung entsendet. " , 
c)beider Alilgemeirven Invalidenver-

sicherungsanstalt • . . • .'. . '. . 21 (2) Bei Versicherungsträgern, deren Sprengel 
d) bei ,der ILand- und Forstwirtscha:ft- ' sich nicht iilber mehr 3:15 ein Bundesland erst'reckt, 

. lichen SozialversicherU'ngsan:s~alt . . 20, setzt, wenn mehrere entsendeberechtigte Steilen 
e)' bei, der Versicherungsanstalt der öster- inder Gruppe der Arbeitl(Dienst)gelber oder der, 

, ,reidiis,chen ,Eisenbahnen ...• " 18, Arbeit(Dienst)nehmer in Betracht kommen, das 
rf) bei der nergarbeiterversicherungs- zuständige Amt der Landesregierung (der Wie-

anstalt ..' . . . . . .'. . •. 12, ner Magistrat) die ~uf dle einzeln~n Stellen eht-, 
g) bei den Krankenkassen' mit einem flliUel1JdeZahl v~m Versicherungsvern-.e,tern unter 

Vel1Sichertenstand Ibis zu' 50.000 .' 10, Bedachtna.hme auf ,die durchschnittliche Zahl der 
bei den Krankenkassen mit ,einem Viersicherten in ,den ,den mulnen SbdlLen zuge-
Versicltertenstan'd his !ZU 100.000." 15, hörigen Gruppen von Arbeit(Dienst)nehmern' 
:bei ,den Krarilkenkassen' mit einem ,oder Arbeit(Dienst)gebernfest. Die Auf teilung 

, Versichertens~~nd iitber 100.000," 20. gilt j.eweils für die betreffende Amtsdauer. 

W:enn der Obmann einer Versicherungsanstalt (3) iJ)a.s Amt der iLan.desregterun.g (,der Wien,er 
weder der Gruppe der, Arbeit(Dienst)geber noch Magistrat) forde'rtdie in Betracht kommenden 
,der :der Versich,~rten .'ang~hört [§ ,25, Albs' (1), öffentlich-r,echtlichen Interessenvertretungen und 
letzter Satz], -erhoht SiCh dIe ,Zahl der Vonst,anru.- Gewerkschaften 'auf, die Yertreterinnerhalb einer 
mitglieder u~ eins. angemessenen Fhst, die mindestens einen Monat 
, (3) Die Zal1l, der Versicherungsvertreter zu betragen hat, zu entsenden. Werden die Ver-, 
Oberwachungsausschu'ß heträgt: 1m treter innerhalb di,eser Frist nicht ·entsendet, so 

a) bei :de~ im Abs. (2), lit. abis c,. e und f, hat ,dllisAmt, ,der Land;est"ieJglÜerung GeLer 'Wrener 
genannten 'versicherungsanj)taltetL. Magistrat) sie zu bestellen, ohne an einen Vor-

h), hei der '1m Aibs. (2), Iit. ,d, genmnten . 6, schlag gebunden zu sein. 
VersiCherungsanstatlt und Ibei den ,(4) Bei Versicherungsträgern,' deren Sprengel 

, . Kran!kenrkasstn • ,', . • 5. sich Ülber 'ffiehrals ei'n Buntdesland erstre~t, gel-
ten die Bestimmuhgender, Arbsätze ;(2) und (3) 
~it der Maßgalbe, daß die Befugnisse des Amtes 
der Landesregierung (des. Wiener Magistrates) 
dem Burtdesministerium für soziale Verwaltung 
zusteh~n. 

. (4) Dje Zahl der Mitglieder des Vor~tandes 
un'd, ,der Sektionsausschüsse lbei ,den Vetibänden 
sowie die Zahl der iMitglieder der Lan'desstd,len­
ausschü~se, ~i de.n im A:bs. 1(2), lit. a, c und d, 
genannten Versicherungsanstalten wird durch.die 
Satzung festgesetzt. 

(5) Die Mitglieder ,des Vorstandes und des 
Ü'berwachungsaussChusses gehören. gleichzeitig 
der Hauptversammlung an. IIhre Zalhl . ist auJ 
die ZaiM der Versicherungsv·ertreter in" der 
Hauptversammlung [tAbs. (1)] in der Gruppe ah­
tu~ech~:en, der :sie im Vorstand,' 'ibezi<!hungs­
welse 1m, :Oberwachungsausschuß angel4ören. . 

'§ 21., (1) Die;. Versicherungsvertreter werden 
,unlbescha,dt;t ~der Bestimmungen des Abs, (6) 
und des § ,27, A'bs. (2),' von den, örtlich und 

'SJaquich zuständigen öffentiich-rechtlid1en lnt~r­
ess,enrv,ertretungen der Arlheit(Dienst )nehmer 
und der ArheitJ(Dienst)geber, 'bei ,den Meister­
k,\ankenkassen von den' örtllich und sachli{;h 
zuStäridigen 'öffentlich-rechtlichen Interessen­
vertretunge~ der ·Yersicherten in die Ver­
wa1tungskörper der Versicherungsträger ent­
sendet. Bestehen solche lnteress·envertretungen 
nicht, so werden die V ersicherungsv~rtreter aus 

. .' 
(5) Vor Auf teilung der, Zahl der Versicherungs:-

vertreter im Sinne des Abs. (2) ist ·den in Be­
tracht kommenden öffentliCh-rechtlichen Inter­
essen.vertretung,en und Gewerkschalftep., vor Ver­
fügungen im Sinne des Abs. (4) aUch denbetef­
ligten iWlt6m ,der iLattllderst"iegiilCr'Ulng,Jn' (dem 
Wiener M3Igristrat), GeLegenheit ~Ur ,stell'Ulng­
n,ahme Z'll geben. 

(6) Bei den ßetrieb&kra~kenk~sen' 'Werden die 
Versiche,rungsvertreter a!US der Gruppe ,der Ar­
beitJ(D,ienst)geber vom 'Betriebsunternehmer 
(Die'nstgeber) ernannt. ' ' 

(7) Das in den Albs. .(1) Ibis (6) geregelte 
'verfahren ist auch bei' der ,erstmaligen Bestellung 
der V:erwaltungrskö'rper anzuwenden. Das Almt 
der Limdes'1"Iegierung (der Wiielner Magi'Strat)j be­
ziehungsweise das Bundesministerium für. soziale, 
Verwaltung hat das Verfahren fnnerhalb von 
zwei,Wochen nach Kundmachung 'dieses Bundes-
g,esetzeseinzulei ten. . 
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§ 22. (i) Die Verwaltungskörper des Verbandes 
der Meisterkr,ankenkassenbestehen aus Vertre­
tern der angeschlossenen Krankenk.assen; die 
Vertreter ,im 'Vorstande werden von den Vör-: 

. ständen, .die 'V,ertreter im' Ü'berw,achungsaus­
schusse von den überw,achungs,ausschüssen der 
K~ankenkassen: ,aus ihrer Mitte gewählt .. 

(2). Das Bundesministerium für soziale V,erwal­
tung bestimmt die in' den Verwaltungskörpern . 
des Verbandes aufclie einzelnen Meisterkranken­
kass~n entfallende Zahl von Vertretern. 

§ 23. (1) Der Vorstand des Hauptv.erbandes. 
der Sozialversieherungsträger besteht' aus Ver­
tretern der im § 2, Abs. (1), genannten Versiche­

,rungsanstalten, des Verbandes der Meister­
'krankenkass·en, der Krankenversicherungsanstalt 
der SUllIdesangc'suelltJen ~ow:iJe ,der Gebiets-, 
Betriebs- und .Landwirtschaftskrankenkassen, 
der überlWachungsausschuß aus Vertretern der 
im § 2, Abs. (1), unter Ziffer 1 bis 5 ge­
nannten' Vle!lSlid:J,erung.s:ansnaJuen, ,dies VerbattlidClS 
der Meisuerkira.n:roenkassen, ,crer KIlianlum\rer­
sicherungsanst;aih: .deJr -IBrun.desangestelLtien ~owie 
der an' Vens1cheruenmhl größten GebietiSlk~ank:en­
kasse rund der ,an Versiwetr1Jel1'zaJhl ~rößt'~ Land­
wllirtschaf'wkl1a:n.kenka.sse. D~e V,ertreter im Vor­
stande weroen von den VorstänldJeill, ,die Ver­
treter im üb~rwa.ch'Un~aiUlSlSchu'ssevon den Ober­
w~chun~sa'llss'chüssen dIer Ii:n Betr,acht kommenden 
V~sicheruDlg&~rä,g,er (!des 19'enMllIluen Ve1'1bandes) 
aus meer MitJte gewählt. _. 

(2) Das Bundesminister~um für sozi,ale Ver­
waltung bestimmt die ·auf die einzelnen .ent­
sendebe~echtlßten Verw:i.ltungskörper. entfallende 
Za:lrl deJr Arbeit(Di,enst)nehmer-· und Arheit~ 
(Dienst)gebervertreter und unt·er Bedachtnahme 

" auf ,die durchschnittliche Zahl der Versicherten 
in den einzelnen Beru.fsgruppen (§ 21,'Ahs. (1)] 
die- G~uppen, aus denen ,die Vert.reter zu wä~len 
sind. Im Vorstande oderüberw,achungsausschusse 
süll auf 'jed~ BundesLand i(die Stladt W,ien) min-

'" desteru; ein Y ertretierent'{ alleri. Die Yeil(treter 
. des Y,erhandes der lMeist,erkI1an'kenkassen zählen 

-" au1f die Gruppe ,der IArlbeit1{Dienst)gelber. 

(3) .Die Sektionsaussmfuise des Hauptverban,d~s 
der' Sozialversicherungsträger [§14, .('\bs. (4)] 
werden aus Vertretern der Arheit{Dienst)­
nehmer und der Aribeit(Dienst).geber .zusammen-
gesetzt; und zwar: . 

a) der. Sektlonsausschu.ß für die T'rägei· der 
Krankenversicherung [§ 14, ~Ahs. (4), 
Iit. a] und der Sektions ausschuß für ~ie 
Landwirt.sch~ftskranlkenikassen{§ 14, Abs. (4), 
lit. b] in dem ,im § 19, Albs. (1), Ziffer 4, 
tbezeichne.t,en Verhältnis, 

ob) der Sektionsausschuß !für die Träger der. 
Unfa1'1versicherung [§ ~4, Abs. (4), lit. c] 
un.d der Sektionsaussch'\lß für die 'Trtäger 
der Inv.rliden-, AngesteHt~n(Pensi6ns)~ 

und kn3Jppschaftliche~ Ren~envers.ich:erung 
[§ 14, Albs. (4), lit. cl] in dem im,§ 19, 
Albs. (1), Zliffer 2, bezeichneten VerlhältI:\is. 

§ 24. (1) Für jedes Mitglied eines YerwaltUngs­
körpers ist gleichzeitig mit :dessen Bestellung und 
auf .dieselbe' Art ein Ersatzmann zu bestellen. 
Dieser. vertri tt ,das Mitglied, wenn es. zeitweiEg 
an' der IAusülbung seiner Funktion vet1h'indert ist. 

(2) Scheidet ·ein Mitglied' dauernd aus, so tritt 
an serne Stelle der Ersatzmann. Diesdbe Stelle, 
,die den AusgesClli.edel}en' besteht hat,· hat'-.für 
den' Rest der Amtsdauer einen Ersatzmann neu 
zu bestellen; das gleiche gilt beim Ausscheiden' 
eines !;:rsatzmafilnes. . 

§ 25. (1) Den Vorsitz. im Vorstande ,der Ver-, 
sicherungsträger und des Verbandes der Meister- r 

krankenkassen .führt de.rvom Vorstand auf 
dessen Amtsdauer gew~hlte Obmann. Die' ob- \ 
männer ,der Träger der Krankenversicherung 
und des Verbandes ,der Meisterkrankeriikassen 
w~rden aus der Mitte des Vorstandes gewählt. 
'Die Obmänner der im § 2, Abs. (1), genannten 
Versicherungsanstalten müssen der Anstaltwe,der 
als Versicherte noch ,als Arbeit{Di,enst)geber ,an-
gehören. . 

(2) Gleichzeitig ':mit .dem Obmann sind der. 
zweite und der dritte Obmann zu· wählen,und 
zwar, sow~it ,der Vorstand aus .Vertretern der 
Arbeit(Dienst)nehmer 'und der Arbeit(Dienst)­
geber' ,besteht, in getrennten Wahlgängen dieser 
beiden Gruppen. 'Gehört der Obm'ann eiI1erder 
beiden Gruppen an, so ist ,der zweite Obmann 
der anderen Gruppe, wenn aber der Obmann 
keiner ·der beide~ Gruppen angehört, jener der 
Arbeit{Dienst)nehmer zu entnehmen, Der dritte 
Obmann ist der Gruppe zu entnehmen, der der 
zweit,e nicht angehört. 

§ 26. Den Vorsitz im Vorstand des Hauptver­
bandesder Sozialversicherungsträger führt d:r 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 

. nebst' zwei Stellvertretern für die' Amtsd:/.uer 
des Vorstandes nach Anhörung der für 'das ge- . 
samte Gebiet der Republik österreich eingerich­
t,eten öf{entIich-recht1ichen Interessenvertretun­
gen ,der Arheit(Dienst)nehmer und Ar:beit­
(Dienst}g'elber ernannte Präsident. Di,e&er,muß 
weder ,als IAJ"lbeit'{Di,enst)geber noch' als Ver­
sicherter einem ,dem Hauptverbande ,angeschlos­
senen' Yersicherungsträger:!,l,filgehören. Sein erster 
SteU~ertlreter ist ·der Gruppe der Arbeitl(Dienst)­
n~er, sein ClIWeiter der Gruppe der Arbeit­
(Dienst)ge:ber zu 'entnehmen. Soweit sich aus 
dem Gesetz nicht .anderes ergibt, geIten die für 
d~(\ .obmänner vorgesehenen iBestimmungen auch' 
für den ·Präsidenten und ,die Yizepräsj,dente~ des 
Hauptverbandes. ' 

§ 27 .. (1) De~ V~rsitzenden des Obe'rwachungs­
ausschusses ,der Versicherungsträg·er und der Ver­
bände; 'ferner die Vorsit,zenden der Sektionsau~-

\ 
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schüsse heim Hauptverba-nd der Sozialversiche­
t:ungsträger und -die V orsitzend~n der ,Landes­
steHenausschüsse der im, § 2, Abts (1), unter 
~iffer 1, 3 und 4 genannten Versich-erungs­
anstalten wählt der betreffende Aus,schuß aus 
seine'r, Mitte. Gleichzeitig ist ein Stellvertreter des 
VorsitlZle1nden zu lWä!hten, Ider IWS Ider Gruppe zu 
entnehmen ist, lder' der VorsiJtzen:de nicht :;Ln ~ 
gehört. ' 

(2) Die Vorsitzen'den der Landesstellenaus­
schüsse :bei den ,im § 2, Ahs. (1), unter Ziffer 1 
und 3 genannten Versicherungsa'UStalten sind 
glei.chzeiüg Mitglieder des Vorstandes der in Be­
tracht' Ikommenden Versicherungsanstalt. Sie 
zählen auf die Gruppe ,der Aribeit{Dienst)­
ne!hmer- odet:Arbeit{Dienst)gebervertret~r, je 
nach'dem, welcher dieser bei-den Gruppen sie im 
~andessteHell!ausschuß zugehören. ' , , 

§ 2_~. Den Vorsitz im RentenausschuK führen 
abwechselnd der Vertreter der Arbeit(Dienst)· 
geber : und der Vertreter der Arbeit(Dienst)­

" -nehmer. 

§ 29. Der Präsident .unddie Vizepräsidenten 
des Hauptverbandesder Sozialversicherungs­
träg;r, die Obmänner des Verbandes "der Mei­
ster.krankenkassen und der Versicherungsträger,. 
deren Sprengel si-ch wer mehrere Bundesländer 
erstredn, werden ~O'mBundesministerium lfür so­
ziale Verwaltu'ug, die der übrigen Versicherungs­
träger vom Z1Uständ~gen AlmJte der Lan.des­
regierung (VO'Ill Wlenell" M:1Ig~r.at) bei Anroritt 
ihres Amtes ~n -EWd IUnd -Pflicht', ,~lIloanmen. Das 
gleiche gilt für <die Vorsitzenden .des Oiber­
wachungsausschusses, der Sektionsausschüsse· 
beim Hauptv,erband der Sozial versicherungs­
träger und. der LaIlldesstefltenausschüsse sowie' 
ihrer Stellvertreter. 

. A b s c h n i t t III. 

Tätigkeit der Verwaltungskörper der Ver­
simerungsträger (Verbände). 

,§ 30. (1) Die Hauptversammlung hat jährlich 
mindestens einmal ,zusammenZutreten. Sie wird 
vom Vorstand einberufeti. Jlhri-st Jedenfalls vor-
beihalten: . , . I 

1. die Beschlußfassung über den JahreS'Vor­
am;chla,g(HaU5haltspLan); 

2. die Seschlußf,assung über den a.us dem 
R~chnungsabschluß und den statistischen Nach­
weisungen beSlitfuenden Jalhresberich~ des Vor­
standes und wer dielEntlastung des 'Vorstandes; 

3. die BeschIußfassung über ilHälIige Zuwei­
sungenan den Unterstützungsfonds [§ 65, 
Albs. (4)]; 

4. die Beschlußfassung ü,ber die Satzung und 
deren. Änderung; 

5. die Entscheidung über ·die Verfolgung von 
Anspruchen; die dem Versicherungsträger gegen 
Mitglieder der. Verw.altung.9köl1per - aus deren 
Amtsführung ,erwachsen, und die Beste'llung der 
zur Vel1folgung dieser Anspruche Beauftragten; 

6. -die Beschlußfassung über einen Antrag auf 
Auflösung -~er Betrie?skran'kenka,se {§ 5, 
Albs. (2), zwelter und dr'Itter Sa1\z]. 

(2) Ülber ·di,e im Aibs. '(I) ~nte'r Ziffer 2, 4 und 
6 ·g~mllnnten Gegenstän4e kann nur mit einer 
Mehrheit von zwei DritteLn der abgegeJbenen 
Stimmen gü'ltig Beschluß gefaßt werden. Die 
Aufsichtsbehörde kjlnn eine vorläufige Verfügung 
treffen, .wenn inrnerhahb einer von ihr festge­
setzten Frist ein 'gültiger Beschluß ,der Haupt­
versammlung Ü1ber die Satzung und deren Än­
derung nicht ~ustande kommt. Die vorläufige 
Verfügung' d~r Aufsich.~SJ:ehö~~::iJ tritt außer 
Kraft, sOIbald em gesetzmaßlger guhlger Beschluß 
der Haupt-versammlung über die Satzung; he-' 
ziehungsweisederen Änderung gefaßt und 4er 
AU'fsCichtslbe!hörde zur Kenntnis gebracht worden 
ist. Bei Aiblehnung der Entlastung entsChei-det die 
A ufsichts'belhöl'de. 

§ 31. (1) Dem Vorstand obliegt die Geschä<fts­
führung, soweit diese p.icht durch Gesetz oder 
Satzung anderen VerwaJuingskörpernoder Ein­
richtungen zugewiesen ist. Er kann unbeschadet 
seiner .eigenenVerantwortlichkeit einzelne seiner 

'Obliegenheiten -eng~ren Auss,chüsisen oder dem 
Obmanne. (Obmannstellvertreter), ebenso die 
Besorgung bestimmter laufender A~gelegen­
. heitien -dem Büro d<e's V,erskhorungsträgers t Ver-' 
bandes) ühertlt'la:g-en. 

(2) Der Vorstand, die Sektionsausschüsse beim 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger und 
die iLandesstellenausschüss-e vertreten -den Ver­
sicherungsträger (Ver'band) im Rahmen -:i'hrer 
GeschäIts.führun,g~befUignis.ge gerich~tlic4 und 
.außel'gerichtlich; ,j,nsow-eithaben sie die Stellung 
eines geset'zlichen Vertreters. 

'(3) Die Satzung bestimmt, inwieweit die V dr­
sitzenden und andere, Mitglieder der .geschäfts­
führenden Verwaltungskörper den Versicherunrgs­
träger (Veriband) vertreten können. 

(4) Zum Nachweisde,r Vertretungsbefugnis ge­
nügt eine Bescheinigung detAufsichtsbehörde. 

§ 32; (1) Der überwachungs ausschuß ist be- , 
rufen, die gesamte Gebarung des Versich,erungs~ _ 
trägers (Verbandes) ständig zu überwachen, zu 
diesem Behufe insbesondere -die Buch- und 
Kassenführung und den Rechnungsabschluß zn 

·üWerprüfen,. über seine . Wahrnehmungen Be­
rimt zu· erstattep und die entsprechenden An­
träge zu' stellen. 

(2) Der Vorstand und der leitende Angestellte 
des Versicherungsträgers (Verbandes) sind vet-

• 
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pflichtet, dem überwachungsausschuß alle Auf- schl,uß ,des Vorstandes ist zu vdllzielhen, auch 
klärungen zu' geben und alle Belege und Be- wenn der überwachungsausschuß dem Beschlusse 
helfe vorzulegen, die er zur Ausübung seiner . nicht zugestimmt h~t. . 
Tät~gkeit 'benö,tj:gt. Derüberwachungsausschuß ist (7) Die Aufsieht:ilielhörde kann i·n 'den im 
in~~sonde're auch 'ber,echtigt, in den Jaihresvor- Albs. {5), lit. Ib und e, bezeichneten Angelegen­
anschlag (Haushaltsplan) vor der Beschlußfassung heiten eme vorläufige Verfügurig treffen, wenn 
durch ·den Vorstand Einsicht zu nehmen. . innerlhalb einer von ihr .f.estg.esetzten frist ein 

(3) Der überwachungsausschuß ist berechtigt, gültiger Beschluß d-t\r Verwaltun'gS'~örper nicht 
an .den Sitzungen des Vorstandes durch .drei V t.r- -zustande kommt. §. 30, Abs. (2), vorletzter ,Satz, 
treter mit beratender Stimme teilzunehmen. Er ist ent~rechend anzuwenden. 
ist deshalb von jeder Vorstandssitzung !ebenso (8) Die Bestimmungen der Albs. (5) bis (7) sind 
in Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder ce, auf . die Verwa1tungskörper der Veribände mit­
Vorstandesjin' gleicher Weise ist er auch mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, ·daß auch . 
den den Vorstandsmitgliedern etwa zur Ver~ m den im § 30; ~b.s. (1), unt~r Ziffer 1, 2, 4 
fügung gestellten Behelfen (Tagesordnung, Aus-. unod5, bezeichneten Angelegenheiten der Vor­
weise, ß.ericht,e und andere) zu beteilen. Da3 stand .im Einverständni,s mit dem überwachungs­
gleiche Recht. steht dem VorStande hinsichtlich ausschuß vorzugehen hat. 
der Sitzungen des überwachungs ausschusses zu. 

'. (4) Ober Begehr~n ,des Vorstandes hat der § 33. (1). Der üh~rwachnmgsa'llS5ch'l1ß kan~ mit 
Oberwachungsausschuß seine Anträge samt deren ZweidrilJtlellmehrheit ,&~e !Einberufung lßiner außer­
Begründung dem Vorstand auch schriftlich aus-' ordentlichen Hauptversammlung heschließen. 
gefertigt zu . übergeben. Der Oberw.adlUngsaus- Der Obmann ist verpflichtet, einen solchen Be­
schuß ist berechtigt, seine Ausführungen binneh schluß des ü:berw,achungslausschusses ohne Ver-, " 
drei Tagen nach ·der ,durch den Vorstand erfo1'g- zug zu vollziehen. \ ". 

ten 'Beschrußfassung zu e1'1gäIllZen. Handelt es sich (2)' Beschließt die .Hauptversa~ml:Ung un-
. um Beschlüsse Ides V orstanrdes, die zu ihreJri Voll- ü ch " geachtet eines Antrages des bervia ungsaus-
zug der Genehmigung der Aufsichtsbehörde be- . schu'Sses ,auf Verffolgung von Anl5prüchen gegen 
dürfen, so hat er dem Ansuchen um Erteilung' Mitglieder des Vorstandes von einer Verfolgung . 
dieser Genehmigung die . Ausführungen des Ober- abzusehen, so hat der. übe'twachungsausschuß . 
wachungsausschusses beizuschließen. hievon die Aufsichtsbehörde in Kenntnis zu 

(5) In. nachsteh.ende~. !Angelegenheiten hat der setzen'. Diese kann in einem solchen Falle auf· 
Vorstand im Einverständnis mit dem o,ber- Anvag _ des Überwachungsausschusses dessen' 
w~chungsausschuß vOtZ'Ugehen: Vo;sitzenden beauftragen, ,die Verfolgung 

a) bei 'dauernder Veranlagung 'Von Vermö- namens des Versicberunlgsträgers ~il]zulei-ten. ' 

§ 34. (1) Den, Landesstellenausschüsse!1 ob­
liegt die Geschäftsführung hinsichtlich der de!1 

gensheständen, insbesondere' bei Erwer­
hung, .Belastung oder Veräußerung von 
Lieg.enschaften, bei Errichtung oder Er­
weiterung von Gebäuden, f.emer bei gänz:.. Lande~stellen zugewiesenen Aufgaben 
~ichem oder teilweisem Wiederaufbau von Abs. (2)]. 

[$ 4, 

Idurch Kriegs- oder' sonstige Ereigrfiss~zer- (2) Di'e LM'lIdess1le1LenaUlS'schÜJsse Md bei ihrer 
stört,en, oder g.eschädigtenGdbäuden, 50- GescbäJf.tsführung an .diJe Wciwngen des Vor-

• ferne die Veranlagung .gemäß § 51, Abs. stan~ @eburuderi. iD~eser lkann ,auch B~lüsse 
(4), ,genehmigungslbedürftig istj der .gienannten A:us.schüsSe .aufuebein. oder ab'-

b) bei der Regelung \der dienst~, lbesoldungs- ·änder:n. . . 
. und pensionsl'echtlichen Verhältnisse der , (3) Da's Nähere über ,den Arufgabenooreich 'urud 
Bediensteten und bei der Systemisierung die Beschlußf;lssung/ der Lan,desstellenaussdlüsse 
von Dienststellen; sowie über die, Ausfertigung ihrer .Besc:hliisse 

er bei der Bestellung, Kündi,gu~g' und Ent- pestimmt die Satzun.g 'der Anstalt. 
. l.assung des leitenden Angestellt·en und' der 

ständigen Stellvertreter des·selben. 

(6) K~mmt ein Einverständnis. in den o.ben­
be~dchn·eten Angeleg·enhe'iten nicht zustan'lie, so 
hat ·der Ü1berwachungsausschuß seine Vorstel­
lungen, samt deren Begründung dem Vorstand 
innerhalb einer W och,e nach der Beschlußfassu~g 
d~es Vorstan,des .schriftlich QlUs·geführt zu üher­
geben. Der Obmann 'hat die Beschlüsse des Vor­
stan.des ~ild. des ~rwachungsauss2husses der 
AU'flSichtsb~hörde zur EntscheidungI vorzulegen'. 
Ein von·der AufSiichwbehörde genehmigter Be-

(4) Den. Se'ktionsausschüssen beim Hauptver­
!band derSozialversicherun'gsträger obliegt .die 
,Geschä&tsführung in lA,ngelegenlheiten, die aus­
schl~eßlich die Versich·erung .(Versicherun,gen) be­
tr:effen, für die der 'in :Betracht kommep.de sek­
tionsausschuß {§ 14, Abs. {4)] errichtet ist. In 
d-en'gemeinsamen Angelegenheiten, in denen di·e 

-Geschäftsführung dem Vorstand obliegt, und in 
allen Angelegenheiten, in denen der Vorstand 
im iEinrv,erständnismit dem ÜlheJ;"Wiachungs,au5-
schuß vorzu.geihen hat, ,ha'ben die Sektionsaus­
schüssewe Angelegenheit, an der sie nach i1hrem 
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Wirkungshereich mitbetei'ligt sind, vorzuberaten Vorsitzende deren Durchführung vorläufig auf­
und' Anträge zu steHen, wenn rues mindestens zuschieben und die Entscheidung, der Aufsichts-

, ein Drittel der Mitglieder des VorstiIndes ver- behörde einzuhoI.en. D;ese Verfügung hat der 
langt. Eüne Jio1che Votberatung. u?d Antrag- Vorsitzende auch zu treffen, wenn es der Ver­
stellung aller Sektions ausschüsse 'hat jedenfalls treter der Aufsichtsbehörde aus den gleichen 
hinsichi.lli,ch der in den Wirkungslb:e~e~chd:er Gründen verlangt. ' 
ein~elnen Sektionen fallenden Teile des J aihres- ' . f k 

(4) bas Bundesministerium ür Finanzen ann 
berichtes und des J,a.h[,"e6voranschl,ages (Haus- zu den Sitzungen ,der Verwaltungskörper der 
halt5pLanes) zu erfolgen. [).as Nähere jiber den im § 2, Abs. (1), unter Ziff.er 2 :bis 6, genannten 
Aufg'albenlbereich uncl die iB,eschluB'f,assung der Versicherungsanstalten eIDen' Vertr,eoor mit be­
Sektionsausschüsse Ibestimmt die Satzung des r:aoender Stimme eritlsoendsen. Dieser !kJaIlln geigen 
Hauptverlbaooe.s. ' BeschLüsse, ldi!e dite staialtsfinanz:idLen IntJe['"as&en /, 

, " '.., , herühren, Einspruch mit :aJuf,schiebellJder, Wirkung 
§, 35. m . Dm. Re:ntOOn.3lUSISdiuSISen .(S 14" el"hebe:n. Ober ,dite IDUI1'chfuhrullJg ,des B>esch.lw;ses 

Albs. (1)] obhlflgt .'eie F,es1lS~lhll1llg 'cIJ:r iLel'stullJgen enticheidet idas ;Burri,des1lllimÜisoor.iium :fÜlr sozia.le 
der Un.f.al'l-~, tbezü,ehungswle~se IillJVaLiJ~eI11-, Anlge- 'VerwaLtung >im Bi:nVlerneihtlllelp tmtit ,dem Bundes­
sllel1ten~PeIl'9lO11s)~ lUillid, k~ap~scha~t1ichen Ren- m1'nisterium für Finanzen. S 43, A'bs. (1), l,etz1ler 
~ver.slm~llJg, ~~~ lb.Lellh~ m. ,der U~fa.llver- Satz, ist entsprechend anzuwenden. 
9I!cherun.g cbLe-new.iJiLigpnJg eimer Abfindung der . 
&ente ,durch Gewähtm'llg OOe5 ,dem Werte der 
a!bzufindellJden ]aU:iII1elSll'enre entspl'IeiChe:ndcm Kapi­
tals ,dem Vorstand 'Vorheha.loon. 

(2) Jeder Rentenausschuß kanh mit Zustim~ 
mung des Obmannes 'der QVersichefungsanst:alt be­
schli.eßen, daß genauzu bez,eichnende Gruppen' 

, von Entscheidungsfänen, sofern nicht der Ob­
I' mann im Einzelfalle ,auf der Entscheidung des. 

'-.R,entenausschusses besteht',. ohne seine Mitwir­
kwng von ,d~ .AnstMt mfit Bürobesch.ei.d ent­
schieden :}V,erden. 

(3) Zur Gülti~keit' 'von Beschlüssen der -Ren­
tenausschüsse ist Einstimmigkeit erforderlich. 

(4) Kommt ein einstimmiger Beschluß des 
Rentenau'sschusses nicht zustande, 'so steht die 
Entsche:~9nmg ,dem Vorstail1ld ,der V,em~ung5-
anstalt zu, .au1 ,den ,der Vel"handhll1llgsakt. unter 
Darle~un'g ,der '<1Ibwei~en, Mei11lUiIllgen und 
tihrer Grilinde 'a>brutrcten ist. " . 

(5) In der Inv3!liden-,' Anrgestell'tel).(Pensions)­
und knappschaftlichen Rentenversicherung kan'll 
der, Rentenausschuß 'den Antr,ag auf Einleitung 
eines Heilverfahrens, soweit ein solches gesetz-

, lich vorgeselhen [st, stel1en. über den Antra.g ent­
scheidet, sowei-tcin LandesstellenauSlschuß errichtet 
ist, .der örtlich zuständige Lan,dessteIlenausschuß, 
sonst der 'Vorstand der Versicherungsanstalt. 

(6) Das Nähere über den Aufgabenbereidl und 
über' die Beschlußfassung der Rentenausschüsse 

, sowie über die Ausfertigung ihrer Beschlüsse be­
IStimmt ,die Satzung ,der Anstailt. 

§ 36. (1) Die Sitzungen der Verwaltungsk,örper 
. sind nichtöffentlich. ' 

(2) In den Sitzungen der Verwaltungskörper 
hat auch der Vorsitzeride Stimmrecht, bei Stim­
,~engleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag" 
sofern das Ges,etz. nicht anderes bestimmt. 

. (3) Verstoßen Beschlüsse eines VerWaltungs­
körpers . ,gegen Gesetz oder Satzung, so hat' der 

17-

A b s ch ni t t IV.' 

Satzung und Krankenordnung. 

§ . 37. (1) I~ . Rahmen der gesetzlichen Vor- . 
schriften wird die Tätigkeit, der Versicherungs­
träger (Ve~bände) durch die lSa.tzung geregelt. 
Für die Kranken'Versicherungsanstalt, der Bundes­
angestellten und für die Versicherunlgs;anstalt des 
österreichischen Notariates gelten die einschlägigen 
iBestimmullJgen der im § 1, Abs. (2) ul'ld (3), Ibe-
zOgenen lBundesgesetze.' r, 

(2) ,Die Satzung hat insbesondere iBestimmun­
gen über die Gegenstände, die nach den weiter 
a'IlJZuwendenden 'bisher getltenden VOl"schl"iften 
und nach ,au&drücklich,er VOl"schrift dics-es Bundes­
gesetzes der satzungsmäßigen Regelung zug,ew~esen 
sind, sowie über nachstehendes zu enthalten: 

a) über die V ertr~t~ng des Versicherongs-
trägers '(V2rbandes) nach außen;, , 

b) über die Form der Kundmachungen u'nd 
rechtsverbindlichen Ak~e; , 

c) über die Geschäftsführung der Verwal- I 

tungskörper; , ' 
d) über ,die Errich~ung' ständiger Ausschüsse, 

deren Wirkungskreis und Besch1ußfassung. 

§ 38. (1) Pie Satzung der V:erbände hat Be­
stimmungen über die Aufbringung der Mittel 
für die Verbandszwecke zu enthalten. 

, (2) Die' SatlZung des l-IauptV'enbandes :der Sozial­
versicherungsträger kann 'außer 'den gemäß § 14, 
Ahs. (4), zu errichtenden Sektionsausschüssen ' 
noch andere ständige; Ausschüsse für Gruppen 
VOn Versicherungst['"ägern mit gemeinsamen 
Tmeressen vorsehen und deren Wirik,un.gsbere:ich~ 
'bestimmen. . 

§ 39. Die Satzung und jede ihrer .Ände­
rungen bedürfen der Gene~igung durch das 
Bqndesministerium fiir sozia.le Verwaltung;' dieses 
kann Mustersatzungen erlassen. 

, , 

, f 
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§ 40. (1) Das Verhalten der Versicherten im 
Erkrankungsfalle, die A.uswei~leist.ung hei Inan­
spruchnahme von Leistungen . der c~rankenver­
sicherung und die überwachung der Kranken. 
regelt die Krankenor,dnung. Sie kann für das Zu~' 
widerhandeln gegen' ihre Vorschriften auch den 
zeitweiligen Ausschluß von der Anspruchsberech­
tigung auf Barleistungen verfügen. 

(2) Vor der ~Be~chlußfassungülbe~ die Knanken­
or~dnung . und derel1J Änderung ist einer im 
Sprengel de.s Trätg,ers der iKnankenversicherung 
bestehenden VeJ.1e~ni.gun.g der zur ':K!as5en R,l1axis 
berufenen. Ärzte Gelegenheit zur Stdlungnahme 

(2) Der Aufsichtsbehörde sind a'uf Verlangen 
alle Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, 
Wertpapiere, Schriften und sonstigen LBestände 
vorzulegen und alle zur Ausübung des AUfsichts~ 
rechtes geforderten. Mitreilungen zu machen; alle 
Verlautbarungen sinddCr Aufsichtsbehöl'de un~ 
verzü'glich zur Kenntnis zu bringen. Die oberste 
Aufsichtsbehörde k~nn die Satzungen und Kran~ 
kenordnungen . jederzeit überprüf,~n und Ände~ ~ 
rungen solcher Bestimmungen verlangen, die mit·. 
dem Geseez imWiderspru.ch stehen oder dem 
Zwecke der Versicherung zuwiderlaufen. Wird 
diesem Verlangen nicht binnen drei Monaten ent~ 
sprochen, so kann sie die erforderlichen Verfü~ 

, gungen von A~ts wegen treffen .. 
(3) DilC Krankenordn.ung ulnd jede ihrer Äntde- '.. 

zu gelben. 

runl1:en bedürfen der Genehml'gunlg d _L.J· § 43. (1) Die AufsIchtsbehörde kann verlangen, 
v urU! ule un~ .J ß 'd" 1 L'-! "b' mittelbare Aufsichtsbehörde. ,. ua " Le V,erwa tungsJWrper mlt emer estlmm-

Ab s c h n i't t' V. 
I 

Aufsicht. 

§ 41. (1) Die Versicherungsträger (Verbände) 
samt ihren Anstalten und Einrichtungen unter­
liegender Aufsicht des Bundes. Die Ai,lfsicht wird 
vom . Bundesministerium für soziale Verwaltung 
als oberster Aufsichtshehörde ausgeübt. Hinslcht~ 
lich aer Aufsicht über die Krankenversicherungs­
anstalt 4er Bundesangestellten gelten ,die ein­
schlägigen Vorschriften des im § 1, Abs. (2), be­
~ogenenBun'desgeset'kes. 

. '. , I 

(2) Die unmittelbar.e Handhabung der Aufsicht 
über die einzelnen Versicherungsträger. obliegt, 
wenn sich der Sprengel des Versicherungsträgers 
nicht ,über mehr als ein Bundeslan.d (Gebiet der 

"Stadt Wien) erstreckt, bei Kranikenkassen nur, 
wenn sie nicht mehr als 300.000 Mitglieder auf­
weisen, dem nach dem Sprengel des Ver­
sicherungsträgers zuständigen Amte der Landes­
reg,ierung (dem Wiener Magistrat). 'Gegenü,ber 
den sonstigen Versicherungsträgern und gegen-' 
Üiber den Verlbänden ist das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zur un'Illittel.baren Aus­
ühungder Aufsicht berufen. Das Bundesmini­
sterium ,für Sozirle Verwaltung kann bestimmte 
Beruenstete der A.ufs·ichtsbe'hörde mit der Auf­
sicht ülber ein~elne Versicherungstrliger {Ve.r·. 
bänide) ·betrauen. 

§ 42. (1) Die Aufsidmhehörden ülberwachen die 
Ge'barung der Versicherungsträg.er (Verbände) 
dahin, daß Gesetz und Satzung beachtet werden. 

. Sie\können ihre Aufs'icht auf. Fragen der Zwed>:­
mäßigkleit erstrecken; sie soUen sich in diesem 
Fa'lle auf wichtige Fnge~ beschr.ähken und in 
das EigenleIben und in die Selbst"rerantwortung 
der Versicherungsträger (Verlbände) nicht unnötig 
eingreifen. Die Aufs·ichtsbehörden können in 
Ausübung des Auf5icht:srechres BeschlüsLSe oer 

. Verwaltungskö.r,per aufheben. 

ten T a~esordnuntg zu .. Sitzungen. einberufen 
werden. Wird dlOffi nichientsprochen, so kann 
sie'd~e Sitzung.en seLbst anberaumen und d~e 
Verhandlungen [,eit·en. Sie kann zu,al1en Sit-
zungen Vertreter .entlSenden, .denen beratende 
Stimme zukommt. Die unmittdbare Aufsichts­
tbehöl'de ist von jeder Sitzung der Verwaltungs­
körper .ebenso in Kenntnis zu 'set'zen w.e die 
MitgHederdieser Verwaltungskörper; es sind 
ihr auch die ,diesen zur Verfügung gestellten Be­
helfe (Tagesordnung, Ausweise, Berichte und 
andere) zu übermitteln. 

(2) Die Aufsichtsbehöl'de ist.berecfttigt, die, 
Versicherungsträger (Verbände) amtlichen Unter­
suchungen zu unterziehen, wobei sie sich der Mit­
wirkung ·des zuständigen Verbandes sowie geeig~ 
neter Sachverständiger bedienen kann, die Ver­
waltung~örper, wenn sie ungeachtet zweimaliger 
schriftlicher' Verwarnung gesetzliche oder sat­
zungsmäßige Bestimmungen außer acht lassen, 
aufzulösen und die "vorläufige Geschäftsführung 
und Vertretung vorübergehend einem vorläufi­
gen Verwalter: zu über'tragen. Diesem ist ein Bei­
rat zur Seite zu stellen, der im gleichen Verhält;­
nis wie der' aufgelö~te Verwaltungskörper aus 
Vertretern der 'Arbeit(Dienst)geber und der Ar­
beit(Dienst)nehmer ~estehen soll u~d dessen Auf­
gaben und '~·efugnisse von der Aufsichtsbehärde 
bestimmt werden; die Vorschriften der §§ .16, 
Albs. (2) bis (6), und 17. finden ·:tuf' ldie Mit­
glieder des Beirates entsprechend Anwendung. 
Der vorlä.ufige Verwalter ha~ hinnen ,acht Wochen 
vom Zeitpunkte seiner LBestell'llng lan die nötigen 
Verfügungen weg·en Neuhes,tellung, ,des Vel'W'al­
tungskörtpers nach ,den Vor~rilten ,des § '2i1 zu 
tr·effen . 

(3) So.Lange 'die Verwaltun'glSkörper nicht rechts­
gültig hestellt sind, .ist .die gesamte Geschäfts­
f.ührung und Vertrerung del> Versichenungsträgers 
(Verhandes) . einern vorlä<ufigen Verwalter zu 
ühertragen. Dieser i6t Iyo.n der Aufsichtslbehörde 
zu ,hestellen; ihm ist ein Beirat im Sinne des 
Abs, (2), ZJWeiter Satz, ·zur Seite zu stellen. 
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Dem vorläufigen Verw,alter obliegt die erst­
malige Einberufung der VerWialtungs~örper. 

(4) Verfügungen des • nach Albs. (2) oder A!bs.'(3) 
eingesetzten vot1äufigen Verwalters, ,die 'über 
den Rahmen 1aufender~ Geschäftsfülh1'U\lllg -hinau'J­
gelhen, wie inSibesondel1ederartige V el'~i1gungen 
über Idie ,dau,e11IlJde An~e ,von Vermögens­
beständen im Werte von mehr alls 50.000 S, 
über dien Abschluß von Verträgen, die den V,er­
sich-eroogsträger für länger ,als sechs Monat-e ver­
pflichten, und über .den Ahs'ch,luß,die ÄA­
deFlng oder Auflösung von nienstvert6~gen mit 
einer Kündigungsfrist von mehr als drei Mo-

\ 

narenoder von ul1ikündba1"en Di,enstverträge-n 
bedürtf,en der Genehmigung durch -die unmittel­
bar.e Aüfsichtsbehörde, 

§ 44. (1) Die Aufsichtshehöl'de entscheidet 'un­
beschia,det der lRechte Dritte-r ,bei Streit über 
R<id:tte u~cf Pflichten der Verwaltungslkörper und 
deren Mitglieder sowie üher die Auslegung der 
Satzung. . 

(2) 'Die Aufsichtsbehörd~ ist ferner berechtigt, 
wenn eine Krankenkasse ihrer Verpflichtung zur 
Abfuhr der anderen Stellen gebührenden Bei­
träge oder zur Weiterleitung der für fremde­
Rechnung eingehobenen Beiträge, Umlagen und 
dergleichen nicht, nachkommt, die. zur' Sicher­
stellung der pünktlichen Abfuhr erforderlichen 
Veranlass4ngen namens der säumigen Kranken­
kasse selbst zu treffen. 

(J I -

§ 45. Die Kosten der von der Aufsichtsbehörde 
angeordneten Maßnahmen belasten den' Ver­
sicherungsträger (Verband). Zur Deckung der 
durch die Aufsicht erwachsenden sonstigen Ko­
sten haben die Versicherungsträger (Verbän:de) 

. durch EntrichtungeinerAuf~ichtsgebühr beizu­
tragen. Deren Höhe bestimmt das Bundesmirii­
sterium- für soziale 'Verwaltung nach Anhörung 
des betreffenden Versicherungstljgers (Verban­
des). 

A bs c.hnitt VI. 
. I 

Bedieristete. 

§ 46. (1) Bis zur Neuregelung ,der dienst-, be­
soldungs- und'" pensions rechtlichen Vel"hältniss,e 
[§ 9, Abs. (3), Nt. cl, .sind für die in einem Ver­
tmgsverhältnisstehenden' Bediensteten der SoziaI­
versi,cherungsträger . ,die hisiher~gen . ~arif- und 
dienstoI1dnungsmä~j'gen iBe~timmu11igen o,als vor­
läufiges ösrerr.eichisch,es·Recht 'weiter 'Mlzuwenden. 
Die Bestimmung,en ,des 'Beamten-.QIberleitungs­
gesetzes, St. G. BI. Nr. 134/1945, sind sinngemäß 
auf 'SOlche B.edi.enstet~ mit ~olgender Maßg,abe 
anzuwenden: 

127 

2. Das im § 4, Abs. {I), 'erster Satz, des hezo­
genen Bundesgesetzes vorgeschrie'ben.e Einver­
nehmenmit dem iBundeskanzler.amt entfällt. 

3. Die Vel'setzung (übernahm,e) in ,den Ru'he­
stiand [§§ 4, A'bs. (2), 8, Abs. (2), und 10, 
Ahs. (2)" des hezogenen Buntlesgesetzes] ist nach 
den für Idie <hetrdfenden Bediensteten im Zeit­
punkt des Ausscheidens geltenden Vorschriften 
vorzunehmen. 

4. Bei der ErsteHung d,er Dienstpostenpläne , 
[§ 5, Abs. {l),des bezog,enen Bundesgesetzes] 
ist ,auf die finanzielle Leistung&fähigkeit des 50-
zialrversicherungsträgers entsprechend Bedacht zu 
nehmen. 

5. Die, Bestimmungen über ,die Dienstzeitan­
rechnung nach § 11 des Beamten-überleitungs­
gesetzJes sind flu'r ;bei Vertf.üigro'n~en nach den 
§§ 4, Abs. {I), und ,7 des bezogenen Bundes­
gesetZe5 anzuwenden. "" - , 

(2) Bedienstete von V ersicherungsträ,gern' (Ver­
bänden), die ihr,e Tätigkeit im Gebiete der Repu­
hlik österreich erst na-ch dem 13. März 1938au.f­
genommen haben und zur Auflösung bestimmt 
sind, :f~rner Bedieru;tete von Sektionen, Zweig­
stellen, Geschäfttlst~lle~ und dergIeichen <solcher 
Versicherungsträge~' (Verhände) können, wenn 
sie ,die öst-emeichlische St,a,atsbüz,gensmaft n~cht 
besitzen ohne Einhahung einer lKündigungSfrist. 
aus den;' "!l)ienstwerhältnlis ausgeschieden werden. 
Aus ,dem Dienstverhältnis .de-r so Ausgeschie­
denen können Aru;prüche gegen östenreichische 
Versicherungsträg,er nicht erholben werden. , ,. 

(3) Personen, die am 13. März 1938 iEm~fän­
ger von Ruhe- oder VersoI1gungsg,enÜS5enaus J 

dem D1en:stverhältnis ZiU einem österreichi.schen 
Sozialversich'eruifl,gstr~er w,aren und' diesen 
Ruhe(V.ersorgungs)genuß am 27. !April 1945 noch 
bezogen [halben, :erlhalten Ibies,e Bezü'g'C Ibis zur 
Neuregelung der· pensionsl'echtlichen V,erhältnisse 
der Sozialyersicherungshedienste~en {§ 9, Abs. (2), 
lit. c] weiter. iRuhe- und Versorgungsg-enüsse, die 
'aus einem -der im § 4, Albs. {1), des Beamten­
Oberleitungsgeseties, St. G . .BI. Nr. - 134/45, ge­
nannten Gründe eingestellt WOl'den sindl sind 
frühestens ab 1. Mai 1945 nach Maßgabe ,der für 
sie gelten,den Vorschriften ,auszuzahlen. . 

(4) Die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis st,ehenden Bediensteten der Ver­
sicherungsträger sind spätestens Ibis 31. Dezemlber 
1947, wenn sie nicht his dahin auß·er:ha~b ,des So­
zialversicherungsdienstes in den Dienststand einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft übernommen 
werden, aus -dem öffendich-z,echtlichen Dienstwer­
häkni:s gemäß § 8 des lBoomten-überleitungs­
g-es-etZes, St. G. lB1. Nr. 134/1945, ,auszusche~den. 

1. Die Bestiimmungen ;der §§ 1, 3, 5, AIb~. (2) Erfo'lgt, im ~.mmlitteLbaren Ansdlluß ~n .das 
und (3), 8, Albs. (3),9, 10, Abs. (1), und 12 bis öffentlich-rechtliche Dienstverlhältnis ,die über-
16 deslbezo~~ne~ iBundesgeSet~es -gelten :f<iir das I ~ahme in ~in Vertragsverltältni~ des ~oz[,a1v,er- . 
Vertragsverhaltn1<S solcher iBedlensteter mcht. slcherungsdlenstes, so unterbleibt' eme Ver-

• 
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set7.Jmg in den Ruhestand. Die im früheren sehen, die auf Grund einer Dienstor,drt'ung stellen· 
Dienstverhältnis erworbenen R,echte; insbeson.- planmäßig angestellt !Sind ,oder der Gemein­
dere i3;uch die Rulte.(VersoI1gungs}gen.ußanwQrt- !)amen/ DiellJstordnunlg für die lBediensteten der 
schr.rlten sind im VertI1ag&Vethältnü,s im R,alhmen ehemals öS1=eyreichismen ISozialv,ersicherungsträger 
der für ,dieses geItenJdon dienst-,' besoLdungs': unterliegen oder, ohne eine ,dieser Vora:ussetzun­
und pe1lJS:ionsrechtlichen lBestimrnung,en zu ,gen zu erfüllen, gründlid:!.e :Fachkenntnisse in 
wahren. ihrem his.herigen Dienste und sdbständige Lei­
, (5) Ver;füg'lingen na<n § 4 ,des Beamren-Ober- §tunooen lauhuweisen halben. Pie ,Funktion des 
leitungsges,etzes, St. G. BI. Ni. 134/1945, werden PersonalaussdlUsses ,erlischt in dem vom Bundes­
für Bedienstete der Versicherungsträger, die vor ministerium für sozia1e Verwaltung 'a'lllf Antrag 
dem. 27. April 1945 lOtUS dem. Dienstverhältnis des Hauptverhandes 'der Sozialversicherungsträger 
ohne Ruhegenuß ausgeschieden und für Ruhe- zu bestirtlmenden Zeitpunkt. 
(Versorgungs)genußernpfänlger des Sozbalver~ (3) Bis zu dem 'Vom Bundesministe-riiUm t für 

. sicherongsdienst,es, deren B,ezüge vor dem soziale Verwatwng gemäß Abs. (2), 'letzter Satz, 
27. April 1945 eing,estellt oder gekürzt worden zu bestimmenden Zeh,punkt h~ben ,die österrei~ 
s,illJd, von dem VeI'Sicherungs'trliger, 19Ietroffen, chischen Versicherungsträger ,den sich Ibei ihnen 
dem ,der WtirkullIgsibereich ;des Jetzten dienst- ergebenden Bedarf lan Fachkräften ;beim Personal:. 
g~enden Vers.icherungstr~g.ers nach ,dem Vlor- ausschuß nach .Aibs. (2) anzumel.den. Inn.erhalb 
liegenden lBuilidesgesettzgmz oder zum ülber- ,dieser Frist ,dürfen sie als F~chkl1älte andere Per­
wießICllIden Teill ~gewtiesen ist. Oieser Versiche- sorien, wenn es sich .nicht lediglich 'um Aufnahmen 
rungsträ;ger hat "auch ,die aus der Ve1"f.üguDig ent- zu ,aushiLfsweisen, sechs Monate, nicht 'überstei~ 
stehen,de Rune(Versol"gungs)genußlast 'Zu trogen. genden Dienst:leistungen handelt, ,nur mit Zustim­
Im Streitfull entscheidet das iBundesministerium, 
.für so:dale V ~fWlaltung. mung .des Personalaussmusses aufnehmen. 

§ 47. (ü D' b'ck 1 d V'ch t .. (4) Im Vertr,a.gsverhältnis Stehende Be, dienstete, ..., er a Wl e n e erSl erungs rager .. 'üb' ch l.. • .cl 
[§ 11, Abs.{2)] oder d~r VermögenschaJten ,über- 0 die 1m Zuge der : erleJ.tungi{l~ ,AI..,s. (1)'~ . en 
nehmende' oJter 'Verw,altende Versicherungs-' ~artestand ,:ersetzt wu.rden, slßJd~. wenn Sl~ el~e 
träger [§ 12, tA.bs. (1)] trifft im Einverne~en U:nen. von e~nem Vemche~ngstrager, an Ihrem 
mit den Betriebsräten der .beteiligten Versiche- ~)1shertgen Dl:nstort oder l~ ,d~sen .U~g~bung 
rungstr~ger ,und mit der in Betracht kommenden a~g~~otene. J)lens~t~llu~g, die nIcht 1m Mißver­
Gew,erkschaft 'auch ,die erfor.d~rlichen Vedügun- haltm~ zu ~lhren Fäilugkett,en st~t, a;bl~nen, nach 
gen wegen AlUflösung .des Dienstverhältnisses der den fur. 6le geltend~? . V~rs~iften uber Ruhe- '. 

,Bediensteten des <!wt;geIÖllren Versich,eru~gsträgers und Vers~rgungsge~l\lsse ,l:Il .den Ru~es~d, Zl\l 
i (der Qufgelassenen DIenststelle), wegen Versetzung ,versetzen. lBest~t el~ Anspruch auf~~e und 
• (übei:n'ahme) in '4en Ruhestand; wegen Ober:- ,~~rs~rgung~gJe11ussemcht, 00 kann '~~ [)lenstver­
nahme dieser Bediensteten in den Dienst der 'haltms unter Anwendung ,der BestImmungen de~. 
österreichischen Sozialversichero,ng '. d e Angeste1ltengesetzes (Bunde'sgesetz vom 11. Mal 
übernahme der Empfänger von Ruh:_

n 
J.mdw~er~' ~ 921, B. G. BI. ~r. ~92) aufgelÖ6t~e.rden.F~r 

. sorgungsgenüssen ,ausleinem Dienstv,erhältnis bei 1m 'Y.ertra~sv~rhaltms s~hende B~:dlens~~te! dIe 
eIIfem österreichischen . Sozialversicherungsträger • v~n o5te~re~chischen V erS1cher~ng6tragem In Ihren 
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande so ent~ DIenstemgestellt wurden,' gIlt § 46, Ahs. (4), 
scheidet der ,beim Hauptverhande .der S~zialver- letzter Satz,ents~rechend. E~n~ allenf~~ls . auf 
siCherungsträger zu errichtende p.ersonalausschuß Grund '~er Auflosung .,des Dlenstverh~lt~15s:S 
[Abs. (2)] endgültig. vor Antnttdes nooen DIenstes erhaltene ~undl-
, ' "...,:. . 19ungsentschädigung wir,d 'al\lf den Dienstbeziug 
,(2) D,as . Y:ertrags~er haltms . von I ~achkraften heim neuen Dienstgeber insoweit angerechnet, als 

darf nur mIt Zustlmmu.p.g emes beIm Hiaupt- sie ,auf einen be~eits in das neue Dienstverhältnis 
verbande der I SozilOtlversicherungstrliger zu ,er- fallenden Zeitraum entlfällt. Der neue Dienst~ 
,ric:htenden Personala~sschusses ge~?:t werden. geber hat die angerechnete l<!ün~igung5entschädi­
Dieser he~eh~ <aus, emem vom lP["asldente~ des gung ,dem früheren Dienstgeber 'fiU ersetzen. Dies 
Obersten. Genchtshofes zu e~,:sende?~en RIchter gilt auch ,für bezogene AMer,tigungen, wobei diese 
als VO~ltz~~den und aus ~1~ .'BelSltzern, ;VOll ,gleich einer' Kü~dilgungsentschädigung für den 
denen Je emer vom österrelchischen Aribelter- ihrem Betrag entsprechenden Zeiträunl zu hehan-
kammertag, vom Hauptvecbande der. Sozialver- deIn sind. ' 
slcherungsträger, vom ;beteilig,ten V ersicherungs~ 
träger und von der in Betracht kommengen Ge­
wetkschaft entsendet wird. Ehensohedarf es der 
Zustimm~I1@.dieses Personalausschusses,wenn die 
Ohemahme' eines Bediensteten ':lJusdem öffentlich­
rechtlichen in das Vettragsdienstverhältnis a:bge­
lehn~ wird. Als Fadllkräfte sind ,ß,edienstete' anzu-

§ 48. Die Be,stimmung,en ,des §. 47, Absätze 
(2) bis (4),' :gelten entsprechend für· ,die Be­
diensteten ,der weiter hestehe11'bleibenden Ver-
6icherungsträger [§ 5, .Nbs. (1) und (8.)], die 
Besti~mungen ,der §§ 46 und 47 überdies für 
Bedienst,et,e. de-r Vez1bände {A~bei~Slgeme~nscha.f~ 

• 
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ten) von Versicherungsträg,ern und ü~rstellun~ 
gen an solch,e. 

'I 

,§ 49. Die !Bestimmungen des Vertbotsgesetz.es 
1947 und, die hiez'uerlassenenDurchfüh~ngs!vor­
schriften Ibldben ,durch Id!ie §§ 46 bis 48 un­
berührt. 

§ 50. (1~ Die Bediensteten der V ersicherun,gs~ 
träger (Verbände) unterstehen dienstlich., dem 
Vorstand, bei der' Krankenversicherungsanstalt 
der Bundesangestellten dem Hauptvorstand. Der 
Vorsitzende ,dl\S Vorstandes (Hauptverstan­
des ) 'ist berechtigt, nach Maßgabe der Dienstvor­
schriften eine einstweilige Enthebung vom Dien­
ste zu verfügen. ' 

(~) Der leitende Angestellte und der leitende, 
Arzt der im § 2, Aibs. (1), genannten Versiche­
rUIlJgsanstalten, ,der Verbänd~ aer V,ersicherungs­
träger und der Krankenversicherung~anstalt der 
Bundesa,ngestellten dürfen erst nach vorher ein­
geholter Zustimmung ,des Bundesministeriums 
für soziale VerwaltlUng Ibestdlt und entlassen 
werden. Das gleiche gilt für die leitenden An­
'gestellten und, leitenden Arzte der Landes­
stellen der im § '2, ,Albs. r(1), Ziffer 1, 3 und 4, 
~natruruten Viel1siJcberung8aJnstaJren IUnid der Lan-

I, d~.schäIttsteLIen ,der Krmkenv,ersichierung5,an­
St\ailt ,der BundesaJIligestfelllten. 

'. 

(3) Die Bediensteten nahen bei Antritt ihres 
!Dienstes unvetlbrüchlichen Gehor~~ gegen pie 
Verf,aSsunglmd ,die Ges'etze ,der RepUiblik'öster­
r.eich, voHen Einsatz ihrer Kooft für ,das öster­
l1eichische Volk und den Wiederau.fbau Öster­
reichs, Am~~erschwieg,enheit sowie di,e gewissen­
hafte, und unparteiische Auswbungihrer Pflich­
ten dem Obmann zu geloben. Di'e Angeldbung 
dea- 'BedienStet:eI11 ,der Landesstellen: k.ann vom 
Ohma'lIDe de:m Voosi1:!.Z,eOOen 'des bet~effend,em 
LandesstellemaJUSsm.1\lSSeIS ü:oortragen we1'IdJen. 

A b s c h n i t t VII. 

Vermögensanlage. 

§ 51. (1) Die z'ur Anlage verfü'gbarenBestände 
der Versicherungsträger (Verbande) sind frucht~ 
bringend anzulegen. 

(2) Die Arilage kann~ nur erfolgen: 

i. in mündelsi~eren inländischen Wertpa­
pleren; 

, 2. Wn ~ü.nrdeLsicheren, aut inläintdlischen Uelgen­
schaften grunodbücherlich Sichergestellten Forde­
rungen; ,grund:bücherliche Darlehen .apf Gebaude, 
die, <ausschließlich oder zum größten Teil indu­
striellen oder gewerblichen Zwecken dienen, 
zum Beispiel F~brikenund Mühlen" sowie. 
auf unbewegliche Güter, die nach den Ge..; . 

. s~tzen von <ft:r Exekution gänzlich a~sgenommen 
sind oder a.uf denen ern ß.eJ.asmngs- oder Ver­
äußerungsverbot Lastet, auf Schausp:elhäuser, 
Tl3nzsäle, Lichtspielhäuser und ähnlichen Zwe\.Xen 

\ 2,9 

dienende Baulichkeiten, Be11gWlerike ,u~d Stein­
brüche, Lehm-, Ton- oder Kiesgruhen undTorf~ 
stiche sind ausgeschlossen. Weinberge, W,aldul}gen 
und, .andere Li'egensch,aften; deren. Ertmg auf 
Anpf1.anzungen beruht, odür.{en nur Insoweit be­
liehen wel'den, "ails der G~ndtwert ohn,e Rück­
~icht auf die Be~tockung Mündelsich,erheit ge­
währt. Die ·betreffenden Li,egensch'aften müssen 
einen der' VerZinsung ;des Dar lehe'ns und den 
überriommenen Rückz,a:h!un,gsv,erpflichtungen ('nt-' 
sprechen,denErtl1lig .abwerfen ung samt ihrem 
Zuge hör während der g,anzen' Dauer .des Dar­
lehens 1m vollen Werte ,des Darlehens samt 
1'fobeng,ebührenkaution gegen Elementarschäden 
versichert sein; 

3. in Einlagen bei der österrei~ischen Post-
5parka6S~, bei ,den Landesktredrtinslituten, bei 
den regU'Lativmäßigen Sparlk'assen sowie hei I.and- ' 
wirt.schaftlichen 'Spar- und "Darliehensilmssen (Ge­
noSsenschaften mit unbeschränkter Haftung) :und 
d'eren Verbänden; 

4. zur Bereithaltung de$ Bedarfes an flüssigen 
Mitteln, höchstens jedoch, im Ausmaß. des vier­
fachen durchschnittlichen Monatsbedarfes, in 
Einlagen bei' Banken von· anerkanntem' Rufe. 
Diesen Einlagen ,sind Einlagen in laufender Rech­
nung gleichzuhalten; die von den Krankenkassen 
bei den für sie zuständigen Trägern der Ren­
tenversicheru~g gemacht werden., I 

(3) . Versicherungsträ,ger (V enbände), ~eren 
SpreIlJgel sich ülber mehr .als ein lBunde-;land er­
,streckt, halben die verfilgbaren Best~,deauf die 
einzelnen .Bundesläl1lder ~entsprechend verteilt an­
zulegen. lEine 'Von .den Vorschriften des Aibs. (2) 
abweichende Veranlagungsart kann nur für jeden 
einzelnen Fall besonders vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Einvernc~hmen mit 
dem Bundesmitiisterium für Finanzeri gestattet 
werden. 

(4) Die Erwerbung, BeLastung oder Veräuße­
'fung von Liegenscha'ften, ferner die Errichtung, 
oder Erweiterung von . Gebäuden ~t nur mit 
Genelhm~gung des Buruf.esministeriums - für 
6Ozita:le Verw,altung im· iEinvernehmen mit dem 
Bundesmini.ster.ium .für Finanzen 'Zulässrg, wenn 
hiefür ein, iBetf\:lg aufgewendet werden soll, 'der 
'fün!f vom T,ausend der Ges.amteinnahmen des 
Ve;sicherunglSträgers im letzten voran'g,egan­
genen Kalender}ahr ü'bersteigt. iDasgleiche gilt 
für den gänzlichen oder teil weisen Wieder,au,Fbau 
von durch die Kr,jeg~- oder sonstigen Ereigru;sse 
zerstörten oder beschädigten· Gelbäuden, wenn 
der hiefiiirr ,aufzuwendende Betmg die .angegebene 
Grenzeüiberste~gt. CI 

(5) Aus der' Zeit vor dem Inkraft~reten der 
Abs. (1) bis (4) stammeIlJde Vermögen'Sanlagen, 
die nach diesen Bestimmungen nicht oder nur 
mit Genehmigung zugelassen sind,' nach bis­
heriger V orschrilft aber zu,HiJssj'g waren,sind ,dem 
Bun,desministerium für s02~ale Vet'Wlaltun'g 
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binnen ,acht Wochen n,ach KundmaChung dieses" § 53. Öst,erreichische Slla;,atsbül'g;e~,die taußer- '. 
Bundesigesetzles,ZlIl mekkm. SolaJllgedie:Sl~ im ,Ein~ ha:lb des Gebietes der Republik österreid: 
vernehmeI?- mit dem Bunde~minister~um für .Fi- I ,:en;icherung~J?flichrig ,~e5ch~ftigt waren .. oder 
nanzen mcht anderes beStimmt, konnen dIese Sich ,a;,us po1i:uschen Grunden oder ,aus Glfunden 
Anlagen beibehalten werden. Verfügungen über der Ab~ammung m der Zeit vom )3. März, 
derartige Anlagen sind jedenfalls nur ,mit Ge- 1938' his 9. April 1945 mißerhalh dieses 
nehmigungdes Bundesministeriums für soziale Gehie'tJes ~ufgehalten h.qlben, .k!örinen :nach 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes- ihrer Rü~kehr ,die Knanken-, Inv,aHden-, 
ministerium fürF~nanzen, zulässig. Angest1öllten(Pensions)~ und knappschaftliche 

. Rentenv,ersicherung hei dem nach ihrem Wohn-
Ab s c h n i t t VIII. ort im Inlande zuständigen Versicherungsträger 

forts·etzen oder erneuern. Hi'ebei finden die ein­
schlägig.en gesetzlichen Bestimmungen über die 
Weine,rv.ersicherung' mit der Maßga.be Anwen­
dung, daß der ''Antmg ,auf Weitervcl'ISicherun'g 
läng6tens binnen drei Monaten nach Kund­
machunlg ·dies·es. tBundesge5et2)es oder im Falle 
der !ipäteren RückJkehr ~n .das Ge'hietder Repu­
hliik öSter~eich b~nnen ·drei Monaten nach der 
Rückkehr gestellt we.rden muß. 

Versicherungspflicht und Versicherungs ... 
. berechtigung. 

§ 52.' (1) AUe Bestimmun~~n,wonach V~r­
aussetZl.lng für die Versicherungspt1icht oder Ver­
sich'Crung&be~echtigung ist, -daß das Entgelt (der 
J.ahl'lels,at1beitsv.el'dienst) oder .das Jtahreseinkom.;. 
meneinen !bestimmt,en Höchstlbetr,ag nicht über~ 
steigt, werden ,aufg,eihoben. Die Arbeio(Dienst)­
geber hahen aUe. von ihnen !be.sch1ifttigten Per­
sonen, die hienach versicherungspflichtig we,rden 
und .nicht bereits zur Krankenversicherurug an-

, gemeldet sind, binrien. ,einem Monat nach .dem 
WiI1k;;amkeitsbeginn ,der Krankenv,ensicherung 
nach dic.em Gesetz heim zuständigen Träger der 
Kt"lankenversicherung ,anzumelden. 

(2) ·Personen, die wegen AUlflassung der Ver:" 
dicnstgrenze gem~ß Abs. (1) in der Ange­
stelltenve.rsicherung versicherlingspflichtilg wer­
den und' vof'dem Inkl.'1afttreten dieser Bestim­
mung das 50. Lebensjahr vollendet haben, wer­
den al.lf Antl.'1ag von der. Y.ersicherungspflicht in 

- der -Ang.estelltenversicherung befreit. Die Be­
fl'iettung wirkt vom Tla~e des' Inkraftttetet11JS des 
Ahs. (1), WOOJl. er, ,lälrugsnenTS J.iM.erha1b sechs Mo­
naten von di'e·s,em T3ige an gerechnet, bei der', 
für .den Antl1agsteller zuständigen Versiche-; 
rung5,ans,ttalt ein1gd,angt ist, 'bei spät,erer Antrag­
Hellung vom Beginne des Kalendermonates ,an, 
in dem der Antrag ,bei.der Versichel'ungs,ansnalt 
eingelangt ist. 

(3) Personen, d;j,e wegen Auflassung der Ver­
di'ensngrenze gemäß Abs. (1) in d~r Kranken­
versicherung'. versicherungspflichtig wer.den und 
tarn T3ige des Inkrafttretens dieser Bestimmung 
bei ,einem privaten Versicherungsträ,ger vertl'ags­
mäßig kmnkenversichertsind, können den V6!r­
sicherungsvertrag zum Ende des auf das Inkraft­
tretJender Bestimmung folg,enden Kalender­

-monates kündigen. 
(4) Die Träg1cr ,der Kr,ankenversicher.ungkön-· 

nen in Jhren 'Satzungen bestimmen, daß' für 
Versicherte, deren Entgelt einen in der Satzung 

'festzus,etzenden '\B·etl'lag überschreitet, an Stelle 
.der Sachleimmgen der Kr.arrkenpflege und der 
Kran:kenhauspflege hare LeilStungen gewährt 
werden. . Die Höhe der'. haren Leistungen ',darf 
80 . vom Hundert ;der wir!klichel1 [(,o5ten . nicht 
ülberschrei ten. 

I 

§ 54. (1) Im DienstJedCir östen;,eichischen 
Nationalhap.ik lBeschäftigte,die ,auf Grund der 
Pensionsordnungen ,der Osterreichi6chen Natio­
nalhank AnwMtschaft au.f, Ruhe- und IHinter­
bLiebenenVlersorgung (Pension) ha<hen, sind .in 
·der Unfall-, Invaliden- und Ang,este11ten{Pen-

-siöm»versicherung v.ersich,erungsfrei. nies,e Be­
diensteten '.sind auf' Grun:d ·:ihrer. iBe5,chäftigung 
bei ·der Österreichischen Nationalhank .für den 
F,aU der iKr,a,'rukheit lausschl~eßI,ich nach den Be':' 
stimmungen des Burude5,ang'e~tellten~Kr.ankenver­
s.icherungsigesetzes 1937, IB. G.,Bl. Nr. 94, :bei d·er 
tKrankenvemicherungs,alllStalt ,der' Bundesange­
stellten [-§ 5, Abs. (8)] versich'ert. 

(2) Tn ,der Zeit vom 1. Oktober 1938 his 
9. April 1945 auf Grund der ,damals geltenden 
Vorschriften v·el'lfügte Erweiterungen des Krei­
ses der yersicherien Mitglieder utidder' Ange­
hörigen der BeamtenkrankenIürsorgeanstalt (jetzt 
Krankenversicherungsamt'alt der Bundesangestell­
ten) bleiben aufrecht. 

Abschnitt IX. ;) 

lLeistungen. 

§ .55. Unvorgreiflich kiinftig,er zwischenstaat­
l~ch.er Re.geLung gelten, für die übemahme' der, 
Sozi.alversicherungsilast (Ansprüch,e und Anwart­
schaften) reidlsgesetzlicher Soz~alv,ersicherungs­
tr~g.ei" durch Hi,e Td~ger der ösnetrr,eidiisc.hen 
Sozi,alversicherung di,e B,estimmung.en der §§ 56 
his 58. 

§, 56. (1) In der Kranken-, Invaliden-, Ange­
stellten{Pensions)-und knappschaftlichen Renten­
versicherung übernehmen die österreichischen 
Versicherungsträger die Leistung~ pfli cht, wenn 
und insoweit sie 

1. lalls de~ hei Einführung' der reichs recht­
lichen Sozi,alversil;herung in .osterr.eich auf diese 

I ' 

, 

383 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)30 von 45

www.parlament.gv.at



Versicherung überg,eg,angenen österreichi~,hen 
Versicherungslast (Ansprüche und Anwartschaf­
ten) stammt oder 

2. aout emer Ptlichtv,ersich,erung nach' Ein­
, \ .führung der rreichsrechtlichen Sozialversicheru~g 

mit dem Beschäftigungsort im Gebiete ,der R:e­
publik österreich od~r 

3. auf einer .IFeiwilLigen. Versicherung nacP 
EirHührun.gder reichsrechtlich,en Sozi,alv,e~iche­
runog mit dem Wohnort in ,diesem Gebi,~t,e be­

. ruht. 

(2) In die 'österreichische Ver,sicherungslast 
sind auch in der -österreichischen Versld1erung 

,erwoI'lbene Anwartschafnen ,einzubeziehen, die 
im Zeitpunkt,e ,der Einf.ührung des R,eichsr,echtes 
bere~ts ,erloschen waren und nachher ,auf Grun,d 
von im lteichsrechr,e verfügten Erleichter,ungen 
der Anw.artschalftsw,ahrunog wi,eder au.fgelebt 
sind. 

(3) Die österI'eichischen Versicherungsträger 
übernehmen ferner jn del1 im Abs. (1) bezeich­
neten Versich,erung,en ,die Le~tunogspflicht, wenn 
und insoweit sie auf Beitrags- und Ers,atzzeiten 
beruht, die in der Zeit vom 13. März 1938 bis 
9. April 1945 außerhalbdes Gebiet,es der Re­
publik österreich nach den ,daI1\als geltenden 
Vorschriften erworben worden ~ind, voraus" 
gesetzt, daß 
- a) der Versichene unmittelbar vor dem 

13. Mäl'z 1938 Scinle!I1 ordeil1didlie11 Wohnsitz 
äm Gebiete ,der RepuMik aS~Ntelich gehabt 
hat und 

,b) der Versicherte- - bei seinem Tode auch 
dessen; anspruchsboJ:iechtigtc Hintel"lblieibe­
nen - zu ·denPersonen gehöI'en, die ge­
mäß §§ 1, 2 oder 2 ades ,Staatsbürger­
schafts-Oberleitungsgesetzes Vl)m 10. Juli 
1945, St. G. BI. Nr. 59, in der Fassung der 
Bundesgesetze . vom 18. Jänner 1946, 
B. G.BI. Nr. 51 und 52, ,die öster.reidli­
sche Staatsbül1ger.schaift !bes,itzen. 

, 
§ 57. (1) In del'1 Unfall versicherung übernehmen 

die C>sterreich.ischen Versieherun~träg,er die Ent­
schädigungspflicht für Unfälle, die .sich in einer 
Beschäftigung miul,em Ort im Gebiet,e der R~­
publik österI'eich el"e~gnet haben. 

(2) Die ,öst,erl1eichischen VerSlicherungsträg,er 
übernehmen ferner in der Uni,allversicherung 
die Entschädigungspflicht aus Unfällen, die sich 
ind,er Zeit vom 13. März 1938 b~ ,,~. April 
1945 außerhalob des Gebietes der ltepublik 
ös~erreich ,ereignet lha:ben, w.enn .die persön­
lichen Vor,aussetzung,en d,es § 56, Abs. '(3), ge­
gelben sind. 

§ 58. Die nicht nrach § 56, Aoo. (3), oder 
§ 57, A'hs. (2), begül}stigten Pe~onen haben 
beim z'uständigenösterreichisch;en V.ersiCherung5-
träg.er den Antraog auf Feststellung ihrer von 
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diesem Vte,rsicherungsträger zu übernehmenden, 
aus der Zeit zwischen dem 13. März 1938 und 
dem 9. April 1945 stammenden Ansprüche oder 
Anwartschaften aus der Unfall-, ,Invaliden-, 
Angestellten(P,ensiom)- und' knappsch'alftlichen 
Rentenversicherung ,bei sonst~gem 'V,erluste die­
ser Recht,e 'binnen sechs Monaten nach Kund­
machung dieses Bundesgesetzes zu stellen, . we'nn 
der Versicherunrgsträgerdiese Feststelllfng nicht 
von Amts weogen vornimmt: Diese Frist verlängert 
seich um Zeiträume, währ,enddel1er der An­
tt'lagstdler- nach~eislich ohne eig,enes Verschul­
den verhindert war, den Antrag zu stellen. 
über die Feststellung hat der Versicherungs­
träger. dn,en 'mit ltechnsmittelbelehrung ver­
s,ehenen B.esch·eid zu erlassen. Di,eser koann, wenn 
es sich, Jm FeststdIung eines Anspruches han-' 
ddt, mit dem im Leistungsstreitverf,ahren, wenn 
es. sich aber um die F~tstellung einer Anwart­
schaft handelt, mit dem im Verw,altungsver~ 
fahren vorg,esehenen Rechtsmittelan.gefocht,en 
werden. Das RechtsmittoeI :hat keine aufschie­
bende Wirkung. Die Entscheidung ist end­
gültig. Bis zur I'echtskräftigen Feststellung hat 
,der V ersi'cherungsträg,er Vo~chüsse bis zur vor­
aussichtliche~ Höhe 'Her Leistungspflicht zu ge­
währ,en. 

§ 59. Für ,die übernahme der Leistungen der 
bisherigen B,eamtenkmn'kenf.ürsorgeanstah der 
Alpen- und Donrau-lReichsg,aue durch. die Kt'lan­
ken!ver.sich'erun~s,anst!alt der lBundesangestdlten 
gilt§ 56 entsprechend. . 

§ 60. Für' die übernahme der Ansprüche, und 
Anwartsch,aften ,aus der Ruhestands- und Hiriter­
blidbenenv>eTsorgun.gder Notarkasse in Mün­
ehen durch die Versich,er.ungsanstalt_ des öster­
reichlismen No.tariates JgleIten d'ie§§ 55, 56, 
Albs. (1 ),uIlid (3), und 58 entsprechend mit 
folgender Maßgabe: . 

1. Unt-er östert'leichischer Versicherungslast im 
Sinne tltes § ,~6, A'bs. (1), s~nddie. Ansprüch~ 
und Anw,a.rtscha'ften zu v,erstehen, die die 
Notarkasse in München nach dem Stande vom 
30. Juni 1939 aus der ooterreichischenNotar-
versicherung übernommen hat. ' 

• f) 

2. Von der Notarkasse inder Zeit vom 1. Juli 
1939 büs 9. Apr:il 1945 zuerk,annt,e Leistungen sind 
von ,dem der KundmacQuIlig dieses Bundesgesetzes 
tweitfolgenden Monats:ersten an nach den Be­
stimmungen des Notarversicherungsgesetzes 1938 

. über die Pensionsversicherung neu' zu bemessen. 
Hiebei gelten die bei der Notarkasse ~n der Zeit 
vom 1. Juli 1939 his 9. April 1945 erworbenen 
Dienstzeiten (auch . die ,Z<;iten eines Probe~ 
und Anwärterdienstes) als anrechenbare Bei­
tragsz,eiten. Soweit, für die Bemessung ,der 
leistungen die Monats.einkommen zugrunde zu, 
legen sind, von denen der v,eränderlich·e Bei­
tNg, gemäß § 36, Albs. 0(2), I des Notarversiche-
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rungsgesetzes 1938 zu bemessen g.ewesen wäre, 
tritt an deren Stelle .der .auf den Monat ent­
fallende Teil der J.ahr,eseinkünfte, von denen 
indem betreffenden Jahre der ver~nderliche 
Teil der A'bgahe ':liur Notarkasse bemessen wor-
den ist. ' 

3. 'Anwartschalft,en der Ruhes~ands- und 
Hinterbliebenenversorgungder Not,arkasse wer­
den p.eiEintritt des, Versicherungstf,aHes in der 
Leistung nach den Bestimmung,en des, Notar­
versicherungsgcsetzes 1938 üJber die Pensiqns­
versl1cherung berücksichtigt. Ziffer 2, Satz 2 

. und 3, sind entspr~ch.end anzuwenden. 

§ 61. (1) Der 'Anspruch ,auf Leistungen aus 
den V,ensicherunogen, für die die Vorschriften 
dieses Bundesg·esetzes g,elten, ruht, .sowe,it nicht in 
zwischenstaatlich·en 'Übereinkommen anderes be-' 
stimmt ist, solange sich der Anspruchsberech­
tigte im Ausland aufhält. Dies gilt .1ilht für an-

,spruchsberechtigte österreichisch.e Süaat!lbürger, 
die sich mit Zustimmung des Versicherungs­
träg·ers im AusLand aufhalten~ 

(2) Hat .der österreichische Staatsbürger, dessen 
Anspruch nach Albs. (1) ruht, im lnl.and Ange­
hörige, denen in der Kra.tlkeIDir.ersicherung F,ami­
l.ie,nhiHe zusteht, so ist diese Zu gewähren. 

(3) Hat der österreichische Sbaatsbürger, <loe,s­
sen Anspruch .auf Rente nach Albs. (1) ruht, im 
In'lan.d Ang.ehödg.e, rrür die aus der Kranken­
versimerung Familienhilfe zu g.ewähren wäre, 
so g.ebührt ·diesen .eine 'Un;t.erstützung in der 
Höhe der hatben ruhenden ·Rente. 

'(4) Di'O §§ 216, AIh<i. (1), Z. 2, 615, Abs. (1), 
Z; 2 und 3, 1281 und 1282, Z. 1, der Reims­
versicherungsordnung we'rden außer Kraft ge­
setzt. 

§ 62. Das Bun.desministenum für soziale Ver­
waltung wird ermächtigt, im Einverqehmen mit 
. den beteiligten Bund,esminist·erien ;die Aus­
zahlun1g .der iRentenleistungen 'der Sozia'lver­
simer.ung .durch Vet:o~dnung neu zu reg.eln. 

§ 63. Im Deutsch~n Wehrrecht begründete, 
nachdem Befreiungstag (§§ 1 und 13 Befl"eiungs­
amnestiege3etz, iBo G. Bi. Nr. 8?/19;46) liegende 
Dienstzeiten österretichilScher Sta;ttsbül1ger, ins­
be60ndere Zeiten der iKriegsg.enange!,\schaft 
oder der Heimkehr aus ~hr, sind. m sozi,al­
versicherungsrechtlicherr- . iHiru.icht 'geleistet~, 
Wehr,dienste gleichzustellen. AllS Zeiten ·der 

'Heimkehr sind .die Zeiten zu berücksichtigen, 
d~e ·der EinJberufene hei (ßerücks~cht;'gung aller 
Zwischenf:vlle Ibenötigte, um an eeinen 'letzten 
Wohnort vor der Einberufung zuriickzu'kehren. 

§ 64. (1) Die Einzelabl'echnung der gegen­
seltrgen Ersatzansprüche I der ' . Träger der 
Kmnkenversichel'\ung und der t,räg.er der Un-

fallversicherung aus Aufwendungen für Krank­
heiten, die die FoLg.e ,eines vom Träger der Un­
fallversicherung' zu entschädigenden Unfalls 
sind, unoe.riblejlbt. Dies·e gegenseitigen' Ersatz­
ansprüch.e w.er·den durch viertdjährlich von den 
Trä.gem der UnfaHversicherungQU. die Träger 
'der Krnnk,eny,ersicher,l,m:g ,zu leistende Bausch­
beträge ahgegolt,en. Die Höhe der Bauschbeträg.e ' 
setzt das Bundesministerium für sozi,ale V'eif­
waltung nach Anh:örung des Hauptverbandes 
der Sozialv.ersichel'\ungsträger f.est. 

(2) Die ,auf Grund des Erla65eS über die Ver­
einf.achung der Verwaltung vom 28. August 

, 1939, Deutsches R. -Q. Bi. I S. 1535, vom Reichs­
arhe,itsmi,nister getroffenen Anordnungen über 
die Abgrenzung ,zwi5chen den Aufgaben der 
Kranken- und Rentenversicherung wel"den auf-
gehoben. . 

, § 65. (1) Die rei<hsrechtüchen Vorschriften über 
dieArzneikosteng.e,bü~r (§§ 182 a und 182 b der 
ReiChsversicher,ungsordnurug) und über die 
Krankenscheingebühr (§§ ,187 Ib und 187 c, 
Abs. (2), .,der Reichsversicherungsordnung], fer­
ner der ErI.aß des IReichs,aJ,;beitsminis~ers vom 
16:, Februar 1943, Nr. 11 a. 1983/1943, AN. f. \ 
RV. S. 11175/1943, werden .außer Kraft geretzt. 

(2) Die mit, 31. Dezember 1944 festgesetzte 
Frist für die von .den, aHg,emeinen Vorschriften 
abweichende R,egelung der Leistungen und Bei­
träge durch die Träg,er ,der iKnaniken.versicherung 
-in der I Lan,d- und Forstwirtschaft wird bis a,uf, 
weiteres verlängert. 

(3) Die ·reichsrechdichen Vorschrilften, wonach 
Lehrlingen und Anlernlingen, die währende.iner 
Kranlk!heit Anspruch au.f Weiterzihlung detr Er­
ziehungsbeihilfe halben, ikein Knankengeld zuge~ 
w~hren dst, wel"den außer Kmft" gesetzt. Di.e 
Erziehungsbeihilf.e" auf d'i,e der Lehrling oder 
Anlernling wä.hrend einer' Krankheit AnlSpruch 
hat, ist sozialversi.cherungsl'echtlich dem AtrIbeits-/ 
entg,ek gleichzulbehandeln . 

(4) IDie t.räg,er.der Kl1ankenversichet::ung kön­
nen' einen Unterstützungsfon.d.s anlegen. Ihf\l 
können Ibis zu ,25 vom 'Hund·ert ,des im ahge­
Laufenen Geschäftsj,aJhtr er:tielten Geharungsü'ber­
schus5·es, h'öchstens jedoch '1 vom Hundert der 
Beitl'lagseinn.ahmen üh:erwie~en werden.' AUIS dem 
Untersnützungsfonds können vom Vorsband des 
Kl'Ian'kenv.ersicherungsträgetrs. in 'besonders .be-, 
rücks:ichtigun~würdigen FäHen ,über das IAus­
maß der Regelle.i6tungen hinaus Unterstützungen 
an erkr.ankte Verr-sicherte und deren Arigehör~ge 
sowie an 'ehe~,a1ige Versicherte, deren An,spruch 
,auf ':Kl'Iankengeld we.gen Ahlaufesder Unter­
stützung&dauer . erlolSchen ist, im ,Anschluß an 
oos Erlöschen der Unterstützungs dauer beim 
Fortbestehen .der durch 'Krankheit verumachten 
Arbe:itlSun.fähigke~~ g.ewährt werden. I 

§ 66. Di~ f{ir Soldaten .und Auslandsdeutsche, 
im § 17 des 'Gesetzes über weitere Maßnahmen 
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in der Reichsversicherung' aus Anl~ß des Krieges 
vom 15. Jänner 1941, Deutsches R. G. BI. I S. 34, 
vorgeseheneh Begünstigungen hinsichtlich der 
I;:rfüllung der Wartezeit werden aufgehoben. 
Leistungen, die bis zum Tage der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes ber,eim unter ,Bedach,tnahme 
auf diese Begünstigungen 'zuerk411nt worden sind, 
bleiben jedoch hievon unberührt. 

§ 67. (1) Kann wegen des Verlustes ,der Un­
terlagen (Quittungskarten, 'Versicherungskarten, 
Aufrechnungsbescheinigungen und anderer gleidl­
'wertigbeweiskräftiger Beleg-e) der Nachweis der 
in der Zeit vom 1. Jänner 1939 bis 31. Dezem­
ber 1945 entrichteten Beiträge zur Invalidenver­
sicherung für den ganzen Zeitraum oder \ flir 
einen Teil dieses Zeitraumes nicht mehr er­
bracht werden, so gelten für die Berechnung der 
St,eigerungsbeträge der Invalidenrente und der 
,verheirateten weiblichen Versicherten gebüh,ren­
den Beitragserstattung in der Invalidenversiche­
rung -die folgenden Bestimmungen ,der Abs. (2) 
bis (6). 

(2) Als Steigerungsbetrag der Invalidenrente 
für die Zeit vom 1. Jänner 1939 bi;s 31. iDezem­
ber 1945 wird gewährt: 

a) bei männlichen V,ersicherten 

der Geburtsjahrgänge 
1883 und früher '168 S jähdich', 

1884 bis 1888 156"" 

1889 " 1893 144"" 

132 " " 
120 " " 
lOS" " 
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richteten Beiträge ein Bauschbetrag in der zwei­
ciruhalbfachen Höhe des nach lAbs. (2) be­
mess,enen Steigerungs betrages gewährt. 

(6) Soweit Renten (Beitral;serstattungen) vor 
KundmaChung dieses Bunde'sgesetzes nach den ver­
einf,achten iBemes&ungsregeln der Ahs.(2) his (5) 
tatsächlich bereits festgestellt worden sind, hat 
es hiebei zu verbldben., 

§ 68. Die SatzJUDig der Ver~cher.ung.sanstalt 
der östel1reti~d1en IBisenlba:hnen ,bnlll die dem 
Verletztlen gebühl'ende iR~te um ,dJiJe. Hälfte, 
d~e Hiri1rerhlÜJebe:nerul'entle!n lUIll ,zwei Dr~ttel 
erhöhen, wenn -den1 An:spnuchsbereehtJi~tJen nehcen < 
der Ren'tje ,aus der UntiaHv,ers]clwrulllg eilll ge­
setzlich .begründeoorScha,eJ,MersatzaJn1ilpruch naeh 
den @e&etZ:hlch~:n J3,ootimmun~üb.er ,die erhöh.te 
Haftpflicht ,der Eiseniba:h:neri bei Di,en:st- und 
Arbe~tlSu'l1JfäJIr1en ~e:gen {'in !dem öfftooclidl,en Ver­
kehr ,ooenendes Ewe:nhahruUlllbemehmen 'zustünde; 
im Ftalle einer ,solchen Erhöhung ellofällt der 
Schadenersatz.ansprum geg,en ,das Unternehmen. 

, 
A h s 'c h n i t t X. 

Beziehungen der Sozial versicherungsträger und 
ihrer Verbände zu den Ärzten, Zahnärzten, 
Dentisten, Hebammen, ,Apothekern und anderen 

Erfüllungsgehilfen. 
, '. 

§ 69. (1) Die Beziehung,en der Sozialversime­
rungsträger zu den freiberuflich tätigen Ärzten, 
Zahnärzt,en, Dentisten, Hebammen, Apothekern 
und iall1deren Erfüllu:n.gSIgIMi,Lfen werdelll, soweit 
die V,ersimel1Ungsträlg-er meht hiefür e1lgene Bin· 
richrun~en berdt~l1t habell1, ,durch pnilV10ltoocht­

,liche Verträge nach Maßg,abe ,der -folßenden Be-

1894 ,,' 1898 

1899 " 1903 

190'4 " 1908 
1909 " 1913 96 " " 
1914 und später 84"" 

_ stimmung,en g-ere:ge1t. Die Verträg,e hedürfen zu 
ihrer' R,edlugültigkeh der schriftlichen Form der 

b) bei weiblichen Versicherten zwei Drittel 
des für einen männlichen Versich'er:ten des glei­
chen .Gelbulrts~,ahrg=lges geltenden iBetra,ges. 

(3) Liegt derer~te Eintritt in die -Versicherung 
nach dem 31. Dezemibe-r 1938 oder ist ·der Ver­
sicherungsf,all vor dem 1. Jäl1ner 1946 eing,etre­
ten, verring-ert sich der nach obiger Aufstellung 
zustehende Betrag um ~o viele Dreihundertf~nf­
undsechzigstel, als volle Kalenderwochen in die 
Zeit vom 1. Jänner 1939 bis zum ,ersten Ver­
sicherungseintritt, beziehungsweise vom Eintritt 
des Versich-erungsfalles his zum 31. Dezember 
1945 fallen. 

(4h Die reichsrechtlichen Vorschriften über die 
Gewährung von Steiger-ungs:beträgen ,für IKJniegS-. 
dienstzeiten aus dem ersten Wd~krieg und über 
die ,IBer:ücksichügung österreichischer Vordienst-

'zeiten werden durch .d;ie.s-e Regelung nicht be­
rührt. 

(5) Bei der Beitragserstattung nach §1309 a 
der ReichsversicherungsO.rdnung wird zur Ab­
geltung der für die Jahre 1939 bis 1945 ent-

Ahfu:ssung. " 

(2) Durm die Verträge ist eine ausreim-ehde 
Versor,gung der Versimerten und ihl'er-Bamilien­
ang-e:höritgen mit den gesetzlich' und s,atZtungs­
mäßig vorgesehenen s,~mle~tlingen sicherzu-
stellen. 0 

(3) Vor·der Neuenjchtung ,e~gener Einrich­
tungen der Vers,icherungtSträger zur Betreuung 
dClr Versicherten und ihrer iFamilienang.ehörig-en' 
ist' der ö,rt1ich zuständigenöffentlim-rechtlichen 
Interessenve,rtretung der i}.rzt,e iGelegenheit zur 
StdlUllgnahme zu g,ehfn. ' 

(4) Die Ab;. (1) und (2) gelten ,'entsprechend I, 

für die :&egelung d~r 'Bezi.ehungen der Sozi,al­
v,ersicherungsträger zu Krankenhäusern. 

\ , 

§ 70. (1) Für die Gewährung der', ärztlimen, 
zahnärztlichen u·nd zahntemnismen Behandlung 
haben ,die Träger J,der Krankenversiche.rung 
durm AJbsmluß von Ges,amtverträgen mit, den, 
für ihren Sprengel in tBetnacht kommenden 
öffentLim-remtli'men Int-eressenvertretungen der 
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Ärzte, Zahnärzte und [)entisten vorzusorgen. Inhalt des Ges.affitvertmges mit der Gült,j,g,keits-
Diese Verträge haben insbesondere zu regeln: dauer .für läng6tens ,drei 'Iv.'(onat,e. 

a) die Festsetzung der Zahl der zur Behand- § 72. Rechtsmittel gegenEntiScheidungen,rue 
lung beruf.enen Personen, und zwar bei von einer im Gesamtvertrage vorgesehenen 
den zur Pt1a:xllsaU!Sübung 10. ösnerreich be- Schiedsstelle [§ 70, Ahs.' (1), Punikt Ig)] oder, von 

\ redl1mgren Krzrtjen,Zahn~tJen ull'd Den· einer iEirugungskorn:miss~ort gdällt' wOl'den lSind, 
tisten unterteilt nach örtlichen,'~prengeln, ~ind nicht zul~. ' 
die ,del1~rt fest:lJUsetzensind, daß unter Be- . . .. 
rücksichtigung ,der ,örtJichen und Verkehrs- . ,§ 73. (1) Dle K~ankenver5l~e~nglStratger ~ihen 
verhältnisse ,die Möglichkeit der Inan-' ~le I11Jausprudma!hme. der arz~lich~, zahnarzt­
spruchnahme der ,Behandlung, 'gesichert hchen und. z'<lhntedmischen HIlfe, '1U der. Kran­
ist; in der Regd soll die Ausw,ahl zwischen ~enor;dnung ,-unter Sedachtnahme lauf d~e V.er­
mindest,ens 'zwei zur Behandlung -ber~e- embarunge~ l~Gesam~vertrag z'u reg~ln. 
nen P,ersonen ,freig,est-ellt ,sein; (2) W,ar m emem drmgenden Fall eIn zur Be-

h), die Ausw,ahl der zur Behandlung be- handlung des Anspruchs~re~tigten he~ut,ener 
ruf,ene.n ~ersonen, Abschluß und Lösung A~zt, Zahnarzt. ode~ DentIst nl~~ rechtzemg .er­
d,e= mIt dIesen zu treffenden Abmachung,en reichbar u~d! 115~ nrch,t~.chon In ,dem Gesarr:t-
(Emzelverträ·g'e); . vertrog 'bur ,dIe Vergutung der ~lem An-

e) Rechoo und Pflichten der zur Behandlung spruchsh:rechtigten ,für die and~rweitig beschaffte 
, iberufenen 'Personen, inlSbesond,ere auch ihr notwend~g,e erste Krankenhüfe ,erwachsenefl 
,~nspruch auf Vergütung der. Behandlung; Kost,en .. vorgelSongr; so hat der .Kl1an~enversi~e-

d) dle Vorsorge 'Zur SichersteHung ,einer wirt- rungstragerdem Anspruchsberecht'lgten diese 
sch,aftlichen Behandlung und Verschreitb- Kost,en, soweit sie angemessen sind, zu ersetzen. 
wdse; , Für das Ausmaß der Vergütung, können durch 

e) ,die Ausstellung von Bescheinigung,en der die Satzung Höchstsätze bestimmt wer,den. 
, A,rheitsunfähigkeit;. § 74. Die Träger der Krankenv,e11lSicherung 

f) tilie. Zusammenarhmt der zur P!faxisalUiS' können auch mit Organisationen der Hebammen 
ühung ~n österlreich ,betrechtigkln Krzne, Apotheker und anderen Erlfüllun~:gehilfen de; 
Zahnärzte 'und Dentisten mit dem beim Kmnkenversicherung ,Ge,samtvert;äg,e ahschlie­
Kmnkenversich:e:rungstd~ger eingerichteten ßen. Der 'Gesamtvertrag ist den Einzelv,ertr~gen 
ch;f- und kontroll(IVert-nauens)ärztlichen mit ~en der betreffi;lnden Berufsorg,anisation .an­
~lenst; , gehörigen Erfüllungsgehilfen zugrunde zu legen. 

'g) <he AUlStragung von lEnze1streit~g'keiten 
aus dem VertragsverlhältniiS zwischen dem 
Träger der rKmnlkenvernicheruu'g uD'cl ,dem 
iBeh.andler;' I 

h) die Verlautbarung des Gesamtvertrages. 

(2) Den Einzelverträgen [Abs. (1), Punk~h)J 
ist der Gesamtvertrag zugrunde zu legen. Verein­
barungen in Einzelverträ~en, die gegen die Be­

, stimmung,en des nach dem Niederlassungsort des 
,Arztes, Zahnarztes oder iDentisten iti. Betrncht 
komm,enden Gesamtv,ertr,ages verstoßen, sind 

, reChtsunwll"ks,;tm. ' , 

§ .71. Streit~gkcit'en zwischen ,den Krnrukenver­
sicherungsträgem. und den öffentlich-rechtlichen' 
Interess,envertretun:gen ,der Ärzte, Zahnärzte und 
Dentisten aus den ,Ges,amoverträg,en' sind durch 
Einiogungskomm~ssion,en zu entsche~den, die aus 
'der gleichen Zahl von Vertretern ,der bei,den 
Str,eitte1le zu;s,ammenzu'setu'n sind. Als Vor­
sitzender der Einigungskommission .ist vom 
Prä.s1denten des Obersten' Gerichtshof.es ein 
Richt;C!l". zu' bestellen. Die Komrnitssion ent­
!Scheidet ,auch bei Streit über den A'bschluß 
oder die .Nbänlderung eines GeISamtvertrages. 
EndLich bestimmt die Einligungskommission, 
wenn sechs Wochen vor Abl.au\f der Gülti,g­
k:einsdauer einet; Ges.amtvertl"ages' ("jfi neuer Ge­
!)am~vertmg ,plicht zust,ande gekommen ist, den 

§ 75. (1) Der HauptveIiband .,kann mit Wirk­
samlreit für das ganze Gebiet der .Republik 
österreich' oder Teile Idessel'ben Vertr~ge mit 
den zuständ1gen OI"glanis,ationen der Arzte, Zahn­
ärzte, Dentriste'n, Hebammen; Krankeooäuser,' 
A pothdken und anderen Erfüllungs!gehilfen .der 
Sozialversicherurig zur Sicher~tellung der Ver-, 
sicherungsJeistungen abschließen; für den Gel­
-tungsbereich eines solchen Vertrages sind, Sonder­
vereinbarungen . der Versicherungsträger (des 
Verbandes der· Meisterkrankenkassen) nur ,im 
Rahmen des vom Hauptverbande abgeschlo.ss~nen 
Vertra.ges zulässig. Kommt ,ein solcher Vertrag 
mit den Organisationen der Ärzte· zustande, so 
kann der H1.uptverbarid hindende Richtlinien 
für die Einrichtung una Durchführung des 
kontroll(vertrauens)ärztlichen Dienstes erlassen. 

(2) Die' Träger .der \Kmrikenversicherung 'kön­
nen den ArDsch.1uß von GClSamtv,erträgen im 
Sinne deß § 70: Albs. 1(1), dem Hauptvetband 
üibertl1agen. In dcielSem !RaUe gelten di.e Vor­
schriften der §§ 71 Ibis 73eptsprechend für die . 
vom Hauptverhand ,aJb,gesch:loosenen Ges,amt-. . ,"" \ , 
verträge. 

(3) 'lür ,den B,erdch ',der Mdsterkroah,kenver-
5iicherung 'kannaJllm der Verband ·dJer Me'ister­

.'krankenka:ssen Verttägje <in sinmgemäßer Anw;en· 
dJulng rder Viorschri,fltlettl des Albs. (1) lS:chließen. 
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§ 76. (1) Die vertLl'lagsmäßigen Bestimmungen 
über die' B,ezi'ehungen der 50zi,alversicherungs­
tr1iger zu den im§ 69, Albs. (J), genanmen Br­
füllungsgerulfen nach dem Stand ttn Zeitpunkte 
der Kundmachullig dieses' Bundesgesetzes sind 
bei sonstigem Verlust' :ihrer iltecht5giilcigkeit 
längstens 'bis zum A'b},aufe von' drei Moriaten 
nach der Bildung des Vorstande's ,an die Best,im­
mungen :dieses reunde~g'=~ze.s ,anz'upaJSsen, 5of.e.rn 
hicht innerho<lll'b der ,!bezeichneten frist ein neuer 
VertIrag zU5tande kommt. 

(2) Mit demWirik&amwerden der .angepaßten 
Verträge, bezj,ehungsw~is,e der neuen Gesamt­
verträge, spätestens mit dem Ablaufe von drei 
Monaten nach ,derIBildung des VOLl'IStandes .detS 
in Bet1'1achi kommen,den Versicherurugsträgers 
treten für den Wlirkungsbere:ich dü,ese.s Versiche­
ll1ungsträ:gers ,alle his ,dahin geltenden gesetzlichen 
und v;ertragsmäßi,gen Vonschriften über die Re­
gelung der Beziehungen der ISoz~alve11iicherung",­
träger und ihrer Verbände zu den ErfüHungs­
gehilfen der Sozd,alversicherung ,auße.r Kraft. 

§ 77. . Auf ,diie iBeham,dlung (ZUiLasSlU!I1g ZlUf­
AUJsülmng hehalllooll1Jder Tät~gkcit) von .iX.rzten, 
Z3Ihniirzten und DIeIU'tll9oen, ,d:i,e WClßleiIl ihrer 

.Ra!S1Senzugehöl1igkdt oder pol'ioiJscheiIl !Eilllstellung 
aus, der, KaJssenpm~is' alUsß1t~chiedCiI1 wOl1dJen sind, 
Und auf das .Erlöschen der Zuhs/iungen von 
Nationalsozd,all:isten U!11Jd A·m;llälll,dem 'Slimd die 
di.eslbezÜIg.lichetn .aLL~eme~ll!CiI1 Vor,schrUifoon für 
Angehörige solcher ,lBeruf;e anzuwenden. 

'Abschnitt XI. 

Aufbringung der Mittel. 

§ 78. (1) Die Mittel ·für die allgemeinelUnfall­
versicherung werden, unbeschadet der Bestiin~ 
mungen des § 80, durch Beiträge nach Maßgabe 
der,fo1'gell'den Bestimmimgender Albs. (2) hl~s 
(6) aufgebracht. 

(2) Beiträg,e' sind zu entrichten:. 
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versicherten Unternehmer und im Unter~' 
nehinen tätigen Ehegatten, und zwar von 
den unter Punkt ,b und c genannt,en Ver­
sicherten selbst. 

(3) Für alle übrigen der allgemeinen Unfallver­
sicherung unterlieg,enden Personen bestimmt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung riach 
Anhörung der Anstalt, inwi,eweit und von wem 
Beiträge zu entrichten sind. 

(4) 'Der Beitrag beträgt für ,die im Abs. (2), 
lit. a, angeführ'ten' nach der Art iihrerBeschäf­
tigung der In validenversicherung zugehörigen 
Personen .für das Jahr 1945 2'5, für die spätere 
Zeit 2'0 vom Hundert, ,für ,die dort ange'mrten 
nach der Art ilirerBeschäftigu'llg dei' Angestel1~ 
tenversicherung .zugehörigen P.ersonoo 0'5 vom' 
Hundert des Grundlohnes der Krankenversiche­
rung, wenn .aber der Urifallversicherte nur inva­
liden- oder angestellten{p<;nSlilOns)-, betzieliung."': 
w,eise knappschaftIich rentenversj,chert: ist, des 
B,etJra;ges" 'V0ill dIem d1ie S:eti:träge 'zur Inva.1i'den-, 
beziehu,ngsweise AngesteUoen(Pensions),.. oder 
,knappschafdichen Rentenversicherung entriilitet 
werden. Für aII.eÜlbrigen Versl1cherten wird der 
Beitrag inder Satzung der Anstalt festgesetzt.' 

(5) Für die Einziehung und Abfuhr der Unfall~ 
versicherungsbeiträge für die im Abs.' (2), lit. a)', 
angeführten Personen durch die Krankenkassen 
an den Träger .der Unf,allversicherung gelten die 
Vorschriften üher die Einziehung und Abfuhr 
der Beiträge Zur Invalidenv,ersicherung ,entspre-, 
chend. Die Einziehung der Beiträge für die übri­
gen VersiCherten wird in der Satzung geregelt. 

(6) Die bisherigen reichsrechtlichen Vorschriften 
über die Bildung der Gefahrklass.en und die Auf- ." 
bringung der Mittel in der allgemeinen Unfall~ 
versicherung, insbesondere die §§ 706 bis 716 
und ~:lie §§ 731 bis 782 der Reichsversich,erungs­
ordnung werden außer Kraft gc;setzt. Auf Grun,d 
der bisherigen Vorschriften für die Zeit nach 
Inkrafttreten vorstehender Bestimmungen ent­
richtete Unfallversicherungsbeiträge sind auf' die· 
nach diesen Bestimmungen zu entrichtenden Bei-. 
träge alJ,zurechnen. '. a) .für die auf Grund eines Arbeits-, Dienst­

oder Lehrverhältnisses' Beschäftigten, die 
auch kranken- oder Invalideri~, angestell-§ 79. Die Mitt.e1 für die landwirtschaftlich·e 
ten{pensions)- oder knappschaftlich renten- Unfallversicherung werden in der gleichen Weis,e, 
v,ersicherungspflichtigsind, und zwar voh wie bisher, aufgebracht; die Beiträge belasten~' 
den Arbeit(Dienst)g,ebern ,gleiChzeitig mit zur Gänze den Arbeit(Dienst)geber. 1)as Aus .. !: 
den Beiträgen Zu diesen Versicherungen; maß der Beiträge kann in der Satzung der An­

stalt neu ,f.estg,esetzt we'rden. Für Betriebe öffent-
b) für die

CJ 

im Gesundheits- und Veterinär-lich_rechtlicher K:örperschaften, ,die der Grun,d-'. 
wesen sowie in der Wohlfahrtspflege Täti~ steuerpflicht nicht unterliegen, sind die !Beiträge ' 
gen un.d für P.ersonen, die zUr Schaustellung zur landwirtschalfil:ichen UnfaHve'rsicherung in 
oder Vorführung artistischer oder künstle- der gleich,en Weise wi~ für grundsteuerpflichtig~ 

. rischer Leistungen vertraglich verpflichtet Betriebe zu hemess,enund einzuZiehen. Zu diesem' 
.;ind, Jür alle diese Personen, soweit sie Zweckeihat das Bun-desminist,erium für Finanzen '. 

, nicht auf. Grurid eines Arbeits-, Dienst- im Einvernehmen mit ,den Bundesministerien 
oder Lehrv,erhältnisses beschäftigt ,ind; \ für soziale Verw,altung und .für Lall'd- und Forst~ , 

c) für die durch Satzung in die Versiche- wirtschaft lliach Anhörung . des zuständig,en Ver­
rimgspflicht einbezogenen oder freiwillig, sicherungsträgers die Beitragsgrundlage lliach 

, ' ' 

" 
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1y,1aßg,a:be der für die FestsbeUung des Steuermeß­
b,etrages der Grundst,euer geltenden Vorschriften' 
zu bestimmen. Auf Versicherte in wnsdgt'n 
B~etrieben, für die die Grundsteuer (der, Steuer­
meßbetrag der ,Grundsteuer) keine geeignete Bei­
tragsgrundlage bildet, sind bezüglich der Höhe, 
Einziehung und Abfuhr 'der Beiträge zur land­
wirtschaftlichen Unfallversicherung die Bestim­
mungen des § 78, Abs. (4) :bis {6) entlSprechend 
imzuwenden. ' 

\ 

, § 80. Die Mutoe:l für die Unf.a,LIVIersicher,ung 
der ,bei ,der VCIl"sichetunglsal15talt der österret. 
~'e.n iEisenbahonen VenstiJchertm wel"lcLoo oorch 
Belträig,e ,aufgebracht,die ,dre EiJsClIlhahnunter. 
nehmW1lglen Inach Maßg,a;be des von den V,er­
sichertlel1 für Iilhre Täri,gkeilt im Unrerrueihmen be­
zogenen ArlbeitsverdLoostJes ZIU lmen haben; 
hiebei lSind doi,e Vorschriften des § 16, Abs (3), 
des Unf,aUver1Sicherurugs,g>e!SietJZ!eJs 1929, B. G. BI. 
Nr. 150, ,sinngemäß ,anzuWJenden. 

§ 81. (1) Die im. § 1386 der iReichsversicherungs­
ordnung vorgesehene Vert-eiIung der Gemeinlast 
in der Invalidenversicherung auf die einzelnen 
Versicherungs,träger ,entfällt. 

, '(2) Zuständi'g für die Fesi:stellung und Erbrin­
gung der Leistu~gen in der InvaEdenversich.erung 
ist der Versicherungsträger, an dep zuletzt iBei­
träge en.trichtet worden' sind. Sind zuletzt Bei­
träge an mehrere Versicherungsträger entrichtet 
worden, so 'ist der Versicherungsträger zuständig, 
bei ,dem zuerst ,die Leistun,g beantragt worden 
ist. Für die Zuständi!\,keit ist die Wirksamkeit 
der Beiträge uner1heblich. Die Versicherungsträger 
können mit Zustimmung des B.undesministeriums 
für soziale Verwaltung vereinibaren, daß der zu­
ständige Versicherungsträger die Sache an einen 
anderen albgibt. EineV,ertei'lung der Versiche-
rungsleistungen nat n~cht stattzufinden. ' 

'§ 82. (1) Soweit die Vorschriften über die Ver­
einfachung des Ldhna:bzuges hinsichtlich der Bei­
'träge in der Sozialversicherung auf Versicherte 
nicht anzuwenden sind, sind die Beiträge zur 
I'nvaliden- und Angestelltenversicherung mit 
einem vom zuständigen Träger der Versicherung 
f.estzusetzenden und entspr,echend zu v~rlaut­
barenden ·Wirksamkeitsbeginn bar an diesen Ver­
sicherungsträger zu entrichten; der vorhandene 
Bestand an Be,itragsmarken kiann aufgebraucht 
werden. 

(2) 'Zum Nachweis der nach Abs. (1) 'bar ent-
'richteten Beiträge trägt der Ve~sicherungsträger 
nach Beendigung der Versicherung,. spätestens 
aber nach Ablauf jedes ,Kalenderjahres, auf der 
Versicherungs",:, beziehungsweise Quittungskarte 
die eingezahlten Beiträg~ ,ein. 

(3) Die Träger der K~ankenversicherung ~rlhal­
ten zur AhgeIt.ung der, Kosten, die ihnen durch 

die IMitwirkung an der Durchführung der Un­
faH-, lruvaEden'; Angeste1lten(Pensions)- und Ar­
beitslosenversicherupg;'ihsbesoll!dere :durch die' 
EinziehuI).g un,d Ahfuihr' der Beitr'äge entstehen, 
e~ne Ver,gütunlg aus den Beiträgen. Das Nähere 
bestimmt das Bun-d<esmin:isterium für soziale Ver­
w.altung' im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister~um für Finanzen nach lAnhörung des 
Hauptverhandesder Saz,ialversicherungst.rä,ger. 

(4) Soweit den Trägern der Krankenversiche­
rung die Ein'hebung von ;Beiträgen, Umlagen 
UIIld ,dergleichen auf Grund -anderer als sozial­
versicherungsrechtlicher Vorschriften \über­
tragen wird, sind diese nach den Weisungen des 
Bundesm1nister·ium~ für soziale Verwa1tung, das 
auch ,di.e Höhe der hiefür gebiihrenden Vergü­
tung fests,etzt, mit den SOlzialiVersicherungsibei­
trägeneineuihelben ,~'rid an ,die ,berechtigten Stellen 
abzufülhren. 

§ 83. (1) Jede [Erhöhung dd iBeitragss,atzes in 
der Krankelliversicherung g,egenü:ber dem .stand 
im Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundes­
g,esetz,es Ibedarf, saweit der Beitragssatz dureh die 
Satzung des. Tdgers der" Krankenversicherung 
festgeset,zt wird, der Zustimmung des, Hauptaus'­
sch:Usses des Nationalrates. 

(2) ,In d~r KrankenversiCherung der Re'Iltner 
zahlt ,die An.gdte'lItenrv<ersicherungsanstalt, !be­
ziehungsweise die Allgemeine InvalidenlVer­
sicherungsanstah oder die Land- und Forstwirt­
schalftliche Sozi'alversicherungsanstaIt die' Beiträge 
,für diese Versicherung an die örtlich und sach-· 
lieh zuständige Geibiets-, bez:iehungsweiseLand­
wirtscha:ftskrankenikasse. 

§ 84. (1). Ind~r KrankenversicheruJ;lg der Bun­
desangesteHten beträgt der V,er;sicherungsbeitrag 
3'2 vom Hundert der Beiltrag9grimdlage (§ 17, 
Abs. ,(1)" Bundesangestellten-Krankenversiche­
rungsgesetz 1937]; er ist zu gleichen Teilen vom 
Versicherten und seinem Dienstgeber zu tragen. 
§ 17, Abs., (2) uIid 1(3), des bezogenen Bundesge­
setzes we~den aufgehoben. 

(2) Bemessungsgrundlag,e für den veränder­
lichen Beitrag der Notare[§ 36, Abs. (2), lit. b), 
des Notarversicherungsgesetzes 1938] sind die 
nach den Vorschriften über die Einkommen­
steuer' versteuerbaren Einkünfte des . Vormonates 
aus dem Notariate; im' !ibrigen blei:ben die Vor­
schriften über den veränderlichen Beitragunver­
ändert-. 

§ 85. (1) Vorschriften über Leistungen des 
Reiches und des Reichsstockes für Arbeitseinsatz 
zur' Deckung oder zum Ersatz von Versiche­
rungsausgaben, ferner über Leistungen ,eines 
Zweiges der Reichsversicherung an einen anderen 
'Zweig der Reichsversicherung sowie die Vor­
schriften über die Reichsgarantie {§ 1384, 
Abs. (2), Reichsversicherungsordnung und § 168, 

/ . , 

• 
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. Albs. (3), Angesrellte.nversichJerurn,gsgesetz] werden dung von Streitigkeiten über Ansprüche ~ut 
durch die Bestimmungen der Absätze (2) und Leistungen aus der N.otarversicherung [§ 9'3;' 
(3) ersetzt. ,6 Abs. (1), Z. 4] zuständig. Im ührigen sin,d .auf di·e 

(2) Die.im Jahre 1945 ,aus Mitteln .des Bun- ! Zuständigkeit der Behörden in der Sozialve~';' 
des den Sozia·lvensicheI"llnglsti-ägern rzur Erfiillij·ung sicherung die bisherigen Vorschriften nach Maß~ 
ihre~ Aufgaben gewährten V.orschüsse und .eil11- gabe der Bestimmungen des Behörden-'Ü<;;., 
geräUllnten Kredite gelten als nicht rückzahlihare~ St. G. BI. \Nr. 94/1945, in seiner jeweils gelten; 
Zuschüsse; dies gilt .auch Ifür ·die im Jrahre 1946 den Fa'Ssung, insbesondere des § 59 dieses Bunde~~ 
.aus Mitteln des Hundes den Trägern .der InvlaE- gesetz.es und der Bestimmungen des vonIiegenden 
.den-, Angestcllten(Pensi.ons)- und lma:ppschaft- Bundesgesetzes entsprechend v.odäuf~g 'weiter ,an~ 
lichen R'entenversicherung zu dem gleichen zuwenden. C . .' 

. Zwecke gewähr~ Vorschüsse \;l1d Kre,dite nadl 
dem Stand im Zeitpunkt der Kundmachung 
dies·es Bundesgesetrzes. 

§ 87. (1) Zur Mitwirkung an der Entgegen­
nahme der Anmeldung der Ansprüche imVet:­
fahren zur Feststelhing der Leistungen der Un~ 
fall-, . Invaliden- und Angestelltenversichermig 
werden an Stelle der Versicherungsämter di'ti 
Träger der Krankenv.ersich·erung berufen. ZU~ 
ständig ist der Versicherungsträger,in.dess'en 
Sprengel der Antragsteller wohnt oder beschäf~: 
tigt ist.' . 

.. 

_ (3) Der Bund leistet: 
a) in der Kl1aillkenv.ersiche·ruJllg ab 1. Jänner 
"1946 den Ersatz .der Auflwendungen ru1 

RlimilienihiHe, die nach den weitergehenden 
. bisherigen V.ol1schrilften für die Ange­

höriog.en des V ersicherten ~ährend seiner 
Kriegsgd,angenschaJft oder der Heimkehr 
aus ihr {§ 63) entstehen, und der durch 
§ 7, Abs.' (1), des Mutterschutzgesetzes 
den Krankenkassen .erwachsenden Mehrl!ls­
g.ahen, in' der knappsma·ftlichen Kranken­
versi~erung ,außerdem einen Zuschuß jn 
der Höhe von 1 vom Hundert dcr Sum'me 
der Beitrags·grundlag.en der Arbeiter, 

b) in der Inv,al~den-, Ari:gestdlten(p~nsions)­
und knappschaJfnlichen Renten:versicheru,ng 
a:b 1. Jänner 1947 Vorschüsse'. auf die im 
Zuge der Neug.e~taltung ·des österreichi­
'schen Sozialvers.jchetungsrelhtes festzu­
setzende Beitra:g1S.Jeistung .des Bundes zur 
v.orläufigenLBestreitungdes, .durch die Ein­
nahmen ,nicht gedeckten Teiles der Aus~ 

.tJ H' b' L .' 'iR g.aoen. 'le' el K.ann eme ·eserv·e· .an 
flüssigen Mitteln in d·er (Höhe .eines Monats­
rentenaufwandes ang,eslamme1t werden,? 

(2) Die Vorschriften der §§ 1572 bis 1579, 
1612, 1613, Abs. (4), 1614, 1615 un·d 1617 bis! . 
1629 Reichsversicherungsordnung sind ni,cht wei­
ter anzuwlenden .. Die Auferlegung von Mut­
willenskosten durch einen Versicherungsträger in 
der Invaliden-, Angestellten- und knappschaft ... 
lkhen Rentenversicherung ist 'von -einem Antrag 
I;licht abhäng.ig. 

.§ 88. (1) Sind nach § 23 des Vet1botsgesetU6 
1947 Leistungen ~us der Sozialversicherung gantZ 
oder tei:Iweise einzustellen oder der Nachlaß von 
Ve1"bindlichlkeit~n aus der Sozi'alversicherung un­
wirksam zu erklären, so. hat der :z·uständiglf Ver-. 
sicherungs träger dies bescheidmäßig ifestzuste'll·en~ 
Das gleiche gilt, wenn hescheidmäßig festgestellte 
AIJJwartscha:ften im Sinne der angeführten Be­
stimmung ganz .oder teilweise aufzuhdben! sinid. 
Zu erstattende Beträge sind im iBescheide ziffern­
mäßig an'ZufiüJhren. 

Ab s c h ni t t XII. (2) Rechtsmittel gegen Bescheide nach Abs. (1) 
haben keine' au.fschiebende Wirkung. 

Yerwaltungsbehörden; Feststellungs- und Ver- (3) Zur Hereinbringung der nach Abs. (1) rzu 
waltungsverfahren'erst~ttenden Beträge kahn mangels anderweitig.er 

. § 86. Aufgaben und Befugnisse, die bis zum ausreichender Deckung auf ~ckständige Renten­
Befre1urugstag (§§ 1 und 13 Befreiungsamnestie- beträge und auf solche für ·die Zeit des voll­
gesetz, B. G. BI Nr 89/1946) in der Sozialver- ständigen Unterhalts in einer Anstalt 'rbis zu 
sicherung dem Reichsversicherung;amt und ,dem ihrer vollen Höhe,' auf andere Rentenheträge· 
Reichs,amt für Statistilk .oblagen, gehen, soweit im bis zu ihrer halben Höhe g.egriffen werden. 
fo\glenden . nicht illInderes bestÜmmi wird, im SiDillC Kinderzuschüsse und Waisenrenten dürfen nimt 
des § 2, Ahs. (2), Selhöl1den~OG., St. G. BI. Nr. 94/ herangezogen werden. 
1945, auf .das Bundesmiriisterium für soziale Ver­
waltung über. Ferner werden die Aufg,aben und 
Befugnisse, die in ·der. Beamtenkmnlkenfürs.orge 
dem Reichsminister der Finanzen zustanden, 5.0-

Wleit nicht il11 ·diesem Gesetze a.u&d1'lÜckHch 'anderC'S 
bestimmt lSt, 'aUlf daIS Bundesministerium für 

. s.oziale Verwaltung übertmgen. Dies-es Bundes­
ministerium . ist bis zur Aufnahmed.er Tätigkeit 
der Sch,iedsg.erichlie (§ 110) QUch zur EntJSchei-

§ 89. (1) Soweit dieses ßund-e:S1geserz nicht das 
schiedsgerichtliche Verfahren v.orschreibt und so~' 
weit {licht die Zuständigkeit der ordentlichen Ge-. 
richte oder .der Arbeitsgerichte g,egeben ist, er-: 
g.ehen die Entschei.dungen der Behörden in der . 
Sozialversich.erung .im VerWialtungsvedahren; 
hi·ebei tl'eten Idi·eösterreichische:n Vorschriften 
über .... .das Verw,altungsVoer.f.ahren n'ach Maßgahe 

, 
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.. Jer folgenden Bestimmungen ,der §§ 89 bis 91 
an die Stelile der einschlä,gilgen bi:sher1gen V or­
schriften.· . 

(2) Das Vertfahren vor den V.erw,altungshehör-
,den wird durch Beschwerde gegen die Entschei­
Jung des V.ersicherungstri~gers ,anhängig g,emacht. 
· Die ßeschWle.rde ~t, soweit ,einschlägige V,er­
'waltungsvorschriften nicht anderes vorschreihen, 
:,binnen, einem Monat nach Zustellung der ang,e­

'fochtenen Entscheidung einzuhring,en. 

. (3) Die B.ehöl'de, die über die ß.eschwerde zu 
· entschdden ,hat, ,roann :de.n . V ollzug d~r attg,e­
fochtenen ~htscheidung des\ Versicherungsträgers 

,a uss,etzen. 

(4) Ist die !Beschwerde begründet, so ~arln die 
'. zur Entscheidung beru,f,ene SteHe entweder se1bst 
inder ,Sache entsche1den oder sie an den Ver­
sidlerimgsträg,er zurückv,erweisen, dessen Ent-· 
scheidung angefochten wird", Der V,ersichemmgs­
träger ist an die r,e~tlid:le Beurtei'lung gebunden, 

: die der Au.fhebung: der angelfochtlenen Ent­
schl~dung zugrunde liegt. 

(5) HwichtJich ~des Auskugenersatzes der An­
tl'a;gsteller (Seschw,e!'deführer), der Gebilhren ,der 
Zeugen und Sachverständigen sowie hinsichtlich 

\:des vo~ .den Vel'sicheru'ngsträgern 'zur tetlweisen 
. Deckung der ,den Behör,den in ,der Soziaker­

'sichel"ung erw:achscnden Kosten zu leistoenden 
Bauschbetng1es sind ,die hisherig,en Vorschriften 
'entsprechend weiter anzuwenden. Soweit diese 

: .Kosten durch die Einnahmen ,an B,auschber:rägen 
nicht ,gedeckt sind, trägt sie unheschadetder B,e­
stimmungen über die Tragung ·der durch die 
Aufsicht erwachs,enden Kosten i{§ 45) der Bund. 

§ 90. (1) D~(l örtLiche ZUIS'tämJdi.glrodi:t des Aimtes 
der Landesregierung (.des Wmer iMag1stl1ares). 
richrei sich nam dem für die 'Versichel"lung maß­
~ibenden BesmäftiLgung,sort, !beim. rFehLen ein'es 
solchen :ham dem rum InlLa:nJd Ig:eLegenerl W ohnslltz 
(Sitz) ,der ciDlSchrcitJel1Jden F:artlei oider, Wlelun auch 

.. dieser ,ermangdt, march ,dem IS,itz des hetetiligt.en 
Ve~Q1erun;gstlräJg1ers (Verhandes). 

,(2) Die nach § 59, Abs. (2),Be'hörden~ÜG., 
St. G, Bl. Nr. 94/1945, zur Entscheidung von 

",streitigkeiten im Beschlußverf,ahren berufenen 
. runrer ,dC'r LandeSlr:egrel'Ungien (W~enrer Magistl1at) 

entscheiden in erster' Instlanz aueh in Streiti'g­
keit,en dieser Art ,auf dem Gebiete der Angestell­

, ten versicherung, ,der kna ppscha;ftlichen Versiche-
. rung und der Versim,erung der B,edire:t1JSteten der 

österl1eicWsmen rEisenhahnen. S~e et1rtJsdreiden 
., ferner in erster Inst,anz ra:uch ~n ,allen nach 
· dem Bundesangesnellten-Krankenversicherungsge­

setz 1937 und nam den' ,einschlägigen gesetz­
lichenBestimmungen überdi,e Meisterkranken­

',' .versim.erungdem Verwaltungsverfahren zuge"-
wiesenen Ang.elegenheiten. Gegen die Ent::: 
scheidung des Amtes ,der Landiesr.egierung ~dres 

i, 

\ 

W~ene!l" Magistlrates) rSN:ht, wenn dwe Vers.l,me­
rrungspflimt, Versiroerung.sbel1echcigrnrug oder Ver­
s.hc:lrorurug1szu\Ständ~lgiIDeit ttrinciJgJ ist,' ;ldJie B.erufung 
an das lBundoomffinwller.inun fü'r SOZJirale Vierwalnung 
zu, in a!l1en iibl"l]gIfln Fällen iSt ,dIDe Entscheidung 
des Amtes rder Landesregierung (des Wien er 

iMaJg,isrir.aoos) IeIl1dgültllig. 

§ 9t; (1) ,Feststellung,en {Entscheidung.en) der 
Versicherungsträger in Ang,elegenheiten, die dem 
Verwaltungs,verlfahren 'zUrgewiesensind . ,und , 
remtskräftigeEntscheidungender Amter der· 
Landesregierungen (des Wiener Ma,gisotrates),die 
den gesetzlimen Bestimmungen über die Ver­
sicherungspflicht, Versimerungsherechti:gung oder 
die Versicherungs:zuständ'lg1keit widersprechen, 
können im Sinne des § 68; Abs. (4), Punkt d), 
des Allgemeinen Verwa'ltungsverfahrensges.etzes, 
als nichtig erklärt werden. . , . 

(2) Zur Wahrnehmung der NiChtigkeit der­
artiger Feststellungen )(Entschei'dung,en) der Ver­
sicherungsträger ist ,die unmittelbare' Aufsichtil-
behörde berufen. ' 

(3) D1~ zur W ahrnehmung<;ler Nichtigkeit be­
rufene Behör:de kann im' FraUe ,der Nichtig­
erklärung in. der'Sache seLbst entscheiden. 

0(4) Im Falle der Nichtig'erklärung tin,det ein,e 
Namzililung oder ,ein Rücker.satz von Versiche­
rungsb~i~räglen oder Versicherungsleistungen 
nicht statt. Die bis zur Zustellung des Bescheides 
auf Grund 'tlatsächlimer Beit!"lagsleistung erwor­
henen Beitl1agszeiten in ,der lriva!i.den-, Ange­
stellten-. und knappschaftlichen Rentenversime­
rung bleiben gew:ahrt. 

§ 92: Die Verwaltungsbehörden sind an dire 
von den Schiedsgerichten innerha~b der Grenzen 
ihrer Zuständigkeit geÜllten remtskräftig~~ Ent­
scheidungen gebunden. , 

Abschnitt XIII. 

Schiedsger:ichte. 

§-93. (1) Im schiedsgerichtlichen ·V,edahl'en sind 
zu entscheiden: . ' . C'. . , 

1. AUo Angelegenheiten, die na,ch d·en gemäß 
§ 1, Abs. (1), auf dem Gebietle der Sozialver­
sicherung ,als vorläufig,es .österreichismes Recht 
~eiteranzuwendend,en Vorschrift,en ,dem Sprum­
'vel1fahren zurgewiesen sind, 
. 2. Streitig;keite.ri über Ansprüche auf Leist,un­
g.en aus der Meisterkr::a.nrkenversimerung, 

3. Streitigkeiten ~ber ,Anrsprüme auf Leistun­
g,en raus der Krankenv,ersicherung ,der Bundes­
angestJe'l1 tenund 

4. Streitigkeiten über Ansprüche au,f Leistun­
gen aus ,der NotatVIe.rsicherung. 

(2) Das:Bundesministel'ium .für soziale V;~rwral- . 
tung kann im Einv,ernehmen mit dem Buna.es- , 
miniSiterium für. Justiz nach Anhörung des. 
Hauptv,erhandJes der So+ialvel'sicherungsträger 
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auch :Il!Qoch aJ1Jdere als die im Abs. -0) hezeichne­
ten Angelegenheiten demschiedsgeri.chtliche~ 
Verfahren zuweisen. 

(3) Für di'ei im Albs. (1) bezeichn-eten und nach 
Abs. {2) zug-ewi-esenen Angeleg-enh-eiten sind die, 
gem-einsam-en Schiedsg,ericht-e der Sozi.alversiche­
rung _ ausschHeßlich ,zuständig. \ 

§ ?4. (1) -Für jed-es Bundesl,and und fur di-e 
Stadt Wien. wird j-e ein g-emeins.ames Schiedsge­
richt aller Soziah'le.n;ich.erungsträ~-er errichtet. 

. Di-e Schiedsgerichbe für die St,adt Wien und für 
dias Bundesland Nied-erösterreich habenihl1en Sitz 

'in Wien, die Schiedsgerichte für di,e übrigen- Bun­
desländer in den Landeshauptstädten. 

(2) Die örtliche Zuständigkeit der Schiedsge­
richte bestimmt' sich nach dem ordentl'iChen 
Wohnsitz des. Anspruchswerbers. 'Befindet sich 
der Wohn.sitz im AusLande, so ist das Schi,eds­
gericht für -die Stadt Wien I zuständig. 

§ 95. Bei jedem Schiedsgericht wiI'd, je eine 
.Nbteilung. gebiIdet: I 

. a) Für Angelegenlheiten der :KMnken- und 
Inv,alidenversicherung von Personen, die 
den Landwirtschaftskrantkerrkassen zuge­
hören und :für Angeleg,enheiten der land­
wirtschaftlichen Unf.allversicherung {land-

. und forstwirtsma:ftLiche Ahteilung), 
h) für Angelegenheit,en der ~nappschaftlicheri 

Versicherung (knappschafbliche Ahtei:lung), 
c) ,für Ang.elegenheiten d~r Versicherung der 

&dhensbeten detr östel11'leichisc:he:n Eisen­
bahnen IIlllJU der IcLiesenG1ei;chgeste11ten 
(Abteilu-ng I ,für Eisenlbahnhediens~ete), 

d) -für Angeleg'enheitender lMei~ef,krnnken­
versicherung r(AbteiIung Wr Meister­
krankenv,ersichel"lung), 

e) für Angdeogenh-eiten der Kl"lankenversiche­
rung der Bundes.angestellten -(Albtei,l'llng 
für Bunclesangestel1ten-Kr.an!kenv-ersiche­
rung),-

f) ,für. Angelegenheit-en der Notarversicherung 
(Abteilung für Notarvcl"lSicheruIlJg) und 

:g) ifür .alle sonstig,en Angelegenheiten (Allge­
meine Abteilung). 

§ 96. (1) Das Schi'edsgerlchtbesteht aus ein,em 
ständigen Vorsitzenden und der erfol"'derIichen 
Anz.ahl von Stellvertretern des Vorsitzenden 
sowie auS' Beisitzern aus ,d~m Kreise der Ver­
sicherten und ihrer Aribeit(Dienst)g,eber und der, 
erforderlich,en Anzahl von Beisitzer-Stellvertr-e­
terno 

(2) Der ständig-e Vorsitzende und seine Stell­
\ vertreter w.erden aus -dem Kreis,eder Richter vom 
Bundesministerium für Justiz ;im iEinvernehmen 

, mit dem Bundesministerium .für sozi,aLe Verwal­
. tung auf unhescimmte Zeit .ernanrl!t. 

39 

(3) Die fBeisitzer und ihre SteUv,ertreter we~den 
vom Bundesmlnist,erium Jür' sozi!1le Vfrw.altung 
auf Grund voti Vors~lägender örtlich' und sach­
li.::h zuständig,en ,öffentlich-r,echt'lichen Intel1essen­
vertretungen der Arbeit{Dienst)nehmer rund':der 
Arbein(tDienst)geber (Unternehmer) . .berufen. So­
weIt ,einzelne Gruppen v~? Aribeit{Dienst)~eh­
mern und Arbeit(Dienst)g,eöern (Unternehm~rn) 
in den bestehenden öffentl.ich-rechtlichen Inter~ 
essenvertretungen nicht vertretle.n sind, sind ,für 
die Beisitzer .aus dem Krei·se der Arbeit{Dienst)­
nehmer Vorschläge des österr,eichiSchen Gewerk­
sch.aft~bundes, und zw~r der örtlich und sachlich 
in ,Betracht kom~enden GewerkschafF, für' die 
BeisitZlet' ,aus dem Kreise der Arbeit(D'j,~nst)g;'eber 
(UntJe.me:hmer) Vorschlä,~e ldes örtlich an Betnacht 
koiJ:Ilmen,den Amtes dIer L3iIlJdJes,r,egÜJeirung (~n Wien 
des Wiener Magistrates) einzuholen. 

'(4) Jede AJbtei'lung besteht aus dem stän~ 
digen Vo~sitzenden des Schi,edsgeriCht-es' oder 
einem von diesem bestimmten Stellvertreter, und 
zwei Beisitzern; von -diesen ist der .eine <l!US dem 
Kreise der der betreff'enden VersicherunglSgruppe 
(§ 95) zug,ehörigen Arbeit{Dienst)nehmer, der 
andere ,aus dem Kr,eis-e der der gleich,en Versiehe­
'rungsgruppe 'zugehörigen Aribeit(Dienst)geber 
(Unternehmer) zu entnehmen. In der A:bteihmg 
für Meisterkranikenversicherung gehören berde 
BeisitlZ·er dem KreiSle der Viersicherten dieser 
Vers-icherungs~ruppe 'an . 

(5) Zu den Verhandlungen desSchiedsgerich.tes 
ilSt in den im § 95, Punkt a), b), c) und g),ge­
nannten Aibteilungen je nachdem,' ob die zu 
entscheiden.de Sache einen Ar:beit,er oder An­
gestellten betrifft, nach Tunlid"keit als Beisitzer ( 
aus dem Kreise der Versicherten ein Arbeiter 
oder Angestellter zuzuziehen. 

(6) Jede Beschlußfassung in -einer Abtei­
lung erfordert die Anwesenheit des Vorsitz-enden 
(Stellvertreters) und der beiden Beisitzer' (Bei­
sitzer-Stellv,ertreter). 

§ 97. Ure A.mtsdauetrder 'Beisitzer währt fünf 
Jahre. Ihr Amt erlischt mit der Bestellung der 
neuen Beisitzer: 

§ 98. (1) Als Beisitzer oder Beisitzer-Stellver­
treter darf nur berufen werden, wer am Tag.e 
der Berufung das 30. Lebensjahr vollendet, seinen 
Wohn(Beschäftigungs)ort oder Betriebssitz im 
Sprengel des Schiedsgerichtes hat und im übrig-en 
die persönlichen Voraussetzungen für die _ Be­
stelH'llng Iz'um Versicherung&Vertreter [§" 16, 
Albs. (2) IUrud (5)] erfrü~lt. ' 

(2) pie Beisitzer und ihre Stellvertreter '-dürf,en 
weder Mitglieder von VerwaltungStkörperneines 
Sozialversicherungsträgers (Verbandes) noch Be­
dienst.ete eines solchen sein. 

, ' 

§ 99. (1) Der ständige Vorsitzende und seine' 
Stellvertreter üben das Amt unter ihrem Richter-
eiel aus. I 

I 

383 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 39 von 45

www.parlament.gv.at



40 

(2) Dem ständigen' Vorsitzenden steht die Lei­
tung un~ die Einteilung der Geschäfte des 
Schiedsgerichtes zu. 

(3) Die Beis'itzer sind'bei'Ausriibung ihres Amtes 
an keine Weisungen gebunden. Sie haben vor 
Antritt ihres Amtes dem Vorsitzend~ oder 
seinem Stellvertreter;. Gehors~m gegen 'die Ge­
setze der Republik österreich, Amtsverschw,ie­
genheit sowie gewissenhafte und W1lparteiische 
Ausübung Lih1"es Amtes mit Handschlag zu ge­
loben. 

, § 100. (1) Für die Ablehnung von Mitgliedern 
des Schiedsgerichtes gelten sinngemäß die Bestim­
mungen der §§, '19 bis 22 der Jurisdi!ktionsnorm, 
R. G. BI. Nr. 111/1895. Die Ablehnung ist beim 
Schiedsger,icht selbst zu erklären. 

(2) über die Ablehnung eines Beisitzers ent­
scheide~ der Vorsitzende, über die des V 9r­
sitz,enden oder eines' seiner Stellv,ertreter der 
Präsident des Landesgerichtes, in dessen Sprengel 
das Schiedsgericht seinen Sitz hat; wirddi,eser 
selbst als Vorsitzender abgelehnt, sO ,entscheidet 
der Präsident des zuständige,n Oberlandesge­
richtes. In beiden Fällen ist die Entscheidung end­
gültig. 

, , 

§ 101. (1) Das schiedsgerichtliche Verfahren ist 
, bei Ansprüchen auf Leistungen aus der Unfall-, 

Invali,den-, Angestellten{Pensions)-' und knapp­
schaftlichen Rentenversich,erung mit dem Rechts­
mittel der Berufung geg,en den Feststellun:gsbe­
scheid des Versicherungsträgers, sonst mit Klage 
anhängig zu machen. 

(2) Die Berulfung ist binnen drei Monaten nach 
Zu~tellung des angefochtenen Bescheides ,einzu­
legen. 

(3) Die B:erufung oder Klage hat keine auf­
schiebende Wirkung, ausgenommen bei Streitig­
keiten über die Wiederaufnahme des Heilver­
hhrens Unfallverletzter und über Kapitalsab­
fihdung,en. 

(4) Im Falle der Berufung gegen die Herab~ 
setzung oder Entziehung der Unfallentschädigung 
wegen Änderung der Verhältnisse kann der Vor­

.sitzende (Stellvertreter) auf Antrag anordnen, 
daß der Vollzug des Bescheides einstweilen ganz 
oder teilweise ausgesetzt wird. Diese Anordnung 
kann jederzeit wieder aufgehoben werden. 

§ 102. (1) Die Verhandlungen vordeil SChieds­
g,erichten sind nach den Grundsätz,en -der öffent­
lichkeit, Mündlichkeit, Unmittellbartkeit und freien 
Beweiswürdigung durchzuführen. 

1. handlung.sfähig,e nahe Angeh'örige, und zwar 
'der !Ehegatte sowie Eltern, Großelter:n, Kinder, 
Enkel und Geschwister des Beteiligten oder seines, 
Eheg,atten, 

,2. Personen, die im Betriebe ,des lBeteiligten' 
.beschäftigt sind, ' 
, 3. Funktionäre und Angestellte der Eürden 
Beteiligten in Betr:acht kornrnenden Gewertkschalt. 

, 
§ 103. (1) Auf die Leitung undDurchführung der 

Verhandlung l80wie ,die Handhabung der Sit­
zungspolizei, ferner auf die Bestellung der Sach­
verständigen, auf die Ladung und Beeidigung der 
Zeugen, Sachverständigen und Parteien sind die 
Bestimmungen der Zivilprozeßordnung ent-
sprechend anzuwenden. ' 

(2) Auch sonst sind auf das Verfahren vor den 
Schiedsgerichten die Vorschriften der Zivilpro­
zeßordnung anzuwenden, soweit das vorliegende 
,Ges,etz und die Durchführungsvorschriften hiezu 
keine Bestimmungen hierüber enth~lten. Unter' 
der gleichen VOf\aussetz:tmg finden ,auf die' Ce­
schäftsführung ,der \ Sch~ed,sg,erichte die Bestim­
mungen 4,er Geschäftsor.dnung für die Ger:chte 
erster und 2':weit,er Instanz .sinngemäß Anwen­
,dung., 

(3) Die ordentlichen Gerichte sind, zur Rechts­
hilfe, verpflichtet. 

=' 
§ 104. Die Schiedsgerichte 'Sind an die von 

den Verwaltungsbehörden innerhalb der Gl1en­
zen ihrer Zu'ständigkeit' getroffenen rechtskräf­
tigen Entscheidungen ~ebunden. 

§ 105 .. (1) Vergleichen sich die Parteien über 
den strittigen Anspruch und die etwa entstan­
denen Kosten, gilt d,er Streit als ,erledigt. 
,,(2) Kommt ein' Verg,leich nicht zustande" 'So 

hat 'das Schiedsgericht mit Erkenntnis im Namen 
der Republik österreich zu ,entscheiden. 

(3) Die Et1kenntnisse sind ,in nichtöffentlicher 
Sitzung mit Stimmerimehrheit zu schöpfen. ,\ 

,(4) Hebt das Schiedsgericht den angefochtenen 
Bescheid wegen wesentlicher Verfahr.ensmängel 
auf, so ~anI\ es die Sache an den Versicherungs­
träger zurü<Kver·weisen und .gleichzeitig die Ge­
währung einer vorläufigen' Leistung anordnen . 

(5) Das' Erkenntnis ist, wenn möglich, sogleich 
nach Schluß der Verhandlung zu verkünden. 
Die Verkündung ist von der Anwesenheit der 
Parteien unabhängig. " 

(6) Binnen zwei Wochen nach der Vel'kün­
dUilig ist das Erkenntnis schriftlich an die Par­
teien ,arw;.zufertigen. Je .eine weitere Ausfe'rtigung 
aller Erkenntniss,e ist dem Bundesministerium 
für soziale Verw,alwng und ,dem Haupwcrha.nd 
der Soziälversicherung;,sträger zuzustellen. (2) Durch V,erordnung wird be;timm~, in 

'welchen Fällen auch,ohne mündliche Verhand­
lungentschieden werden 'kann. § 106. (~) Rechtsmittel, oder Klagen gegen die 

sind Erkenntnisse, Zwisch,enentscheidungen und Ver­
I fügungen der Schiedsg,erichte sind nicht zulässig. 

(3) Zur Vertretung heim Schied~gericht 
außer RiechtsanlWälten auch zuzulassen: , 

" 
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Unter entspr.echender Anwendung des Fünften 
TeiLes 4er Zivilprozeßordnung kann lediglich auf 
Grund einer Nichtigkeits- oder Wiederaufnahms­
klage des Anspruch:swerbers zu s·einen Gunsten 
die Entscheidung in der Hauptsache für· nichtig 
erklärt oder ·ein abgeschloss.enes VerfahreI1- wieder 
aufgenommen' werden. 

(2) Zur Vollstreckung eines Er'kenntnisses oder 
Beschlusses des Schiedsgerichtes o'dereines vor 
dem Schiedsgericht geschlossenen' Vergleiches 
sind die ordentlichen Gel1ichte !berufen. Die Exe­
kution ist bei den i'n deri §§ 18 und 19 der Exe­
k,~tionsotdnung bezeichneten Gerichte zu bean-

, tragen' und nach den Bestimmungen der Exe­
kutionsordnung durchzuführen. 

§ 107. Die Schiedsgerichte haben im Ver­
fahr·en, zur Feststellung der Leistungen der Un-

41 

dung des GesetU6. Der ,Antrag ist binnen sechs 
Monaten' nach Fällung ·des Erkenntnisses zu. 
stellen. In diese 'Frist zählt nicht die Zeit vom 
Tage .der A,nforderung der Verhandlungsakten 
des Schiec\sgeriChtes Ibis zu ,äeren Einlangen: , 
. (2) Im Verfahren über Anträge nach Abs. (1) 

gelt.en ·entsprechend die Vorschriften der §§ 30, 
Abs. (1), Satz 1, und 41,' Abs. (1), des Ver­
waltungsgerichtshofgesetzes, St. G. BI. Nr. 20S/ 
1945. Die Anträge sind zu begründen. Mit jedem 
Antrage sind die Akten ü·ber das Verfahren vor 
dem Schiedsgerichte zu übermitteln. Der Ver­
waltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnisse 
das Erkenntnis des Schiedsgerichtes entweder als 
gesetzmäßig zu erklären oder' weg,en Gesetz­
widrigkeit aufzuheben. Eine Verhandlung (§ 40 
des Verwaltungsgerichtshofgesetzes, St. G., BI. 
Nr. 20S/1945) findet nicht statt. 

A b s c h n i t t XIV., 

Begünstigungen für Geschädigte aus politischen 
oder religiösen Gründen oder aus Gründen der 

Abstammung. 

, fall~, Invaliden-;Angestellten(Pensions)- und 
knappschaftlichen Rentenversicherung den Ver­
sicherungsträge'rn Rechtshilfe zu leisten, soweit 
nach, bisheriger Vorschrift di:e Versicherungs­
ämter hiezu verpflichtet waren; hi,ebei sind die 
sonst g.eltenden Verfahrensvorschriften anzu­
wenden. § 112. IPers-onen, die in der Z~it 'vom 4. März 

1933 bis 9. ,April 1945 aus politisch,en Groiinden 
§ lOS., Die aus der Tätigkeit der Schiedsg~ ~ außer, wegen nationalsozialistischer !Betätigung 

/, richte :erwachsenden . Kosten sind von den' Ver- ~ oder relilgiösen Gründen oder ,aus Grüriden der 
sicherungst,räg.ern zu bestreit·en. I~ ~bstammu~.l?; i.n ih~~n sozialve:sich~rungsrecht-
.' hchen Verhaltmssen emen Nachtellerhtten hahen, 

§ 109. Die näheren Vorschriften über die 2u- werden nach Maßgabe der Bestimmungen der 
sammensetzung der Schiedsgerichte, das Ver- §§ 113 his 117 he:g,ünstigt. 

fah~e~ vor diesen, über die ~fl.ichten ~nd eine § 113. (1) An~prüche ,a~s de:r österreichischen 
allfalhge Entlohnung der ,BeISItzer, dIe Auf- U f '11 d' R ,'ch, ' I( ',' chI' ßl"ch 'ch f"h . d' \' . . n ,a· -un ,entenverH erUllJg ems . le 1· 
SI ts u rung sowie I,e Auftellung der Kosten d Alt 1[" ) d' f Gd' A s 
werden im Verordnun swe erlassen. ' :r er6 urs·orge, ' le au '~n .von u -

g .. g . bur.gerungen alhelrlkannt wOl"den SInd, lIeben, wenn i 

§ 110. (1) Die Schiedsgerichte haben ihre Tätig­
keit spätestens drei Monate' nach Kundmachung 
.d~ vorliegenden Bundesgesetzes aUlfzunehmen. 

(2) nen genauen Zeitpunkt, in dem die Schieds­
gel"lchte in jedem einzelnen Land (in der Stadt 
Wien) ihre Tätigkeit aufzunehmen haben, be­
stimmt das Bundesministerium für soziale, Ver­
waltung, Dieser Zeitpunkt ist in den amtlichen 
Landeszeitungen und in der "Wiener Zeitung" zu 
verlautbaren. 

(3) Nach Aufnahme der Tätigkeit der· Schieds­
gerichte haben das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung 'Und .dille runter der La:ndeSl.'legäerungen 
(der Wiener Magistrat) die bei ihnen noch an­
hängigen, in die Zuständigkeit der Schiedsge­
richte fallenden Sachen an das örtlich zustän­
dige Schiedsg.ericht zur Entscheidung abzugeben, 

§ 111. (1) <Der Verwaltungs gerichtshof über­
prüft über Beschwerde (Antrag) des Bundesmini­
steriums Jür .soziale V,el"waltung oder ,.de5 Haupt­
verhandes der Soziahersimerungsträiger Erkennt­
nisse derSchiedsgerich,te awf die ricI:tige Anwen~ 

di·e Auslbüngerung gemäß § 4 St,a,atsbürger.schafts-· . 
üherleitungsgesetz, St. G. !Bl. Nr. '59/1945, wj,der­
rufen worden ~6t, heim Zutreffen der g,esetz­
lichen VOl"au~:etzungenwi,eder ,auf. IEben~o lehen 
Ansprüche 'auf 'Renten, di·e nach den östen-r·ei­
chischen od:erreich5rechtli.chen Vorschriften ,aus 
einem .derim '§ 112 genannten 'Oründe geruht 
halben oder ,a'berlkannt worden sind, wieder ,auf: 

, .(2) Renten, auf di,eder Anspruch nach A'bs. (1) 
wieder ,auflebt, ,sind für die Zeit ,aibl0. Aprrl 
1945 n,achzulJa'h!en, soweit sie nicht nach den 
hezogenen VO!'lSchriften Angelhö:L~endes 'Berech­
tigten überw.ie5en worden sind. 

'§ 114. (1) Zeiten einer ,aus den GJ;"'ünden des 
§ 112 vemn1aßten Untersuchungshaft, Ver­
bußung einer FreiheitilSstr'a'fe, Anhaltungoder 
Arheitslosigkeit, ,ferner Zeiten der Ausbürgerung 
[§ 113, A<bs. 1(1)], gelten für 'Personen, die vor­
her v·ersichert waren, als ,PflichtJbeitmgszeiten 
mit der höchstzulässigen J3.eitmgs,grun;dlage, und 
zwar in .der lRentenver5licherung, der der Ver­
sichme \rör der Ha.ft, Str,afc, Anhaltung, Ar­
hduslosigkeit oder Au:sbürger;ungzu~etzt ,ange­
hörte. Für solche als IPflichtibeitr'~gs,zeiten ge1-
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tende Zeiten ",iud in den Rentenv,ersi~er4,ngen, 
wenn die hegümügte IPerson ~hr,e Anspruchs­
herechtig>ung nad1. dem Opf,er-iFürsorgegese1z 
nachweffit, die IBciträge ,aus lBundesmitteLi nach-. 
zuz,a:hlen. Im ,übrlligensi!1td di,ese. Zeiten beitil"ags­

,frei zu bel'ück5:ichtigen. 

. ,(2) IPersonen,denen in lihren Anwartschaften 
.oder Ansprüchen laus der Rentenvers,icherung 
ein Nachtei! daduil"ch erwä,chst, daß der f,rüher 
der. Angestd1:tenver5~chertmg ,aIlJg,ehöreride Ver­
sicherte Q'us einem der im § 112 genannten 
Gründe nur eine inv,alidenrvers~cherun'g<spflichtige 
Beschäfügung rausuben ,dudte, können für ,die 
Zeiten . einer wIchen [B,eschä'ftigung, längstens 
ralber Wr ,die Zeit· bis 31. il)ezem~er 1945, durch 
NaChz,ihlung 'Von lB'e:iträgen Steigerurl.gsbeträge 
in ,der Ang,estdltenver5icherung eil"weI"ben. ,Für 
die Aootattung ,der nachzuzaihienden Beiträge 
sind Teilzahlungen zu ,bewilligen, wenn dem 
Antl"la.gsteller die Zahlung in einem lB,etrrage nach 
seiner wiruch,aftlichenLage nicht :zugemut,et 
wel'denkann. T,cilbetll"äge, die hei 'Eintritt des 
Veroichernngsf,aUe~ noch 'nkht lalbgest,attet 'sind, 
können nach &esem ,Zcitpunikt entrichtet wer­
den; SrcigerunglSbeträge (lUS nachentrichteten 
Beiträgen wel"den nach AIb"'t,attung der Bertil"äg,e 
'grewäihrt. [Für Ver5iruerte, die als PrflichvbeitraglS­
zeiten g,eltende Zeiten gem~ß Abs. 1(1) nach­
weisen, enrfällt ,die [>flj,cht zur Nachzahlung der 
iBei1Jräge;ru,e IBelSt>Lmmu!1tgen des Ahs. (1), vor­
letzter und letzt,e:r Satz, sind entsprechend lan­
zuwenden. 

(3) Die Vorschriften der Albs. (1) und (2) 
gelten auch, wenn der Versicherungsf,aH schon 
:;.or der Kundmachungdi,~ iBundosgesetze.s 
,eingetreten rist. 

§ 115. WeirbLiche V,ersicherte, denen in der 
Rentenversicherung aus Anlaß der Ve11hei'ratung' 
die Beiträge erstattet wor,den ßind und deren 
Ehegatte als Opfer des K,ampfes ,um .ein freies, 
demokratisches ÖlSterrdCh gestor:ben ist [§ 1, 
Abs. (1), ,des Opfer..,Fürsorgegesetzes], können, 
wenn ,der Vemifh,et"llmgsfall noch nicht eingetr,et)en 
ißt, hinnen sechs ,Monaten nach Kun,dmachung 
dieses ,BundesgesetlZes durch zinsenlose ,Rückzah­
lung des ErstattunglSbetrages die' ,durch ,die er­
statteten B,eiträge seinerzeit erworhenen Anwart­
schaJten zurückerwerhen; Teilz~hl'lingen sind nach 
Maßgabe ,des § 114, Ahs. (2),zweioer und dritter 
Satz,zuhewiUigen. 

§ 116. bi,e !Fdst Zur Stellung oe", Antr,ages 
auf Weiterver.sichernng in der Krankenvemiche­
rung endet .frühestens mit Abtauf von: sems 
Mona,ten ,nach der Kundmachung· dieses !Bundes­
gesetzes .oder im ,Falle der sRäteren Rückkelhrin 
das Gebjet ,~r Republik österreich mit Ablauf 
von sechs Monaten 'Urachder Rückkehr. 

o 

§ 117. (1) Die Begün.sti&ungen nachden§§ 113 
bis 115 wenden ,auf Antrarg! festgestellt. 

(2) Für Antriige ,aruf lBegünstigungen nach de11 
§§ 113 his 115 geltendi.e Vorschriften des § 58~ 

(3) WerlBegrÜnsdgungen nach den §§ '113 bis 
116 beantragt, hat glauibhaJtdarzurun, daß ihm 
a'U5 einem der im § 112 bezeichneten Gründe in 
seinen sozi,alversimerungsrechtlichen Verhältnissen, 
ein Nacht,eil ilnSinne der §§ 1113 bis 116.erw,ach­
sen ist. Zu di.esem ,Zwecke !hat er eine lBescheini­
gung ,der für seinen Wohn.ore zUlStändigen Be­
z,ir<kS'Ve'rwaltu:ngs!bchö,rde ,darüber beizubringen, 
·daß der Nachteil durch eineR ,der im § 112 'be~ 
zeichneten Gründe veranIaßt worden ist. 'Perso­
nen, ',die na,eh dem Opfer..,Fürsorgeges.etz an­
spruchsberechtigt sind, erbringen den Nachweis 
durch Vorlage einer AmtsbeSicheinigung ,nach § 4 
des Opfer~Fürsor.g,egesetzes. Die .BesmeiniguI1lgen 
der 'Bezim!verwaltungslbehöl'de (Amt'sbescheini­
,gungen nach§ 4 des Opfer-fFrÜrsorgegesetzes) 
sind für die Versicherungsträger bindend. 

Ab s c h ni tt XV. 

öffentliche Abgaben. 

§ 118. (1) V,on' den .öffentlichen Abgaben 
sind folgende im Rahmen sozialv,ersiche,rungs­
rechtlicher Vorschriften vorkommende Rechts­
geschäfte, Rechtsurkund\!n, Schrifoen und Amts-
handlungen bef'reit: ' 

1. alle von ,den Versicherungsträgern (V,er­
bänden) in ErJüllung ,ihrer Obliegenheiten ahge­
schlossenlen Rechtsgesdfafie; 

2. aUe Re,chts,urkunden,die wr' Be,gründung 
und Abwicklung der RechtSlVerhältnLss,e zw:ischen 
den Versicherung.sträg,e,rn (Ver:bäuden) einerseits 
un;dden ArbeitJ(iDienst}g,ebern und Versicherten 
anderseits erfol1d:erlich sinld; 

3. die zur Standesführung der Versicherten, 
Leistungsempfänger und ihrer Angehörigen 
sowi,e zum Nachw;eis der Anspruchsberechtigung 
er'fo~derlichen Zeugn1S1Se, amtlichen Ausfertigun­
gen und sonsti-!;1Ctn 'Behel.fe; 

4. ,alle Anzeig,en, Ausweise, Mddunrg,en und 
Eirrgahen samt deren Beilagen, 'Welche von den 
Versicherungsträgern (Verbänden), Arbert­
(Di,enst)g,öbern, Versi~herten und Renten­
empfänger,n erst,attleot oder überreicht werden; 

5. alle nicht schon unt,er Z. 2' fallenden Ver­
handlungsschdften und Aus,f,ertigungen der Ver­
sicherungsträger (V,eribände); 

6: die Eingruben, Bei'}.aJg,en, Au~fertigungen, 
Verhandlungsschrjf'ten;Entscheid:ungen und Vre,r~ 
gleiche im Venfahl'en v.or den Verwaltungsbehör­
den, Schiedsgerichten und Gerichten, s.oweit es 
sich um die iBegründungund Abwicklung ,der m 
. z. -2' ~ng'efü'hl'ten RechtlSve'l1hältniss,e hruiidelt; 

,. 

• 
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7. alle Ver'handlungsschrift,en und Ausferti-

gungen d~r in Durchführun,g sQzitaiversicherungs­
l'Iechtlicher VQrschriften errichtet,enAusschüsse; 
die In den Rahmen solcher Vorschriften f,allen­
den Disziplinarvel'fahren sind in Ansehung der 
Stempel- und ,Rechtsgebüihren dem IStl"alfver­
fahren Igleichzuhalten. 

(2) Die Befreiung nach Abs. {I), Z. 3, besteht 
nur 'so Il,ang'e, als das Zeugnis oder die .amtliche 
Ausf,ertigung lediglich zum Zwecke der Standes­
führung verwendet wi1"d. Wird davon ein ,an­
derer Gebmuch ,gemacht, so. ist ,di,e Gebühr nach 
den aUg,emeinen Gebüh1"envorschriften nach­
träglich zu ,entrichten. 

(3) Die zwischlen Versicherungsträg,ern (Ver­
bänden) ,el'folgenden übertragungen von V,er­
mögenschaften, ,die ,darüber ausgefertigten 
ReCb.tsurkunden (Verhan,dlungsschr.iften), die 
diesen' '&echtsurkunden beigesetzten gericht-

, lichen oder nonariellen Bestätigung1en der Echt­
heit 'von Unterschriften (Legalisierungen, 'Be­
glaub]gungen), die zur Richtigstellung des 
Grundhuchstandes aus Anlaß ,del'lartiger über­
tragungen erforderlich,en Eing,aJben und Ein­
tl"ialgungen in ,öffentliche Büch,er und di,e damulf­
hin vorg,enommenen Eintragungen sind von 
öffentlichen Abgalben befreit. 

§ 119. Die Vcrsicheru,ngsuräger (V,el"bände) 
,sind körpersch:tftssteuenfrei. 

• 
, Abschnitt XVL 

Schlußbestimmungen. 

§' 120. 'J(l) iDieses Bundesgesetz tritt, soweit 
nicht anderes hest[mmt' ist, mit dem der tKund­
machung folgenden T,ag in IKr,aft. 

(2) iEs treten in Kl'Iaft: 

,a)rückwirkend mit ,10. Apl'Iil 1945: 
die §§ 1~ 10, Abs. 1(2); 41 bi~, 45; 46; 

54 Ibis 61 ;63; 65, lAbs. !(1) und '(2); 66; 
67; 78, Albs. ('1) Ibis (4) ,und (6); 79; 80; 
81, Albs. (1); ,84, Aloo. (2); 85; 86; 118 
und 119; 

h) irück,wo.rkend mit 1. Jänner 1946: 
der § 78, Abs. (5); 

c) rückwi,rkend mit 1. Jänner 1947: 
, der§65, Albs. {3); 

d} mlit l l, Jänner 1948: 
di,e §§ 2 his 9; 10, Abs. (1) und (3); 

·11 his 40; 47 bis 50; 52; 62; 64; 65, 
Aibs,. (4); 68 ib~s 77; 81, Ab.<;. 1(2); 82; 83; 
84, Ahs. (1), un;d122. 

(3) Maßnahmen zur Vor'bereitung der lDurch­
führunlg ,dieses lBundesges,etzes können jedenfalls 
schon mit dem der Kundmachurug foLgenden 
T,ag getroffen werden. 

(4) :Soweit die, Wi,flks.am~eit :bi~.eriger soz'i,al­
versicherungs rechtlicher V'Or~chriften ,auf die 
Dauer des iK,f~,eges ,abg~ste1lt ist, 61nd diese Vor-
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schri.ften nach iMäßga,be der lBet'itimmungen des 
§' l' ,als vprläufiges österreichisches Recht ohne 
Rücksicht a·Utf ,die Dauer' ,des !Krieges bis auf 
weit,eres anzuwenden. 

§ 121. (1) Bis zum Wi1"ksamwerden der Vor­
schriften tÜiberrue Errichtung, Zuständigk<eit und 
Tätigkeit der Versichru-ungsträger sind die Be­
stimmung,en .dies,es iBun'desg,esetzes auf die Durch­
führ.ung der Versicherung durch zwischenweiHg,e 
Einrichtungen [§ 6, Abs. (1)], mit ,der Ma'ßg,abe 
entsprechend anzuwenden, daß es ,'bei den. auf 
Grund von Vorschriften der St,a,ats(Bundes)­
l'Iegool1UltlJg, ,der (ß:esaJt!rung&behlÖr.den· oder der 
Am~ru- lder Landesl1egiJ(J.rungen V'Or' der Kund­
maJClllUnrg .des V'Or'li,egeilloon Sundooglesetzes g'C­

tlroffooen V,erfüg'UIll%en undr.ech1lS1kräf,uiJgen Ent­
scOOidulligen für .di,e Vel1glil1'g~eit ;z,u ver)Jk1hen 
hat.' 

(2) Bis zru dem Zeitpunkt, in dem di,e Schi,eds­
gerichte ihre Tätigkeit 'gemäß § 110, Abs. (1), 
aUtfzunehmen haben, hat das 1m ,Zeitpunkue der 
Kundmachu'IlJg ,dieses Bundesgesetzes voq~eschrie­
hene Verf,ahren 'p.I,atz zu Igr,eilfen. 

(3) ~Leistungen und 'Beiträge, die fiür zeiten vor 
dem 10. Oktdber 194.4 er.bracht, beziehungsweise 
ge.z"ahlt worden s,ind, sowie Leistungen, die nach 
den ,§§ 55 ibis 57 von den Trägern der öster­
rei,chischen SO'zialversiche.rung nicht zu überneh­
men, .alber ,von diesen 'Vor IKundm,achung dieSe6 
Bundesgeseozes ,ausgezaMt worden sind, sind nicht 
zuriickzuEordern. Al"Zndkostten- und Kr anken-

'icheingebühren, die vor Kundmachung' dieses, 
Bundesgesetzes gezahlt worden sind, weiden 
nicht rückerstattet. 

§ 122. (1) Das Pensionsinstitut der österrei­
ch~Slchen ,Pri,v,adbahnen I~n WI~en, dJaJS Pensions­
irn'stlitut .der \'E1elkJtricitä~s- . und 'Stl'laßenlbahng,e­
seillschalft Üln l.iLnz urud.das. IPensiiOnsinstitu t de,r 
GraJZJer T,ramwaygeseLLschaft\lln Gmz Welrlden 'als· 
Zm;chußka:ssen öff,en1l1~chen Rlelcht:s ,anerlka1nnt und 
,der Aufsidk !des Sundesmim,i:stenirums für soziat.e 
VefTWal1lUng untenste11t. Die g,enaJlJI1t1en InstWtute 
halben den, bei ahnten pfli,chtlVet'1SidJ.ertJenBedVell1-
steten der :lIu>g>esch:losse:nen iB,etriebie n.ach den 
'wejj.ter anzuW>ettldenden rbii:slh.c1"itgleln VlOfschmif:tien 
Zu'schüsse e,u ,dien l)(!1istun.l&en' QlUS deJr gesetzlich,en 
Iillw..J:iJden- :Und Ang>estJellnen(!:Plensiom}ve1"sichemng. 
zu 'g,ewähr.en. 

(2) iHinsicht/Inch .der Verrich;el"ung,spf1.icht,de>r 
V,e1"sichierrru'11igsbe~ec:hciglUillg, ,der Mi<tlgiHteidschaft, der 
Au,flöS'Uilllg IUInd Ver<eialllgJUlrug ;der lim Ahs. (1) ge­

"tThanJn1Jen ,Iill~i1lU1le tSinid .die bWhpl"ilg!\!l1 V orschrif­
ten Wleiller anzru'WlettlJden. 

(3) Imi.Vbrri[g!en ,siJnd die näheren Bestimmungen 
üble!r .die :Durch:fü'hrunlg! Ider Zu:sch'llßv,erSliche:rung 
bei den im Albs. (I) genannten Instituten,inrs­
besonldel'le hinsichdich ,der IBteirtirags1eiJstung IUiIld 
der VerwaJi1lUng, ,duoch tdie S'atlZll:l1@fln Idrueser 

\ 
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,InstJiwoe mmt Zu,scimmUing ·des iBu,n,oosmWs!le!!Wums 
für SiOZl~a.1e V,erw,alll:'urugzu trdf'em. Erlstmals ist 
e~Dle vor,läJufig,e Sanzu'DJg ,tür jleoos ,d,et~~l1ia!l1n!le[1 
Insnioute Idurch ,dem vor:läJufigen V'eJrwalter des 
Insninutes ZiU. I(!Irla!ssep.. Di,eStef ist in,i>inn~emäßeT 
Anwendung der Vorschdft des § 43, Abs. (3), 
von der AlUfsidiUibeiliöl1de ZJU heSlteUen. 

(4) Die Satzu'11l~en und a!hrle Äpidie'rut1J~en he­
dürten ,der Genehmi/gJ1.mg ~s iBlUndtesma:ruitster:i:ums 
fü·r SiO,zi:aLe .V,erw,ah'llng. 

§ 123, (1) Im § 1 des Bundesges.etzCiS vom 
3. Juli 1946, B. G:B1. Nr. 159, Bei'hilfengesetz, 
entfallen die Worte "und nicht zu den in § 17 

. f 
des Verbotsgeretzes, St. G. BI. Nr . .13/1945, ge-
nannten Personen gehören." 

(2) Leistungen an die im § 17 des Veribotsge­
setzes, St. G. BI: Nr. 13/1945, genannten Per­
sonen;, die sich aus der Durchführung. des Abs. (1) 

.o'der des § 56, Abs. (3), ergeben' 'o/ürden, sind 
frühestens alb dem auf den Wirk'samkeitsbeginn ( 
'des. Nationaho.zialistengesetzes nächstfolgenden 
Monatsersten nachzuzahlen. . 

§ 124. Mit' der V ~ILziehung dieses Bu~desge~ 
setz·es ist das BundesminiiSterium für 'SOz1ale Ver­
waltung im' Einv.ern-elhmen mit den beteiligten 
Bundesmj'nisterien hetr,a ut. 

"/2 

Minderheitsantrag. 

Ne'benden im' § 4, Ahs. Cl), vorgesehenen 
Landtesstellen in Lin·z für das Bundesland Obet­
öS'terreich, in Salzburg für die Bundesländer 
Salzh'llrg, Tirol und Vorarlberg, in GraiZ für ,das 
Bundesland Steiermark ist noch eine Landesstelle 
in Kl3!genfurt, für .dots 'Bundesland Kärnten zu 
errichten. Die allgle'meiine U ltfaHversicherung 
und die ,;l!ll:geme'ine InvlaLidel1lv'erslich~rung .ist' ~'l1' 
den Landesstellen zu. einer Bürogemeinschaft zu 
ver,einigen. 

Der§ 4, Abs. (1), ist daher abzuändern Wie 
folgt: 

"" Im zweiten Satz sind 'nach den Worten "und 
in Graz" ,die Worte "fürdas .Bundesland Steier­
mark Und ,in Klageilfurt für' dots Bundesland 
Kärnten er~ichtet" zu set;Z·en. 

Nach dem dl'i,tten,satz ist folgendes einzufügen: 
, . 

"Die Lal1'dessteHen für die Allgemeine Unfall­
versicherung und für die Allgemeine Invaliden­
versicherung in .Linz, Salz'burg, Gra'z und Klagen­
furt s'ind zu einer· Biirogemeinschaft zu vel1-
einig.en." 

U hl i r Krisch 

. '.') . f f (Zu § 85.) 
~ y. c" q f ~ y:'\ ? 

'" '\. Der--N,",iq,~:akjl~t häl~ baldige Maßnahmen zur' 1. die 'im Entwurf bereits vorg.esehene Bei­
Sicher.stellung der Leistungen in der I n·validen-,. tragsleistung'des IBundes :zu diesem Versicherungs~ 
Al1Iges~el:ltel1'~Pensiions)Versicherung ·~und' der zweig in einem angemes:senert prozentuellen AU5-
knapp.scha.ftlichen Rentenv.ersicherung für drin" maße festzulegen; I , 

'gend. Solche Vo11kehrungen .kämen auch <schon. 2. die Aus:fäUshaftung des Bundes daneben bis 
. für den Zeitraum der überleitung in Betracht; zur KOl1lsolitdierlung der Rentenversicherung a'uf-

un,dzwar wäre:' recht zu erhalten, 
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3. vom Hundertsatz des Arbeicslosenversiche ... 
rungSbeitr3Jges der Arbeiter ein Teil, und zwar 
etwa 2·5 Prozent - so' wie dies·ibere·its in der 
Ang.estelltenversicher~ng ,d~r Fall .ist. ,-:. für die 
Invaai.denversicherung .abz,Uizweigen. 

Da!a:ber.dJer jetztige Zeitpunkt ünfo'ige finanz­
\lnd' währungstechniilScher Schwierigkeiten und 

45 
ö 

. infolgedes iFehIens der 'Berechnungsgrundlagen 
für die Al\beitslosem;.ersicher.üng nicht geeignet 
erscheint, diese Vortkehrun:gen schon im Sozial­
versicherungs-Oberfeitun,gsgesetz f,esrzulegen, wir.d 
die Bundesregierung l,ufgefordert, sofort nach 

(. 

Fer~i'gsteHung der Berechnung des voraussicht­
lichen Aufwandes .für die Arbeitslosenversiche­
rung, jeden'faUs aber vor Ahlauf des Jahres 1947, , 
dem Nation:alrat einen Gesetzenowurf vorzu­
legen, in ,dem die Ver,sicherungsbeiträge in. der 
Renteiliversicherung und Arbeitslosen v,ersiche­
rung so abgeändert werden, daß tängstens his 
30. }un~ 194-8 ,die Leistung,en in den: Ren ten ver­
sicherungen im ausgeführten. Sinne ge,etzlidt 
sicherg,est~l1t und den Rentenanstalten die V qr­
aussetzungen fürQ.ie Aufseellung eines Ha,ushalts-
planes 'gegeben werden . .) . 

" '< Die im Renfenanpassul1'gSlgesetz vom 12. De- I Di.ese Vorgangsweise ist geeignet, die Zw.eck-' 
zember 1946, B. G. BI. Nr. p/~ 947, vorges.ehene I bestimmungde;s Ren ten anpassungsgesetzes zu. 
SOprozenllig'e :ErhöhuDlg aller Rel1!ten war ,dur<:h vel1eiteln. 
die eingetreoJ'~n Preissteigerungen notwenll:g , 
g,ewor~en, um den Realwert der Renten zu er- Der Herr Bundesminister für soziale Verwal-
halten. Trotzdem haben einzelne Gebietskörper- tung wirdda:her ersucht, unter Hinwei~ auf die 
sch~ften,diese : eingetretenen Erhöhungen des NotIage;der Rentner die Gehi.etskörperschaften 
Nominalhetrages zum rAnlaß g,enommen, Unter- I aufz;ufordern, ung.eacht,etder mit Rücksic..ht auf 
stützungsleistungen z;u streichen, die sie bisher- '[ die Preissteigerung bewil,ligten Rentenerhöhan­
den Rentnern wegen der, ufl!zulänglichell' Höhe g~ndie bisher gewährten Unterstützungen den 
der So:z,i.alversicherungsren,ten gewährt haben. bedürftig,en Rentn.ern auch w,eiterhin zu belass-en. .> 

I • 
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